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1 KINDERRECHTE 

1.1 Versorgungsrechte: Artikel 7, 8, 23-29 UN-Kinderrechtskonvention (KRK)
Artikel 7 (Geburtsregister, Name, Staatsangehörigkeit) 

(1) Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat das
Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben,
und soweit möglich das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden.
(2) Die Vertragsstaaten stellen die Verwirklichung dieser Rechte im Einklang mit ihrem in-
nerstaatlichen Recht und mit ihren Verpflichtungen aufgrund der einschlägigen internatio-
nalen Übereinkünfte in diesem Bereich sicher, insbesondere für den Fall, dass das Kind
sonst staatenlos wäre. 

Artikel 8 (Identität)

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Recht des Kindes zu achten, seine Identität,
einschließlich seiner Staatsangehörigkeit, seines Namens und seiner gesetzlich anerkannten
Familienbeziehungen, ohne rechtswidrige Eingriffe zu behalten.
(2) Werden einem Kind widerrechtlich einige oder alle Bestandteile seiner Identität genom-
men, so gewähren die Vertragsstaaten ihm angemessenen Beistand und Schutz mit dem
Ziel, seine Identität so schnell wie möglich wiederherzustellen. 

Artikel 23 (Förderung behinderter Kinder) 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein geistig oder körperlich behindertes Kind ein
erfülltes und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche die Würde
des Kindes wahren, seine Selbständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der
Gemeinschaft erleichtern.
(2) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des behinderten Kindes auf besondere Betreu-
ung an und treten dafür ein und stellen sicher, dass dem behinderten Kind und den für seine
Betreuung Verantwortlichen im Rahmen der verfügbaren Mittel auf Antrag die Unterstüt-
zung zuteilwird, die dem Zustand des Kindes sowie den Lebensumständen der Eltern oder
anderer Personen, die das Kind betreuen, angemessen ist.
(3) In Anerkennung der besonderen Bedürfnisse eines behinderten Kindes ist die nach Ab-
satz 2 gewährte Unterstützung soweit irgend möglich und unter Berücksichtigung der fi-
nanziellen Mittel der Eltern oder anderer Personen, die das Kind betreuen, unentgeltlich zu
leisten und so zu gestalten, dass sichergestellt ist, dass Erziehung, Ausbildung, Gesundheits-
dienste, Rehabilitationsdienste, Vorbereitung auf das Berufsleben und Erholungsmöglich-
keiten dem behinderten Kind tatsächlich in einer Weise zugänglich sind, die der möglichst
vollständigen sozialen Integration und individuellen Entfaltung des Kindes einschließlich
seiner kulturellen und geistigen Entwicklung förderlich ist.
(4) Die Vertragsstaaten fördern im Geist der internationalen Zusammenarbeit den Austausch
sachdienlicher Informationen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und der medizinischen,
psychologischen und funktionellen Behandlung behinderter Kinder einschließlich der Ver-
breitung von Informationen über Methoden der Rehabilitation, der Erziehung und der Be-
rufsausbildung und des Zugangs zu solchen Informationen, um es den Vertragsstaaten zu
ermöglichen, in diesen Bereichen ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen zu verbessern und
weitere Erfahrungen zu sammeln. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer be-
sonders zu berücksichtigen. 
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Artikel 24 (Gesundheitsvorsorge)

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf das erreichbare Höchstmaß an
Gesundheit an sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung von Krank-
heiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit. Die Vertragsstaaten bemühen sich sicher-
zustellen, dass keinem Kind das Recht auf Zugang zu derartigen Gesundheitsdiensten
vorenthalten wird.
(2) Die Vertragsstaaten bemühen sich, die volle Verwirklichung dieses Rechts sicherzustel-
len, und treffen insbesondere geeignete Maßnahmen, um
a) die Säuglings- und Kindersterblichkeit zu verringern;
b) sicherzustellen, dass alle Kinder die notwendige ärztliche Hilfe und Gesundheitsfürsorge
erhalten, wobei besonderer Nachdruck auf den Ausbau der gesundheitlichen Grundversor-
gung gelegt wird;
c) Krankheiten sowie Unter- und Fehlernährung auch im Rahmen der gesundheitlichen
Grundversorgung zu bekämpfen, unter anderem durch den Einsatz leicht zugänglicher Tech-
nik und durch die Bereitstellung ausreichender vollwertiger Nahrungsmittel und sauberen
Trinkwassers, wobei die Gefahren und Risiken der Umweltverschmutzung zu berücksich-
tigen sind;
d) eine angemessene Gesundheitsfürsorge für Mütter vor und nach der Entbindung sicher-
zustellen;
e) sicherzustellen, dass allen Teilen der Gesellschaft, insbesondere Eltern und Kindern,
Grundkenntnisse über die Gesundheit und Ernährung des Kindes, die Vorteile des Stillens,
die Hygiene und die Sauberhaltung der Umwelt sowie die Unfallverhütung vermittelt wer-
den, dass sie Zugang zu der entsprechenden Schulung haben und dass sie bei der Anwen-
dung dieser Grundkenntnisse Unterstützung erhalten;
f) die Gesundheitsvorsorge, die Elternberatung sowie die Aufklärung und die Dienste auf
dem Gebiet der Familienplanung auszubauen.
(3) Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen und geeigneten Maßnahmen, um überlieferte
Bräuche, die für die Gesundheit der Kinder schädlich sind, abzuschaffen.
(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die internationale Zusammenarbeit zu unterstüt-
zen und zu fördern, um fortschreitend die volle Verwirklichung des in diesem Artikel aner-
kannten Rechts zu erreichen. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders
zu berücksichtigen. 

Artikel 25 (Unterbringung)

Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein Kind, das von den zuständigen Behörden wegen
einer körperlichen oder geistigen Erkrankung zur Betreuung, zum Schutz der Gesundheit
oder zur Behandlung untergebracht worden ist, das Recht hat auf eine regelmäßige Über-
prüfung der dem Kind gewährten Behandlung sowie aller anderen Umstände, die für seine
Unterbringung von Belang sind. 

Artikel 26 (Soziale Sicherheit) 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes auf Leistungen der sozialen Si-
cherheit einschließlich der Sozialversicherung an und treffen die erforderlichen Maßnah-
men, um die volle Verwirklichung dieses Rechts in Übereinstimmung mit dem
innerstaatlichen Recht sicherzustellen.
(2) Die Leistungen sollen gegebenenfalls unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse und der sonstigen Umstände des Kindes und der Unterhaltspflichtigen sowie an-
derer für die Beantragung von Leistungen durch das Kind oder im Namen des Kindes
maßgeblicher Gesichtspunkte gewährt werden. 
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Artikel 27 (Entwicklung des Kindes) 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes auf einen seiner körperlichen, geis-
tigen, seelischen, sittlichen und sozialen Entwicklung angemessenen Lebensstandard an.
(2) Es ist in erster Linie Aufgabe der Eltern oder anderer für das Kind verantwortlicher Per-
sonen, im Rahmen ihrer Fähigkeiten und finanziellen Möglichkeiten die für die Entwicklung
des Kindes notwendigen Lebensbedingungen sicherzustellen.
(3) Die Vertragsstaaten treffen gemäß ihren innerstaatlichen Verhältnissen und im Rahmen
ihrer Mittel geeignete Maßnahmen, um den Eltern und anderen für das Kind verantwortli-
chen Personen bei der Verwirklichung dieses Rechts zu helfen, und sehen bei Bedürftigkeit
materielle Hilfs- und Unterstützungsprogramme insbesondere im Hinblick auf Ernährung,
Bekleidung und Wohnung vor.
(4) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um die Geltendmachung von
Unterhaltsansprüchen des Kindes gegenüber den Eltern oder anderen finanziell für das Kind
verantwortlichen Personen sowohl innerhalb des Vertragsstaats als auch im Ausland sicher-
zustellen. Insbesondere fördern die Vertragsstaaten, wenn die für das Kind finanziell ver-
antwortliche Person in einem anderen Staat lebt als das Kind, den Beitritt zu internationalen
Übereinkünften oder den Abschluss solcher Übereinkünfte sowie andere geeignete Rege-
lungen. 

Artikel 28 (Recht auf Bildung; Schule; Berufsausbildung) 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an; um die Verwirkli-
chung dieses Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit fortschreitend zu erreichen,
werden sie insbesondere
a) den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich machen;
b) die Entwicklung verschiedener Formen der weiterführenden Schulen allgemeinbildender
und berufsbildender Art fördern, sie allen Kindern verfügbar und zugänglich machen und
geeignete Maßnahmen wie die Einführung der Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung fi-
nanzieller Unterstützung bei Bedürftigkeit treffen;
c) allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu den Hochschulen mit allen geeig-
neten Mitteln ermöglichen;
d) Bildungs- und Berufsberatung allen Kindern verfügbar und zugänglich machen;
e) Maßnahmen treffen, die den regelmäßigen Schulbesuch fördern und den Anteil derjeni-
gen, welche die Schule vorzeitig verlassen, verringern.
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die
Disziplin in der Schule in einer Weise gewahrt wird, die der Menschenwürde des Kindes
entspricht und im Einklang mit diesem Übereinkommen steht.
(3) Die Vertragsstaaten fördern die internationale Zusammenarbeit im Bildungswesen, ins-
besondere um zur Beseitigung von Unwissenheit und Analphabetentum in der Welt beizu-
tragen und den Zugang zu wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen und modernen
Unterrichtsmethoden zu erleichtern. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer
besonders zu berücksichtigen. 

Artikel 29 (Bildungsziele; Bildungseinrichtungen) 

(1) Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet
sein muss,
a) die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kin-
des voll zur Entfaltung zu bringen;
b) dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in der Charta
der Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen zu vermitteln;



Anke Hein
Armut, soziale Ungleichheit, Kindeswohlgefährdung

© Ritterbach Verlag GmbH, Frechen. ISBN 978-3-86837-146-8. www.schul-welt.de

Re
ih

e:
 P

ro
fe

ss
io

na
lit

ät
 w

ei
te

re
nt

w
ic

ke
ln

 –
W

irk
sa

m
ke

it 
st

är
ke

n

7

c) dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und sei-
nen kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt, und gegebenen-
falls des Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen Kulturen als der eigenen zu
vermitteln;
d) das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im Geist
der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter
und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen und religiösen
Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten;
e) dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln.
(2) Dieser Artikel und Artikel 28 dürfen nicht so ausgelegt werden, dass sie die Freiheit na-
türlicher oder juristischer Personen beeinträchtigen, Bildungseinrichtungen zu gründen und
zu führen, sofern die in Absatz 1 festgelegten Grundsätze beachtet werden und die in sol-
chen Einrichtungen vermittelte Bildung den von dem Staat gegebenenfalls festgelegten Min-
destnormen entspricht.

1.2 Schutzrechte: Art. 19-22, 30, 32-38 UN-Kinderrechtskonvention (KRK)
Artikel 19 (Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung, Verwahrlosung) 

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und
Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewalt -
anwendung, Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernach -
lässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen
Miss brauchs zu schützen, solange es sich in der Obhut der Eltern oder eines Elternteils,
eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Person befindet,
die das Kind betreut.
(2) Diese Schutzmaßnahmen sollen je nach den Gegebenheiten wirksame Verfahren zur
Aufstellung von Sozialprogrammen enthalten, die dem Kind und denen, die es betreuen, die
erforderliche Unterstützung gewähren und andere Formen der Vorbeugung vorsehen sowie
Maßnahmen zur Aufdeckung, Meldung, Weiterverweisung, Untersuchung, Behandlung und
Nachbetreuung in den in Absatz 1 beschriebenen Fällen schlechter Behandlung von Kindern
und gegebenenfalls für das Einschreiten der Gerichte. 

Artikel 20 (Von der Familie getrennt lebende Kinder; Pflegefamilie; Adoption) 

(1) Ein Kind, das vorübergehend oder dauernd aus seiner familiären Umgebung herausge-
löst wird oder dem der Verbleib in dieser Umgebung im eigenen Interesse nicht gestattet
werden kann, hat Anspruch auf den besonderen Schutz und Beistand des Staates.
(2) Die Vertragsstaaten stellen nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts andere Formen
der Betreuung eines solchen Kindes sicher.
(3) Als andere Form der Betreuung kommt unter anderem die Aufnahme in eine Pflegefa-
milie, die Kafala nach islamischem Recht, die Adoption oder, falls erforderlich, die Unter-
bringung in einer geeigneten Kinderbetreuungseinrichtung in Betracht. Bei der Wahl
zwischen diesen Lösungen sind die erwünschte Kontinuität in der Erziehung des Kindes
sowie die ethnische, religiöse, kulturelle und sprachliche Herkunft des Kindes gebührend
zu berücksichtigen. 

Artikel 21 (Adoption)

Die Vertragsstaaten, die das System der Adoption anerkennen oder zulassen, gewährleisten,
dass dem Wohl des Kindes bei der Adoption die höchste Bedeutung zugemessen wird; die
Vertragsstaaten
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a) stellen sicher, dass die Adoption eines Kindes nur durch die zuständigen Behörden be-
willigt wird, die nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren und auf der
Grundlage aller verlässlichen einschlägigen Informationen entscheiden, dass die Adoption
angesichts des Status des Kindes in Bezug auf Eltern, Verwandte und einen Vormund zuläs-
sig ist und dass, soweit dies erforderlich ist, die betroffenen Personen in Kenntnis der Sach-
lage und auf der Grundlage einer gegebenenfalls erforderlichen Beratung der Adoption
zugestimmt haben;
b) erkennen an, dass die internationale Adoption als andere Form der Betreuung angesehen
werden kann, wenn das Kind nicht in seinem Heimatland in einer Pflege- oder Adoptions-
familie untergebracht oder wenn es dort nicht in geeigneter Weise betreut werden kann;
c) stellen sicher, dass das Kind im Fall einer internationalen Adoption in den Genuss der
für nationale Adoptionen geltenden Schutzvorschriften und Normen kommt;
d) treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass bei internationaler Adop-
tion für die Beteiligten keine unstatthaften Vermögensvorteile entstehen;
e) fördern die Ziele dieses Artikels gegebenenfalls durch den Abschluss zwei- oder mehr-
seitiger Übereinkünfte und bemühen sich in diesem Rahmen sicherzustellen, dass die Un-
terbringung des Kindes in einem anderen Land durch die zuständigen Behörden oder Stellen
durchgeführt wird. 

Artikel 22 (Flüchtlingskinder)

(1) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ein Kind,
das die Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt oder nach Maßgabe der anzuwendenden
Regeln und Verfahren des Völkerrechts oder des innerstaatlichen Rechts als Flüchtling an-
gesehen wird, angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der Rechte
erhält, die in diesem Übereinkommen oder in anderen internationalen Übereinkünften über
Menschenrechte oder über humanitäre Fragen, denen die genannten Staaten als Vertrags-
parteien angehören, festgelegt sind, und zwar unabhängig davon, ob es sich in Begleitung
seiner Eltern oder einer anderen Person befindet oder nicht.
(2) Zu diesem Zweck wirken die Vertragsstaaten in der ihnen angemessenen erscheinenden
Weise bei allen Bemühungen mit, welche die Vereinten Nationen und andere zuständige
zwischenstaatliche oder nichtstaatliche Organisationen, die mit den Vereinten Nationen zu-
sammenarbeiten, unternehmen, um ein solches Kind zu schützen, um ihm zu helfen und um
die Eltern oder andere Familienangehörige eines Flüchtlingskinds ausfindig zu machen mit
dem Ziel, die für eine Familienzusammenführung notwendigen Informationen zu erlangen.
Können die Eltern oder andere Familienangehörige nicht ausfindig gemacht werden, so ist
dem Kind im Einklang mit den in diesem Übereinkommen enthaltenen Grundsätzen der-
selbe Schutz zu gewähren wie jedem anderen Kind, das aus irgendeinem Grund dauernd
oder vorübergehend aus seiner familiären Umgebung herausgelöst ist. 

Artikel 30 (Minderheitenschutz)

In Staaten, in denen es ethnische, religiöse oder sprachliche Minderheiten oder Ureinwoh-
ner gibt, darf einem Kind, das einer solchen Minderheit angehört oder Ureinwohner ist,
nicht das Recht vorenthalten werden, in Gemeinschaft mit anderen Angehörigen seiner
Gruppe seine eigene Kultur zu pflegen, sich zu seiner eigenen Religion zu bekennen und sie
auszuüben oder seine eigene Sprache zu verwenden. 

Artikel 32 (Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung) 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, vor wirtschaftlicher Ausbeutung
geschützt und nicht zu einer Arbeit herangezogen zu werden, die Gefahren mit sich bringen,
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die Erziehung des Kindes behindern oder die Gesundheit des Kindes oder seine körperliche,
geistige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung schädigen zu können.
(2) Die Vertragsstaaten treffen Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnah-
men, um die Durchführung dieses Artikels sicherzustellen. Zu diesem Zweck und unter Be-
rücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen anderer internationaler Übereinkünfte
werden die Vertragsstaaten insbesondere
a) ein oder mehrere Mindestalter für die Zulassung zur Arbeit festlegen;
b) eine angemessene Regelung der Arbeitszeit und der Arbeitsbedingungen vorsehen;
c) angemessene Strafen oder andere Sanktionen zur wirksamen Durchsetzung dieses Arti-
kels vorsehen. 

Artikel 33 (Schutz vor Suchtstoffen)

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen einschließlich Gesetzgebungs-, Ver-
waltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um Kinder vor dem unerlaubten Gebrauch von
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen im Sinne der diesbezüglichen internationalen Über-
einkünfte zu schützen und den Einsatz von Kindern bei der unerlaubten Herstellung dieser
Stoffe und beim unerlaubten Verkehr mit diesen Stoffen zu verhindern. 

Artikel 34 (Schutz vor sexuellem Missbrauch) 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Kind vor allen Formen sexueller Ausbeutung und
sexuellen Missbrauchs zu schützen. Zu diesem Zweck treffen die Vertragsstaaten insbeson-
dere alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen Maßnahmen, um zu
verhindern, dass Kinder
a) zur Beteiligung an rechtswidrigen sexuellen Handlungen verleitet oder gezwungen wer-
den;
b) für die Prostitution oder andere rechtswidrige sexuelle Praktiken ausgebeutet werden;
c) für pornographische Darbietungen und Darstellungen ausgebeutet werden. 

Artikel 35 (Maßnahmen gegen Entführung und Kinderhandel) 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen
Maßnahmen, um die Entführung und den Verkauf von Kindern sowie den Handel mit Kin-
dern zu irgendeinem Zweck und in irgendeiner Form zu verhindern. 

Artikel 36 (Schutz vor sonstiger Ausbeutung) 

Die Vertragsstaaten schützen das Kind vor allen sonstigen Formen der Ausbeutung, die das
Wohl des Kindes in irgendeiner Weise beeinträchtigen. 

Artikel 37 (Verbot der Folter, der Todesstrafe, lebenslanger Freiheitsstrafe;

Rechtsbeistandschaft)

Die Vertragsstaaten stellen sicher,
a) dass kein Kind der Folter oder einer anderen grausamen, unmenschlichen oder ernied-
rigenden Behandlung oder Strafe unterworfen wird. Für Straftaten, die von Personen vor
Vollendung des achtzehnten Lebensjahrs begangen worden sind, darf weder die Todesstrafe
noch lebenslange Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit vorzeitiger Entlassung verhängt wer-
den;
b) dass keinem Kind die Freiheit rechtswidrig oder willkürlich entzogen wird. Festnahme,
Freiheitsentziehung oder Freiheitsstrafe darf bei einem Kind im Einklang mit dem Gesetz
nur als letztes Mittel und für die kürzeste angemessene Zeit angewendet werden;
c) dass jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, menschlich und mit Achtung vor der dem
Menschen innewohnenden Würde und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Perso-
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nen seines Alters behandelt wird. Insbesondere ist jedes Kind, dem die Freiheit entzogen
ist, von Erwachsenen zu trennen, sofern nicht ein anderes Vorgehen als dem Wohl des Kin-
des dienlich erachtet wird; jedes Kind hat das Recht, mit seiner Familie durch Briefwechsel
und Besuche in Verbindung zu bleiben, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorlie-
gen;
c) dass jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, das Recht auf umgehenden Zugang zu
einem rechtskundigen oder anderen geeigneten Beistand und das Recht hat, die Rechtmä-
ßigkeit der Freiheitsentziehung bei einem Gericht oder einer anderen zuständigen, unab-
hängigen und unparteiischen Behörde anzufechten, sowie das Recht auf alsbaldige
Entscheidung in einem solchen Verfahren. 

Artikel 38 (Schutz bei bewaffneten Konflikten; Einziehung zu den Streitkräften) 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die für sie verbindlichen Regeln des in bewaffne-
ten Konflikten anwendbaren humanitären Völkerrechts, die für das Kind Bedeutung haben,
zu beachten und für deren Beachtung zu sorgen.
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Maßnahmen, um sicherzustellen, dass
Personen, die das fünfzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht unmittelbar an
Feindseligkeiten teilnehmen.
(3) Die Vertragsstaaten nehmen davon Abstand, Personen, die das fünfzehnte Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, zu ihren Streitkräften einzuziehen. Werden Personen zu den
Streitkräften eingezogen, die zwar das fünfzehnte, nicht aber das achtzehnte Lebensjahr voll-
endet haben, so bemühen sich die Vertragsstaaten, vorrangig die jeweils ältesten einzuziehen.

1.3 Beteiligungsrechte: Art. 12-17, 31 UN-Kinderrechtskonvention (KRK)
Artikel 12 (Berücksichtigung des Kindeswillens)

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden,
das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern,
und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter
und seiner Reife.
(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind
berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen
Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvor-
schriften gehört zu werden. 

Artikel 13 (Meinungs- und Informationsfreiheit)

(1) Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit
ein, ungeachtet der Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift
oder Druck, durch Kunstwerke oder andere vom Kind gewählte Mittel sich zu beschaffen,
zu empfangen und weiterzugeben.
(2) Die Ausübung dieses Rechts kann bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Einschränkun-
gen unterworfen werden, die erforderlich sind
a) für die Achtung der Rechte oder des Rufes anderer oder
b) für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der
Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit. 

Artikel 14 (Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit) 

(1) Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und Reli-
gionsfreiheit.
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(2) Die Vertragsstaaten achten die Rechte und Pflichten der Eltern und gegebenenfalls des
Vormunds, das Kind bei der Ausübung dieses Rechts in einer seiner Entwicklung entspre-
chenden Weise zu leiten.
(3) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf nur den gesetzlich
vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die zum Schutz der öffentlichen Si-
cherheit, Ordnung, Gesundheit oder Sittlichkeit oder der Grundrechte und -freiheiten an-
derer erforderlich sind. 

Artikel 15 (Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit) 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, sich frei mit anderen zusam-
menzuschließen und sich friedlich zu versammeln.
(2) Die Ausübung dieses Rechts darf keinen anderen als den gesetzlich vorgesehenen Ein-
schränkungen unterworfen werden, die in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse
der nationalen oder der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (Ordre Public),
zum Schutz der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit oder zum Schutz der
Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind. 

Artikel 16 (Schutz der Privatsphäre und Ehre)

(1) Kein Kind darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine
Familie, seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen
seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden.
(2) Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.

Artikel 17 (Zugang zu den Medien; Kinder- und Jugendschutz) 

Die Vertragsstaaten erkennen die wichtige Rolle der Massenmedien an und stellen sicher,
dass das Kind Zugang hat zu Informationen und Material aus einer Vielfalt nationaler und
internationaler Quellen, insbesondere derjenigen, welche die Förderung seines sozialen,
seelischen und sittlichen Wohlergehens sowie seiner körperlichen und geistigen Gesundheit
zum Ziel haben. Zu diesem Zweck werden die Vertragsstaaten
a) die Massenmedien ermutigen, Informationen und Material zu verbreiten, die für das Kind
von sozialem und kulturellem Nutzen sind und dem Geist des Artikels 29 entsprechen
b) die internationale Zusammenarbeit bei der Herstellung, beim Austausch und bei der Ver-
breitung dieser Informationen und dieses Materials aus einer Vielfalt nationaler und inter-
nationaler kultureller Quellen fördern;
c) die Herstellung und Verbreitung von Kinderbüchern fördern;
d) die Massenmedien ermutigen, den sprachlichen Bedürfnissen eines Kindes, das einer
Minderheit angehört oder Ureinwohner ist, besonders Rechnung zu tragen;
e) die Erarbeitung geeigneter Richtlinien zum Schutz des Kindes vor Informationen und
Material, die sein Wohlergehen beeinträchtigen, fördern, wobei die Artikel 13 und 18 zu be-
rücksichtigen sind. 

Artikel 31 (Beteiligung an Freizeit, kulturellem und künstlerischem Leben; staat-

liche Förderung)

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit an, auf Spiel
und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstleri-
schen Leben.
(2) Die Vertragsstaaten achten und fördern das Recht des Kindes auf volle Beteiligung am
kulturellen und künstlerischen Leben und fördern die Bereitstellung geeigneter und gleicher
Möglichkeiten für die kulturelle und künstlerische Betätigung sowie für aktive Erholung
und Freizeitbeschäftigung.
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1.4 Weitere Kinderrechte der UN-Kinderrechtskonvention
Artikel 2 Abs. 1 (Achtung der Kindesrechte; Diskriminierungsverbot) 

Die Vertragsstaaten achten die in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte und gewähr-
leisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne jede Diskriminierung un-
abhängig von der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der
politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft,
des Vermögens, einer Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, seiner
Eltern oder seines Vormunds.

Artikel 6 (Recht auf Leben)

(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass jedes Kind ein angeborenes Recht auf Leben hat.
(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten in größtmöglichem Umfang das Überleben und die
Entwicklung des Kindes. 

2 BEKÄMPFUNG VON ARMUT UND SOZIALER
 AUSGRENZUNG – RECHTLICHE GRUNDLAGEN

2.1 Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende 
§ 7 Abs. 1 und 2 (Leistungsberechtigte)

(1) Leistungen nach diesem Buch erhalten Personen, die
1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben,
2. erwerbsfähig sind,
3. hilfebedürftig sind und
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (erwerbsfähige
Leistungsberechtigte). Ausgenommen sind
1. Ausländerinnen und Ausländer, die weder in der Bundesrepublik Deutschland Arbeitneh-
merinnen, Arbeitnehmer oder Selbständige noch aufgrund des § 2 Absatz 3 des Freizügig-
keitsgesetzes/EU freizügigkeitsberechtigt sind, und ihre Familienangehörigen für die ersten
drei Monate ihres Aufenthalts,
2. Ausländerinnen und Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der
Arbeitsuche ergibt, und ihre Familienangehörigen,
3. Leistungsberechtigte nach § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes.
Satz 2 Nummer 1 gilt nicht für Ausländerinnen und Ausländer, die sich mit einem Aufent-
haltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes in der Bundesrepublik Deutsch-
land aufhalten. Aufenthaltsrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt.
(2) Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in
einer Bedarfsgemeinschaft leben. Dienstleistungen und Sachleistungen werden ihnen nur
erbracht, wenn dadurch Hemmnisse bei der Eingliederung der erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten beseitigt oder vermindert werden. Zur Deckung der Bedarfe nach § 28 erhalten
die dort genannten Personen auch dann Leistungen für Bildung und Teilhabe, wenn sie mit
Personen in einem Haushalt zusammenleben, mit denen sie nur deshalb keine Bedarfsge-
meinschaft bilden, weil diese aufgrund des zu berücksichtigenden Einkommens oder Ver-
mögens selbst nicht leistungsberechtigt sind.
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§ 28 (Bedarfe für Bildung und Teilhabe) – BuT

(1) Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf nach
Maßgabe der Absätze 2 bis 7 gesondert berücksichtigt. Bedarfe für Bildung werden nur bei
Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein-
oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten (Schüle-
rinnen und Schüler).
(2) Bei Schülerinnen und Schülern werden die tatsächlichen Aufwendungen anerkannt für 
1. Schulausflüge und
2. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.
Für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, gilt Satz 1 entsprechend.
(3) Für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf werden bei Schülerinnen und Schü-
lern 70 Euro zum 1. August und 30 Euro zum 1. Februar eines jeden Jahres berücksichtigt.
(4) Bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der nächstgelegenen Schule des ge-
wählten Bildungsgangs auf Schülerbeförderung angewiesen sind, werden die dafür erfor-
derlichen tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt, soweit sie nicht von Dritten
übernommen werden und es der leistungsberechtigten Person nicht zugemutet werden
kann, die Aufwendungen aus dem Regelbedarf zu bestreiten. Als zumutbare Eigenleistung
gilt in der Regel ein Betrag in Höhe von 5 Euro monatlich.
(5) Bei Schülerinnen und Schülern wird eine schulische Angebote ergänzende angemessene
Lernförderung berücksichtigt, soweit diese geeignet und zusätzlich erforderlich ist, um die
nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu erreichen.
(6) Bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung werden die entstehenden
Mehraufwendungen berücksichtigt für 
1. Schülerinnen und Schüler und
2. Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird.
Für Schülerinnen und Schüler gilt dies unter der Voraussetzung, dass die Mittagsverpflegung
in schulischer Verantwortung angeboten wird. In den Fällen des Satzes 2 ist für die Ermitt-
lung des monatlichen Bedarfs die Anzahl der Schultage in dem Land zugrunde zu legen, in
dem der Schulbesuch stattfindet.
(7) Bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird ein Bedarf zur
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von insgesamt 10
Euro monatlich berücksichtigt für 
1. Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit,
2. Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel Musikunterricht) und vergleichbare
angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung und
3. die Teilnahme an Freizeiten.
Neben der Berücksichtigung von Bedarfen nach Satz 1 können auch weitere tatsächliche Auf-
wendungen berücksichtigt werden, wenn sie im Zusammenhang mit der Teilnahme an Aktivi-
täten nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 entstehen und es den Leistungsberechtigten im begründeten
Ausnahmefall nicht zugemutet werden kann, diese aus dem Regelbedarf zu bestreiten.

2.2 Sozialgesetzbuch – Achtes Buch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe –
§ 27 Abs. 1 und 3 SGB (Leistungsberechtigte)

(1) Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunter-
halt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.
(3) Hilfe zum Lebensunterhalt kann auch Personen geleistet werden, die ihren notwendigen
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Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, jedoch einzelne erfor-
derliche Tätigkeiten nicht verrichten können. Von den Leistungsberechtigten kann ein an-
gemessener Kostenbeitrag verlangt werden.

3 KINDESWOHLGEFÄHRDUNG – RECHTLICHE GRUND -
LAGEN IM KINDERSCHUTZ

3.1 Internationale Normen

3.1.1 UN-Kinderrechtskonvention (KRK) 

Artikel 1 (Geltung für das Kind; Begriffsbestimmung)

Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein Kind jeder Mensch, der das achtzehnte Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem auf das Kind anzuwen-
denden Recht nicht früher eintritt.

Artikel 3 Abs. 1 und 2 (Wohl des Kindes)

(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder
privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder
Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt,
der vorrangig zu berücksichtigen ist.
(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte
und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich ver-
antwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem
Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten Gesetzge-
bungs- und Verwaltungsmaßnahmen.

Artikel 5 (Respektierung des Elternrechts)

Die Vertragsstaaten achten die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Eltern oder gegebe-
nenfalls, soweit nach Ortsbrauch vorgesehen, der Mitglieder der weiteren Familie oder
der Gemeinschaft, des Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher
Personen, das Kind bei der Ausübung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte
in einer seiner Entwicklung entsprechenden Weise angemessen zu leiten und zu führen.

Artikel 12 (Berücksichtigung des Kindeswillens) 

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bil-
den, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei
zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend
seinem Alter und seiner Reife.
(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das
Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder
durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen
Verfahrensvorschriften gehört zu werden. 

Artikel 19 (Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung, Verwahrlosung)

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial-
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und Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Ge-
waltanwendung, Schadenzufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Ver-
nachlässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen
Missbrauchs zu schützen, solange es sich in der Obhut der Eltern oder eines Elternteils,
eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Person befin-
det, die das Kind betreut.
(2) Diese Schutzmaßnahmen sollen je nach den Gegebenheiten wirksame Verfahren zur
Aufstellung von Sozialprogrammen enthalten, die dem Kind und denen, die es betreuen,
die erforderliche Unterstützung gewähren und andere Formen der Vorbeugung vorsehen
sowie Maßnahmen zur Aufdeckung, Meldung, Weiterverweisung, Untersuchung, Be-
handlung und Nachbetreuung in den in Absatz 1 beschriebenen Fällen schlechter Be-
handlung von Kindern und gegebenenfalls für das Einschreiten der Gerichte.

Artikel 34 (Schutz vor sexuellem Missbrauch)

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Kind vor allen Formen sexueller Ausbeutung
und sexuellen Missbrauchs zu schützen. Zu diesem Zweck treffen die Vertragsstaaten
insbesondere alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen Maßnah-
men, um zu verhindern, dass Kinder
a) zur Beteiligung an rechtswidrigen sexuellen Handlungen verleitet oder gezwungen
werden;
b) für die Prostitution oder andere rechtswidrige sexuelle Praktiken ausgebeutet wer-
den;
c) für pornographische Darbietungen und Darstellungen ausgebeutet werden.

3.1.2 Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

Artikel 24 (Rechte des Kindes)

(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen
notwendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den Ange-
legenheiten, die sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad  entsprechenden
Weise berücksichtigt.
(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen
muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.
(3) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kon-
takte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen.

3.2 Bundesrechtliche Bestimmungen

3.2.1 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG)

Artikel 2 

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht
die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das
Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Per-
son ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen
werden.
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Artikel 6 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zu-
vörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemein-
schaft.
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines
Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen
oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.

3.2.2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ 1626 (Elterliche Sorge, Grundsätze)

(1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen
(elterliche Sorge). Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes (Per-
sonensorge) und das Vermögen des Kindes (Vermögenssorge).
(2) Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit
und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewusstem
Handeln. Sie besprechen mit dem Kind, soweit es nach dessen Entwicklungsstand an-
gezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben Einvernehmen an.
(3) Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. Glei-
ches gilt für den Umgang mit anderen Personen, zu denen das Kind Bindungen besitzt,
wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Entwicklung förderlich ist.

§ 1626a (Elterliche Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern; Sorgeerklä-

rungen)

(1) Sind die Eltern bei der Geburt des Kindes nicht miteinander verheiratet, so steht
ihnen die elterliche Sorge gemeinsam zu, 
1. wenn sie erklären, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen (Sorgeerklä-
rungen),
2. wenn sie einander heiraten oder
3. soweit ihnen das Familiengericht die elterliche Sorge gemeinsam überträgt.
(2) Das Familiengericht überträgt gemäß Absatz 1 Nummer 3 auf Antrag eines Elternteils
die elterliche Sorge oder einen Teil der elterlichen Sorge beiden Eltern gemeinsam, wenn
die Übertragung dem Kindeswohl nicht widerspricht. Trägt der andere Elternteil keine
Gründe vor, die der Übertragung der gemeinsamen elterlichen Sorge entgegenstehen
können, und sind solche Gründe auch sonst nicht ersichtlich, wird vermutet, dass die
gemeinsame elterliche Sorge dem Kindeswohl nicht widerspricht.
(3) Im Übrigen hat die Mutter die elterliche Sorge.

§ 1627 (Ausübung der elterlichen Sorge)

Die Eltern haben die elterliche Sorge in eigener Verantwortung und in gegenseitigem
Einvernehmen zum Wohl des Kindes auszuüben. Bei Meinungsverschiedenheiten müs-
sen sie versuchen, sich zu einigen.

§ 1629 Abs. 1 (Vertretung des Kindes)  

(1) Die elterliche Sorge umfasst die Vertretung des Kindes. Die Eltern vertreten das Kind
gemeinschaftlich; ist eine Willenserklärung gegenüber dem Kind abzugeben, so genügt
die Abgabe gegenüber einem Elternteil. Ein Elternteil vertritt das Kind allein, soweit er
die elterliche Sorge allein ausübt oder ihm die Entscheidung nach § 1628 übertragen ist.
Bei Gefahr im Verzug ist jeder Elternteil dazu berechtigt, alle Rechtshandlungen vorzu-
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nehmen, die zum Wohl des Kindes notwendig sind; der andere Elternteil ist unverzüglich
zu unterrichten.

§ 1631 Abs. 1 und 2 (Inhalt und Grenzen der Personensorge)

(1) Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pfle-
gen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen.
(2) Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seeli-
sche Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.

§ 1666 Abs. 1 (Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls)

Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet
und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das
Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind.

§ 1666a (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; Vorrang öffentlicher Hilfen)

(1) Maßnahmen, mit denen eine Trennung des Kindes von der elterlichen Familie ver-
bunden ist, sind nur zulässig, wenn der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch
öffentliche Hilfen, begegnet werden kann. Dies gilt auch, wenn einem Elternteil vorü-
bergehend oder auf unbestimmte Zeit die Nutzung der Familienwohnung untersagt wer-
den soll. Wird einem Elternteil oder einem Dritten die Nutzung der vom Kind
mitbewohnten oder einer anderen Wohnung untersagt, ist bei der Bemessung der Dauer
der Maßnahme auch zu berücksichtigen, ob diesem das Eigentum, das Erbbaurecht oder
der Nießbrauch an dem Grundstück zusteht, auf dem sich die Wohnung befindet; Ent-
sprechendes gilt für das Wohnungseigentum, das Dauerwohnrecht, das dingliche Wohn-
recht oder wenn der Elternteil oder Dritte Mieter der Wohnung ist.
(2) Die gesamte Personensorge darf nur entzogen werden, wenn andere Maßnahmen
erfolglos geblieben sind oder wenn anzunehmen ist, dass sie zur Abwendung der Gefahr
nicht ausreichen.

§ 1754 Abs. 1 (Wirkung der Annahme, Adoption)

(1) Nimmt ein Ehepaar ein Kind an oder nimmt ein Ehegatte ein Kind des anderen Ehe-
gatten an, so erlangt das Kind die rechtliche Stellung eines gemeinschaftlichen Kindes
der Ehegatten.

§ 1773 (Voraussetzungen)

(1) Ein Minderjähriger erhält einen Vormund, wenn er nicht unter elterlicher Sorge steht
oder wenn die Eltern weder in den die Person noch in den das Vermögen betreffenden
Angelegenheiten zur Vertretung des Minderjährigen berechtigt sind.
(2) Ein Minderjähriger erhält einen Vormund auch dann, wenn sein Familienstand nicht
zu ermitteln ist.

3.2.3 Strafgesetzbuch (StGB)

§ 171 (Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht)

Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer Person unter sechzehn Jah-
ren gröblich verletzt und dadurch den Schutzbefohlenen in die Gefahr bringt, in seiner
körperlichen oder psychischen Entwicklung erheblich geschädigt zu werden, einen kri-
minellen Lebenswandel zu führen oder der Prostitution nachzugehen, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
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§ 174 (Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen)

(1) Wer sexuelle Handlungen 
1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder
zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist,
2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder
zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder Ar-
beitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, Aus-
bildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit oder
3. an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten leiblichen oder angenommenen Kind vor-
nimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe
von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 
1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt oder
2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, dass er sexuelle Handlungen vor ihm vornimmt,
um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu erregen, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 2 in Verbindung mit Absatz 1
Nr. 1 kann das Gericht von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn bei
Berücksichtigung des Verhaltens des Schutzbefohlenen das Unrecht der Tat gering ist.

§ 174a (Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder

Kranken und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen)

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer gefangenen oder auf behördliche Anordnung ver-
wahrten Person, die ihm zur Erziehung, Ausbildung, Beaufsichtigung oder Betreuung
anvertraut ist, unter Missbrauch seiner Stellung vornimmt oder an sich von der gefan-
genen oder verwahrten Person vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Mo-
naten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Person, die in einer Einrichtung für kranke oder hilfs-
bedürftige Menschen aufgenommen und ihm zur Beaufsichtigung oder Betreuung an-
vertraut ist, dadurch missbraucht, dass er unter Ausnutzung der Krankheit oder
Hilfsbedürftigkeit dieser Person sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von
ihr vornehmen lässt.
(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 174b (Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung)

(1) Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Strafverfahren oder an einem Ver-
fahren zur Anordnung einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Siche-
rung oder einer behördlichen Verwahrung berufen ist, unter Missbrauch der durch das
Verfahren begründeten Abhängigkeit sexuelle Handlungen an demjenigen, gegen den
sich das Verfahren richtet, vornimmt oder an sich von dem anderen vornehmen lässt,
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 174c (Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behand-

lungs- oder Betreuungsverhältnisses)

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm wegen einer geistigen oder see-
lischen Krankheit oder Behinderung einschließlich einer Suchtkrankheit oder wegen
einer körperlichen Krankheit oder Behinderung zur Beratung, Behandlung oder Betreu-
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ung anvertraut ist, unter Missbrauch des Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsver-
hältnisses vornimmt oder an sich von ihr vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von
drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm zur psy-
chotherapeutischen Behandlung anvertraut ist, unter Missbrauch des Behandlungsver-
hältnisses vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt.
(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 176 (Sexueller Missbrauch von Kindern)

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt
oder an sich von dem Kind vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu zehn Jahren bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen an
einem Dritten vornimmt oder von einem Dritten an sich vornehmen lässt.
(3) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr zu er-
kennen.
(4) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer 
1. sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt,
2. ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen vornimmt, soweit die Tat nicht
nach Absatz 1 oder Absatz 2 mit Strafe bedroht ist,
3. auf ein Kind durch Schriften (§ 11 Abs. 3) einwirkt, um es zu sexuellen Handlungen
zu bringen, die es an oder vor dem Täter oder einem Dritten vornehmen oder von dem
Täter oder einem Dritten an sich vornehmen lassen soll, oder
4. auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer Abbildungen oder Darstellungen,
durch Abspielen von Tonträgern pornographischen Inhalts oder durch entsprechende
Reden einwirkt.
(5) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer ein Kind
für eine Tat nach den Absätzen 1 bis 4 anbietet oder nachzuweisen verspricht oder wer
sich mit einem anderen zu einer solchen Tat verabredet.
(6) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach Absatz 4 Nr. 3 und 4 und Ab-
satz 5.

§ 176a (Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern)

(1) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des § 176 Abs. 1 und 2 mit
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn der Täter innerhalb der letzten
fünf Jahre wegen einer solchen Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist.
(2) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des § 176 Abs. 1 und 2 mit
Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft, wenn 
1. eine Person über achtzehn Jahren mit dem Kind den Beischlaf vollzieht oder ähnliche
sexuelle Handlungen an ihm vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, die mit
einem Eindringen in den Körper verbunden sind,
2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird oder
3. der Täter das Kind durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung
oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt.
(3) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird bestraft, wer in den Fällen des § 176
Abs. 1 bis 3, 4 Nr. 1 oder Nr. 2 oder des § 176 Abs. 6 als Täter oder anderer Beteiligter in
der Absicht handelt, die Tat zum Gegenstand einer pornographischen Schrift (§ 11 Abs.
3) zu machen, die nach § 184b Abs. 1 bis 3 verbreitet werden soll.
(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten
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bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von
einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.
(5) Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer das Kind in den Fällen
des § 176 Abs. 1 bis 3 bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder durch die Tat in
die Gefahr des Todes bringt.
(6) In die in Absatz 1 bezeichnete Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der
Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Eine Tat, die im
Ausland abgeurteilt worden ist, steht in den Fällen des Absatzes 1 einer im Inland abge-
urteilten Tat gleich, wenn sie nach deutschem Strafrecht eine solche nach § 176 Abs. 1
oder 2 wäre.

§ 176b (Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge)

Verursacht der Täter durch den sexuellen Missbrauch (§§ 176 und 176a) wenigstens
leichtfertig den Tod des Kindes, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Frei-
heitsstrafe nicht unter zehn Jahren.

§ 177 (Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung)

(1) Wer eine andere Person 
1. mit Gewalt,
2. durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder
3. unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos
ausgeliefert ist, nötigt, sexuelle Handlungen des Täters oder eines Dritten an sich zu
dulden oder an dem Täter oder einem Dritten vorzunehmen, wird mit Freiheitsstrafe
nicht unter einem Jahr bestraft.
(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren.
Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn 
1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen
an dem Opfer vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, die dieses besonders
erniedrigen, insbesondere, wenn sie mit einem Eindringen in den Körper verbunden
sind (Vergewaltigung), oder
2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird.
(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter 
1. eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt,
2. sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Per-
son durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, oder
3. das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung bringt.
(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter 
1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet oder
2. das Opfer
a) bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder
b) durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt.
(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 3 und 4 auf Freiheitsstrafe
von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.

§ 178 (Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge)

Verursacht der Täter durch die sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung (§ 177) wenigs-
tens leichtfertig den Tod des Opfers, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder
Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.
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§ 179 (Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen)

(1) Wer eine andere Person, die 
1. wegen einer geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung einschließlich
einer Suchtkrankheit oder wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder
2. körperlich zum Widerstand unfähig ist, dadurch missbraucht, dass er unter Ausnut-
zung der Widerstandsunfähigkeit sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich
von ihr vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren
bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine widerstandsunfähige Person (Absatz 1) dadurch miss-
braucht, dass er sie unter Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit dazu bestimmt, se-
xuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich
vornehmen zu lassen.
(3) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr zu er-
kennen.
(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) Auf Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren ist zu erkennen, wenn 
1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen
an ihm vornimmt oder an sich von ihm vornehmen läßt, die mit einem Eindringen in
den Körper verbunden sind,
2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird oder
3. der Täter das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädi-
gung oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung
bringt.
(6) In minder schweren Fällen des Absatzes 5 ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis
zu zehn Jahren zu erkennen.
(7) § 177 Abs. 4 Nr. 2 und § 178 gelten entsprechend.

§ 180 (Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger)

(1) Wer sexuellen Handlungen einer Person unter sechzehn Jahren an oder vor einem
Dritten oder sexuellen Handlungen eines Dritten an einer Person unter sechzehn Jahren 
1. durch seine Vermittlung oder
2. durch Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit
Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Satz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt;
dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Vorschubleisten seine Erziehungs-
pflicht gröblich verletzt.
(2) Wer eine Person unter achtzehn Jahren bestimmt, sexuelle Handlungen gegen Ent-
gelt an oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen
zu lassen, oder wer solchen Handlungen durch seine Vermittlung Vorschub leistet, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(3) Wer eine Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder
zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder Ar-
beitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, Aus-
bildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit
bestimmt, sexuelle Handlungen an oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von einem
Dritten an sich vornehmen zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft.
(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 ist der Versuch strafbar.
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§ 180a (Ausbeutung von Prostituierten)

(1) Wer gewerbsmäßig einen Betrieb unterhält oder leitet, in dem Personen der Prosti-
tution nachgehen und in dem diese in persönlicher oder wirtschaftlicher Abhängigkeit
gehalten werden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer 
1. einer Person unter achtzehn Jahren zur Ausübung der Prostitution Wohnung, gewerbs-
mäßig Unterkunft oder gewerbsmäßig Aufenthalt gewährt oder
2. eine andere Person, der er zur Ausübung der Prostitution Wohnung gewährt, zur Pros-
titution anhält oder im Hinblick auf sie ausbeutet.

§ 181a (Zuhälterei)

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer 
1. eine andere Person, die der Prostitution nachgeht, ausbeutet oder
2. seines Vermögensvorteils wegen eine andere Person bei der Ausübung der Prostitu-
tion überwacht, Ort, Zeit, Ausmaß oder andere Umstände der Prostitutionsausübung
bestimmt oder Maßnahmen trifft, die sie davon abhalten sollen, die Prostitution aufzu-
geben, und im Hinblick darauf Beziehungen zu ihr unterhält, die über den Einzelfall hi-
nausgehen.
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer die per-
sönliche oder wirtschaftliche Unabhängigkeit einer anderen Person dadurch beeinträch-
tigt, dass er gewerbsmäßig die Prostitutionsausübung der anderen Person durch
Vermittlung sexuellen Verkehrs fördert und im Hinblick darauf Beziehungen zu ihr un-
terhält, die über den Einzelfall hinausgehen.
(3) Nach den Absätzen 1 und 2 wird auch bestraft, wer die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 ge-
nannten Handlungen oder die in Absatz 2 bezeichnete Förderung gegenüber seinem
Ehegatten vornimmt.

§ 182 (Sexueller Missbrauch von Jugendlichen)

(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren dadurch missbraucht, dass er unter Ausnut-
zung einer Zwangslage 
1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt oder
2. diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von
einem Dritten an sich vornehmen zu lassen,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird eine Person über achtzehn Jahren bestraft, die eine Person unter acht-
zehn Jahren dadurch missbraucht, dass sie gegen Entgelt sexuelle Handlungen an ihr
vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt.
(3) Eine Person über einundzwanzig Jahre, die eine Person unter sechzehn Jahren da-
durch missbraucht, dass sie 
1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt oder
2. diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von
einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, und dabei die fehlende Fähigkeit des Opfers
zur sexuellen Selbstbestimmung ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.
(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) In den Fällen des Absatzes 3 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass
die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Straf-
verfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.
(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 kann das Gericht von Strafe nach diesen Vorschrif-
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ten absehen, wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens der Person, gegen die sich die
Tat richtet, das Unrecht der Tat gering ist.
§ 183 (Exhibitionistische Handlungen)
(1) Ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde
wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten
von Amts wegen für geboten hält.
(3) Das Gericht kann die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe auch dann zur Bewährung
aussetzen, wenn zu erwarten ist, dass der Täter erst nach einer längeren Heilbehandlung
keine exhibitionistischen Handlungen mehr vornehmen wird.
(4) Absatz 3 gilt auch, wenn ein Mann oder eine Frau wegen einer exhibitionistischen
Handlung 
1. nach einer anderen Vorschrift, die im Höchstmaß Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder Geldstrafe androht, oder
2. nach § 174 Abs. 2 Nr. 1 oder § 176 Abs. 4 Nr. 1 bestraft wird.

§ 184 (Verbreitung pornographischer Schriften)

(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3) 
1. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht,
2. an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von ihnen ein-
gesehen werden kann, ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,
3. im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen Verkaufs-
stellen, die der Kunde nicht zu betreten pflegt, im Versandhandel oder in gewerblichen
Leihbüchereien oder Lesezirkeln einem anderen anbietet oder überlässt,
3a. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewährung des
Gebrauchs, ausgenommen in Ladengeschäften, die Personen unter achtzehn Jahren
nicht zugänglich sind und von ihnen nicht eingesehen werden können, einem anderen
anbietet oder überlässt,
4. im Wege des Versandhandels einzuführen unternimmt,
5. öffentlich an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von
ihnen eingesehen werden kann, oder durch Verbreiten von Schriften außerhalb des Ge-
schäftsverkehrs mit dem einschlägigen Handel anbietet, ankündigt oder anpreist,
6. an einen anderen gelangen lässt, ohne von diesem hierzu aufgefordert zu sein,
7. in einer öffentlichen Filmvorführung gegen ein Entgelt zeigt, das ganz oder überwie-
gend für diese Vorführung verlangt wird,
8. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält oder einzuführen unternimmt, um sie oder aus
ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 7 zu verwenden oder einem an-
deren eine solche Verwendung zu ermöglichen, oder
9. auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Ausland unter
Verstoß gegen die dort geltenden Strafvorschriften zu verbreiten oder öffentlich zugäng-
lich zu machen oder eine solche Verwendung zu ermöglichen, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Absatz 1 Nr. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berech-
tigte handelt; dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Anbieten, Über-
lassen oder Zugänglichmachen seine Erziehungspflicht gröblich verletzt. Absatz 1 Nr.
3a gilt nicht, wenn die Handlung im Geschäftsverkehr mit gewerblichen Entleihern
erfolgt.
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§ 184a (Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Schriften)

Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3), die Gewalttätigkeiten oder sexuelle Hand-
lungen von Menschen mit Tieren zum Gegenstand haben, 
1. verbreitet,
2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht oder
3. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder
auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Num-
mer 1 oder Nummer 2 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu
ermöglichen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 184b (Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften)

(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3), die sexuelle Handlungen von, an oder
vor Kindern (§ 176 Abs. 1) zum Gegenstand haben (kinderpornographische Schriften), 
1. verbreitet,
2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht oder
3. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder aus-
zuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummer 1
oder Nummer 2 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen,
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer es unternimmt, einem anderen den Besitz von kinderpor-
nographischen Schriften zu verschaffen, die ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes
Geschehen wiedergeben.
(3) In den Fällen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 ist auf Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu zehn Jahren zu erkennen, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mit-
glied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden
hat, und die kinderpornographischen Schriften ein tatsächliches oder wirklichkeitsna-
hes Geschehen wiedergeben.
(4) Wer es unternimmt, sich den Besitz von kinderpornographischen Schriften zu ver-
schaffen, die ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergeben, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft,
wer die in Satz 1 bezeichneten Schriften besitzt.
(5) Die Absätze 2 und 4 gelten nicht für Handlungen, die ausschließlich der Erfüllung
rechtmäßiger dienstlicher oder beruflicher Pflichten dienen.
(6) In den Fällen des Absatzes 3 ist § 73d anzuwenden. Gegenstände, auf die sich eine
Straftat nach Absatz 2 oder Absatz 4 bezieht, werden eingezogen. § 74a ist anzuwenden.

§ 184c (Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Schriften)

(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3), die sexuelle Handlungen von, an oder
vor Personen von vierzehn bis achtzehn Jahren zum Gegenstand haben (jugendporno-
graphische Schriften), 
1. verbreitet,
2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht oder
3. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder aus-
zuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummer 1
oder Nummer 2 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer es unternimmt, einem anderen den Besitz von jugendpor-
nographischen Schriften zu verschaffen, die ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes
Geschehen wiedergeben.
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(3) In den Fällen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 ist auf Freiheitsstrafe von drei Mo-
naten bis zu fünf Jahren zu erkennen, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied
einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat,
und die jugendpornographischen Schriften ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes
Geschehen wiedergeben.
(4) Wer es unternimmt, sich den Besitz von jugendpornographischen Schriften zu ver-
schaffen, die ein tatsächliches Geschehen wiedergeben, oder wer solche Schriften be-
sitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1 ist
nicht anzuwenden auf Handlungen von Personen in Bezug auf solche jugendpornogra-
phischen Schriften, die sie im Alter von unter achtzehn Jahren mit Einwilligung der dar-
gestellten Personen hergestellt haben.
(5) § 184b Abs. 5 und 6 gilt entsprechend.

§ 184d (Verbreitung pornographischer Darbietungen durch Rundfunk, Medien-

oder Teledienste)

Nach den §§ 184 bis 184c wird auch bestraft, wer eine pornographische Darbietung
durch Rundfunk, Medien- oder Teledienste verbreitet. In den Fällen des § 184 Abs. 1 ist
Satz 1 bei einer Verbreitung durch Medien- oder Teledienste nicht anzuwenden, wenn
durch technische oder sonstige Vorkehrungen sichergestellt ist, dass die pornographi-
sche Darbietung Personen unter achtzehn Jahren nicht zugänglich ist.

§ 184e (Ausübung der verbotenen Prostitution)

Wer einem durch Rechtsverordnung erlassenen Verbot, der Prostitution an bestimmten
Orten überhaupt oder zu bestimmten Tageszeiten nachzugehen, beharrlich zuwiderhan-
delt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhun-
dertachtzig Tagessätzen bestraft.

§ 184f (Jugendgefährdende Prostitution)

Wer der Prostitution 
1. in der Nähe einer Schule oder anderen Örtlichkeit, die zum Besuch durch Personen
unter achtzehn Jahren bestimmt ist, oder
2. in einem Haus, in dem Personen unter achtzehn Jahren wohnen,
in einer Weise nachgeht, die diese Personen sittlich gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 184g (Begriffsbestimmungen)

Im Sinne dieses Gesetzes sind 
1. sexuelle Handlungen nur solche, die im Hinblick auf das jeweils geschützte Rechtsgut
von einiger Erheblichkeit sind,
2. sexuelle Handlungen vor einem anderen nur solche, die vor einem anderen vorge-
nommen werden, der den Vorgang wahrnimmt.

§ 203 Abs. 1 und 2 (Verletzung von Privatgeheimnissen)

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbe-
reich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das
ihm als …
2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 
5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen
oder … anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
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(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum per-
sönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnis, offenbart, das ihm als
1. Amtsträger, 2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, … anvertraut
worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die
für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht
anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen
für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies
nicht untersagt.

§ 225 (Misshandlung von Schutzbefohlenen)

(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krank-
heit wehrlose Person, die 
1. seiner Fürsorge oder Obhut untersteht,
2. seinem Hausstand angehört,
3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen worden oder
4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist,
quält oder roh misshandelt, oder wer durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht,
für sie zu sorgen, sie an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu zehn Jahren bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter die schutz-
befohlene Person durch die Tat in die Gefahr 
1. des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung oder
2. einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung
bringt.
(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten
bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 3 auf Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen.

§ 232 (Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung)

(1) Wer eine andere Person unter Ausnutzung einer Zwangslage oder der Hilflosigkeit,
die mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, zur Aufnahme oder Fort-
setzung der Prostitution oder dazu bringt, sexuelle Handlungen, durch die sie ausgebeu-
tet wird, an oder vor dem Täter oder einem Dritten vorzunehmen oder von dem Täter
oder einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu zehn Jahren bestraft. Ebenso wird bestraft, wer eine Person unter einund-
zwanzig Jahren zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution oder zu den sonst in
Satz 1 bezeichneten sexuellen Handlungen bringt.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn 
1. das Opfer der Tat ein Kind (§ 176 Abs. 1) ist,
2. der Täter das Opfer bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder durch die Tat in
die Gefahr des Todes bringt oder
3. der Täter die Tat gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetz-
ten Begehung solcher Taten verbunden hat, begeht.
(4) Nach Absatz 3 wird auch bestraft, wer 
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1. eine andere Person mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel oder
durch List zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution oder zu den sonst in Absatz
1 Satz 1 bezeichneten sexuellen Handlungen bringt oder
2. sich einer anderen Person mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel
oder durch List bemächtigt, um sie zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution
oder zu den sonst in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten sexuellen Handlungen zu bringen.
(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten
bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 3 und 4 ist auf Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen.

§ 233 (Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft)

(1) Wer eine andere Person unter Ausnutzung einer Zwangslage oder der Hilflosigkeit, die
mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, in Sklaverei, Leibeigenschaft
oder Schuldknechtschaft oder zur Aufnahme oder Fortsetzung einer Beschäftigung bei
ihm oder einem Dritten zu Arbeitsbedingungen, die in einem auffälligen Missverhältnis zu
den Arbeitsbedingungen anderer Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer stehen, welche
die gleiche oder eine vergleichbare Tätigkeit ausüben, bringt, wird mit Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Ebenso wird bestraft, wer eine Person unter
einundzwanzig Jahren in Sklaverei, Leibeigenschaft oder Schuldknechtschaft oder zur
Aufnahme oder Fortsetzung einer in Satz 1 bezeichneten Beschäftigung bringt.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) § 232 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend.

§ 233a (Förderung des Menschenhandels)

(1) Wer einem Menschenhandel nach § 232 oder § 233 Vorschub leistet, indem er eine
andere Person anwirbt, befördert, weitergibt, beherbergt oder aufnimmt, wird mit Frei-
heitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn 
1. das Opfer der Tat ein Kind (§ 176 Abs. 1) ist,
2. der Täter das Opfer bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder durch die Tat in
die Gefahr des Todes bringt oder
3. der Täter die Tat mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel oder
gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung sol-
cher Taten verbunden hat, begeht.
(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 234 (Menschenraub)

(1) Wer sich einer anderen Person mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen
Übel oder durch List bemächtigt, um sie in hilfloser Lage auszusetzen oder dem Dienst
in einer militärischen oder militärähnlichen Einrichtung im Ausland zuzuführen, wird
mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren.

§ 235 (Entziehung Minderjähriger)

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
1. eine Person unter achtzehn Jahren mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindli-
chen Übel oder durch List oder
2. ein Kind, ohne dessen Angehöriger zu sein,
den Eltern, einem Elternteil, dem Vormund oder dem Pfleger entzieht oder vorenthält.
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(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind den Eltern, einem Elternteil, dem Vormund oder
dem Pfleger 
1. entzieht, um es in das Ausland zu verbringen, oder
2. im Ausland vorenthält, nachdem es dorthin verbracht worden ist oder es sich dorthin
begeben hat.
(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und des Absatzes 2 Nr. 1 ist der Versuch strafbar.
(4) Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn der
Täter 
1. das Opfer durch die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheits-
schädigung oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Ent-
wicklung bringt oder
2. die Tat gegen Entgelt oder in der Absicht begeht, sich oder einen Dritten zu berei-
chern.
(5) Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, so ist die Strafe Freiheits-
strafe nicht unter drei Jahren.
(6) In minder schweren Fällen des Absatzes 4 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 5 auf Freiheitsstrafe von
einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.
(7) Die Entziehung Minderjähriger wird in den Fällen der Absätze 1 bis 3 nur auf Antrag
verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentli-
chen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten
hält.

§ 236 (Kinderhandel)

(1) Wer sein noch nicht achtzehn Jahre altes Kind oder seinen noch nicht achtzehn Jahre
alten Mündel oder Pflegling unter grober Vernachlässigung der Fürsorge- oder Erzie-
hungspflicht einem anderen auf Dauer überlässt und dabei gegen Entgelt oder in der
Absicht handelt, sich oder einen Dritten zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer in den Fällen des
Satzes 1 das Kind, den Mündel oder Pflegling auf Dauer bei sich aufnimmt und dafür ein
Entgelt gewährt.
(2) Wer unbefugt 
1. die Adoption einer Person unter achtzehn Jahren vermittelt oder
2. eine Vermittlungstätigkeit ausübt, die zum Ziel hat, dass ein Dritter eine Person unter
achtzehn Jahren auf Dauer bei sich aufnimmt,
und dabei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen Dritten zu berei-
chern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso
wird bestraft, wer als Vermittler der Adoption einer Person unter achtzehn Jahren einer
Person für die Erteilung der erforderlichen Zustimmung zur Adoption ein Entgelt ge-
währt. Bewirkt der Täter in den Fällen des Satzes 1, dass die vermittelte Person in das
Inland oder in das Ausland verbracht wird, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren oder Geldstrafe.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn der
Täter 
1. aus Gewinnsucht, gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur
fortgesetzten Begehung eines Kinderhandels verbunden hat, oder
2. das Kind oder die vermittelte Person durch die Tat in die Gefahr einer erheblichen
Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt.
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(5) In den Fällen der Absätze 1 und 3 kann das Gericht bei Beteiligten und in den Fällen
der Absätze 2 und 3 bei Teilnehmern, deren Schuld unter Berücksichtigung des körper-
lichen oder seelischen Wohls des Kindes oder der vermittelten Person gering ist, die
Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder von Strafe nach den Absätzen
1 bis 3 absehen.

§ 237 (Zwangsheirat)

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem emp-
findlichen Übel zur Eingehung der Ehe nötigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Mona-
ten bis zu fünf Jahren bestraft. Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt
oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen
ist.
(2) Ebenso wird bestraft, wer zur Begehung einer Tat nach Absatz 1 den Menschen durch
Gewalt, Drohung mit einem empfindlichen Übel oder durch List in ein Gebiet außerhalb
des räumlichen Geltungsbereiches dieses Gesetzes verbringt oder veranlasst, sich dort-
hin zu begeben, oder davon abhält, von dort zurückzukehren.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geld-
strafe.

3.2.4 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) 

§ 30 Abs. 5 (Antrag)

Wird das Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde beantragt, so ist es der Behörde
unmittelbar zu übersenden. Die Behörde hat dem Antragsteller auf Verlangen Einsicht in
das Führungszeugnis zu gewähren. Der Antragsteller kann verlangen, dass das Führungs-
zeugnis, wenn es Eintragungen enthält, zunächst an ein von ihm benanntes Amtsgericht
zur Einsichtnahme durch ihn übersandt wird. Die Meldebehörde hat den Antragsteller in
den Fällen, in denen der Antrag bei ihr gestellt wird, auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
Das Amtsgericht darf die Einsicht nur dem Antragsteller persönlich gewähren. Nach Ein-
sichtnahme ist das Führungszeugnis an die Behörde weiterzuleiten oder, falls der Antrag-
steller dem widerspricht, vom Amtsgericht zu vernichten.

§ 30a Abs. 1 (Antrag auf ein erweitertes Führungszeugnis) 

Einer Person wird auf Antrag ein erweitertes Führungszeugnis erteilt,
1. wenn die Erteilung in gesetzlichen Bestimmungen unter Bezugnahme auf diese Vor-
schrift vorgesehen ist oder
2. wenn dieses Führungszeugnis benötigt wird für
a) die Prüfung der persönlichen Eignung nach § 72a des Achten Buches Sozialgesetz-
buch – Kinder- und Jugendhilfe –,
b) eine sonstige berufliche oder ehrenamtliche Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung
oder Ausbildung Minderjähriger oder
c) eine Tätigkeit, die in einer Buchstabe b vergleichbaren Weise geeignet ist, Kontakt
zu Minderjährigen aufzunehmen.

§ 31 Abs. 2 (Erteilung des Führungszeugnisses und des erweiterten Führungs-

zeugnisses an Behörden)

Behörden erhalten zum Zweck des Schutzes Minderjähriger ein erweitertes Führungszeugnis
unter den Voraussetzungen des Absatzes 1. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
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3.2.5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

§ 15 (Datenübermittlung an öffentliche Stellen)

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen ist zulässig, wenn
1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle oder des Dritten,
an den die Daten übermittelt werden, liegenden Aufgaben erforderlich ist und
2. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach § 14 zulassen würden.
(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde
Stelle. Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen des Dritten, an den die Daten übermittelt
werden, trägt dieser die Verantwortung. In diesem Fall prüft die übermittelnde Stelle
nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Dritten, an den die
Daten übermittelt werden, liegt, es sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der
Zulässigkeit der Übermittlung besteht. § 10 Abs. 4 bleibt unberührt.
(3) Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, darf diese für den Zweck verarbei-
ten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Eine Verarbeitung oder
Nutzung für andere Zwecke ist nur unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 zulässig.
(4) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend, sofern sichergestellt
ist, dass bei diesen ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen werden.
(5) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Absatz 1 übermittelt werden dürfen,
weitere personenbezogene Daten des Betroffenen oder eines Dritten so verbunden, dass
eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Über-
mittlung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen des Betroffenen
oder eines Dritten an deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen; eine Nutzung
dieser Daten ist unzulässig.
(6) Absatz 5 gilt entsprechend, wenn personenbezogene Daten innerhalb einer öffentli-
chen Stelle weitergegeben werden.

§ 39 (Zweckbindung bei personenbezogenen Daten, die einem Berufs- oder be-

sonderen Amtsgeheimnis unterliegen)

(1) Personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis un-
terliegen und die von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Stelle in Ausübung ihrer
Berufs- oder Amtspflicht zur Verfügung gestellt worden sind, dürfen von der verantwort-
lichen Stelle nur für den Zweck verarbeitet oder genutzt werden, für den sie sie erhalten
hat. In die Übermittlung an eine nicht-öffentliche Stelle muss die zur Verschwiegenheit
verpflichtete Stelle einwilligen.
(2) Für einen anderen Zweck dürfen die Daten nur verarbeitet oder genutzt werden,
wenn die Änderung des Zwecks durch besonderes Gesetz zugelassen ist.

3.2.6 Beamtenstatusgesetz - Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Be-

amtinnen und Beamten in den Ländern - (BeamtStG)

Abschnitt 6 - Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis

§ 35 (Weisungsgebundenheit)

Beamtinnen und Beamte haben ihre Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen. Sie sind
verpflichtet, deren dienstliche Anordnungen auszuführen und deren allgemeine Richtlinien
zu befolgen. Dies gilt nicht, soweit die Beamtinnen und Beamten nach besonderen gesetz-
lichen Vorschriften an Weisungen nicht gebunden und nur dem Gesetz unterworfen sind.
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3.2.7 Gesetz über die Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

- Artikel 1 Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) -

§ 1 (Kinderschutz und staatliche Mitverantwortung)

(1) Ziel des Gesetzes ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und
ihre körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu fördern.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder und Jugendlichen sind das natürliche Recht der El-
tern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staat-
liche Gemeinschaft.
(3) Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft ist es, soweit erforderlich, Eltern bei der Wahr-
nehmung ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung zu unterstützen,
damit
1. sie im Einzelfall dieser Verantwortung besser gerecht werden können,
2. im Einzelfall Risiken für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen frühzeitig
erkannt werden und
3. im Einzelfall eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen ver-
mieden oder, falls dies im
Einzelfall nicht mehr möglich ist, eine weitere Gefährdung oder Schädigung abgewendet
werden kann.
(4) Zu diesem Zweck umfasst die Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres
Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung durch die staatliche Gemeinschaft
insbesondere auch Information, Beratung und Hilfe. Kern ist die Vorhaltung eines mög-
lichst frühzeitigen, koordinierten und multiprofessionellen Angebots im Hinblick auf
die Entwicklung von Kindern vor allem in den ersten Lebensjahren für Mütter und Väter
sowie schwangere Frauen und werdende Väter (Frühe Hilfen).

§ 2 (Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der Kin-

desentwicklung)

(1) Eltern sowie werdende Mütter und Väter sollen über Leistungsangebote im örtlichen
Einzugsbereich zur Beratung und Hilfe in Fragen der Schwangerschaft, Geburt und der
Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren informiert werden.
(2) Zu diesem Zweck sind die nach Landesrecht für die Information der Eltern nach Ab-
satz 1 zuständigen Stellen befugt, den Eltern ein persönliches Gespräch anzubieten. Die-
ses kann auf Wunsch der Eltern in ihrer Wohnung stattfinden. Sofern Landesrecht keine
andere Regelung trifft, bezieht sich die in Satz 1 geregelte Befugnis auf die örtlichen Trä-
ger der Jugendhilfe.

§ 3 (Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz)

(1) In den Ländern werden insbesondere im Bereich Früher Hilfen flächendeckend ver-
bindliche Strukturen der Zusammenarbeit der zuständigen Leistungsträger und Institu-
tionen im Kinderschutz mit dem Ziel aufgebaut und weiterentwickelt, sich gegenseitig
über das jeweilige Angebots- und Aufgabenspektrum zu informieren, strukturelle Fragen
der Angebotsgestaltung und -entwicklung zu klären sowie Verfahren im Kinderschutz
aufeinander abzustimmen.
(2) In das Netzwerk sollen insbesondere Einrichtungen und Dienste der öffentlichen
und freien Jugendhilfe, Einrichtungen und Dienste, mit denen Verträge nach § 75 Absatz
3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch bestehen, Gesundheitsämter, Sozialämter, Ge-
meinsame Servicestellen, Schulen, Polizei- und Ordnungsbehörden, Agenturen für Ar-
beit, Krankenhäuser, Sozialpädiatrische Zentren, Frühförderstellen, Beratungsstellen
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für soziale Problemlagen, Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschafts-
konfliktgesetzes, Einrichtungen und Dienste zur Müttergenesung sowie zum Schutz
gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Familienbildungsstätten, Familiengerichte
und Angehörige der Heilberufe einbezogen werden.
(3) Sofern Landesrecht keine andere Regelung trifft, soll die verbindliche Zusammen -
arbeit im Kinderschutz als Netzwerk durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe orga-
nisiert werden. Die Beteiligten sollen die Grundsätze für eine verbindliche Zu sam -
menarbeit in Vereinbarungen festlegen. Auf vorhandene Strukturen soll zurück gegriffen
werden.
(4) Dieses Netzwerk soll zur Beförderung Früher Hilfen durch den Einsatz von Familien-
hebammen gestärkt werden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend unterstützt den Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen und des Einsatzes
von Familienhebammen auch unter Einbeziehung ehrenamtlicher Strukturen durch eine
zeitlich auf vier Jahre befristete Bundesinitiative, die im Jahr 2012 mit 30 Millionen Euro,
im Jahr 2013 mit 45 Millionen Euro und in den Jahren 2014 und 2015 mit 51 Millionen Euro
ausgestattet wird. Nach Ablauf dieser Befristung wird der Bund einen Fonds zur Sicher-
stellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung von Familien
einrichten, für den er jährlich 51 Millionen Euro zur Verfügung stellen wird. Die Ausge-
staltung der Bundesinitiative und des Fonds wird in Verwaltungsvereinbarungen geregelt,
die das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen mit den Ländern schließt.

§ 4 (Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei

Kindeswohlgefährdung)

(1) Werden
1. Ärztinnen oder Ärzten, Hebammen oder Entbindungspflegern oder Angehörigen eines
anderen Heilberufes, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeich-
nung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,
2. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftli-
cher Abschlussprüfung,
3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberaterinnen oder -beratern sowie
4. Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer
Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist,
5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und
8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes,
6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -arbeitern oder staatlich anerkannten
Sozialpädagoginnen oder -pädagogen oder
7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an staatlich anerkannten privaten Schu-
len in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die Gefähr-
dung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem
Kind oder Jugendlichen und den Personensorgeberechtigten die Situation erörtern und,
soweit erforderlich, bei den Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von
Hilfen hinwirken, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendli-
chen nicht in Frage gestellt wird.
(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung ge-
genüber dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine in-
soweit erfahrene Fachkraft. Sie sind zu diesem Zweck befugt, dieser Person die dafür
erforderlichen Daten zu übermitteln; vor einer Übermittlung der Daten sind diese zu
pseudonymisieren.
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(3) Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist ein Vorgehen
nach Absatz 1 erfolglos und halten die in Absatz 1 genannten Personen ein Tätigwerden
des Jugendamtes für erforderlich, um eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder
eines Jugendlichen abzuwenden, so sind sie befugt, das Jugendamt zu informieren; hie-
rauf sind die Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit der wirksame
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Frage gestellt wird. Zu diesem Zweck sind
die Personen nach Satz 1 befugt, dem Jugendamt die erforderlichen Daten mitzuteilen.

3.2.8 Kinder- und Jugendhilfegesetz – Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB

VIII) – vgl. Artikel 2 BKiSchG

§ 7 (Begriffsbestimmungen)

(1) Im Sinne dieses Buches ist
1. Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist, soweit nicht die Absätze 2 bis 4 etwas anderes
bestimmen,
2. Jugendlicher, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist,
3. junger Volljähriger, wer 18, aber noch nicht 27 Jahre alt ist,
4. junger Mensch, wer noch nicht 27 Jahre alt ist,
5. Personensorgeberechtigter, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen Person
nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge zusteht,
6. Erziehungsberechtigter, der Personensorgeberechtigte und jede sonstige Person über
18 Jahre, soweit sie auf Grund einer Vereinbarung mit dem Personensorgeberechtigten
nicht nur vorübergehend und nicht nur für einzelne Verrichtungen Aufgaben der Perso-
nensorge wahrnimmt.
(2) Kind im Sinne des § 1 Absatz 2 ist, wer noch nicht 18 Jahre alt ist.
(4) Die Bestimmungen dieses Buches, die sich auf die Annahme als Kind beziehen, gel-
ten nur für Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

§ 8a (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls
eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusam-
menwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses
Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Er-
ziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungsein-
schätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist,
sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen
Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Ge-
währung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberech-
tigten anzubieten.
(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat
es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit
oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht
eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet wer-
den, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu neh-
men.
(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger,
der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugend-
amt auf die Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein
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sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder
die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Ab-
wendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.
(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen
nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass 
1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung
eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vor-
nehmen,
2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzu-
gezogen wird sowie
3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungs-
einschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes
oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzu-
ziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen,
dass die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruch-
nahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt
informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann.
(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des
Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung
von Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur
Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist.
Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden
örtlichen Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder
der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kin-
des oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.

§ 8b (Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugend-

lichen)

(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei
der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen
Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft.
(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für
einen Teil des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die zustän digen
Leistungsträger, haben gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe  Anspruch auf
Beratung bei der Entwicklung und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien
1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie
2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturellen Entschei-
dungen in der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegen-
heiten.

§ 33 (Vollzeitpflege)

Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand
des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Mög-
lichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kin-
dern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe
oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten. Für besonders entwicklungsbeein-
trächtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen
und auszubauen.
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§ 72a Abs. 1–4 (Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen)

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der Aufgaben
in der Kinder- und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, die rechts-
kräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis
184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu
diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung und in regelmäßigen
Abständen von den betroffenen Personen ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und
§ 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen.
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern
der freien Jugendhilfe sicherstellen, dass diese keine Person, die wegen einer Straftat
nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, beschäftigen.
(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass unter ihrer Verant-
wortung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat nach
Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der
Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder
ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe über die Tätigkeiten entscheiden, die von den in Satz 1 genannten Per-
sonen auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit
Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz
1 Satz 2 wahrgenommen werden dürfen.
(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern
der freien Jugendhilfe sowie mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstellen, dass unter
deren Verantwortung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer
Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut,
erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger
der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der freien Jugendhilfe Vereinbarungen über
die Tätigkeiten schließen, die von den in Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art,
Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen nur
nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen wer-
den dürfen.

3.2.9 Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen (MiStra)

2. Abschnitt Nummer 15 Abs. 1 und 5 (Strafsachen gegen Personen in einem

Beamten- oder  Richterverhältnis)

(1) In Strafsachen gegen Personen, die in einem Beamten- oder Richterverhältnis stehen,
sind mitzuteilen
1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,
2. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift,
3. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und
4. die einen Rechtszug abschließende Entscheidung mit Begründung sowie ggf. mit dem
Hinweis, dass ein Rechtsmittel eingelegt worden ist.
(5) Die Mitteilungen sind an die zuständigen Dienstvorgesetzten oder deren Vertretung
im Amt zu richten und als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen.

Nummer 16 Abs. 1, 2 und 5 (Strafsachen gegen Personen in einem Arbeitneh-

mer- oder sonstigen Beschäftigungsverhältnis im öffentlichen Dienst)

(1) In Strafsachen gegen Personen, die in einem privatrechtlichen Arbeitnehmer- oder
Ausbildungsverhältnis zum Bund, einem Land, einer Gemeinde, einem Gemeindever-
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band oder einer anderen Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts
stehen, sind, soweit es um den Vorwurf eines Verbrechens geht, mitzuteilen
1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,
2. die Erhebung der öffentlichen Klage,
3. die Urteile,
4. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 3 zu machen
war.
(2) Entsprechend ist in Strafsachen wegen eines Vergehens zu verfahren, wenn der Tat-
vorwurf auf eine Verletzung von Pflichten schließen lässt, die bei der Ausübung des
Dienstes bzw. des Berufes zu beachten sind, oder er in anderer Weise geeignet ist, Zwei-
fel an der Eignung, Zuverlässigkeit oder Befähigung hervorzurufen.
(5) Die Mitteilungen sind an die Leitung der Behörde oder Beschäftigungsstelle oder die
Vertretung im Amt zu richten und als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen.

3.3 Landesrechtliche Bestimmungen

3.3.1 Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen (VerfNW)

Artikel 8 Abs. 1 (Elternrecht und Schulpflicht)

Jedes Kind hat Anspruch auf Erziehung und Bildung. Das natürliche Recht der Eltern,
die Erziehung und Bildung ihrer Kinder zu bestimmen, bildet die Grundlage des Erzie-
hungs- und Schulwesens. Die staatliche Gemeinschaft hat Sorge zu tragen, dass das
Schulwesen den kulturellen und sozialen Bedürfnissen des Landes entspricht.

3.3.2 Schulgesetz NRW (SchulG NRW)

§ 42 Abs. 6 (Aufnahme in die Schule, Schulwechsel) 

Die Sorge für das Wohl der Schülerinnen und Schüler erfordert es, jedem Anschein von
Vernachlässigung oder Misshandlung nachzugehen. Die Schule entscheidet rechtzeitig
über die Einbeziehung des Jugendamtes oder anderer Stellen.

§ 44 Abs. 1  und  (Information und Beratung)5 

(1) Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sind in allen grundsätzlichen und wichtigen
Schulangelegenheiten zu informieren und zu beraten.
(5) Die Schule soll Eltern sowie Schülerinnen und Schüler in Fragen der Erziehung, der
Schullaufbahn und des weiteren Bildungswegs beraten. Sie arbeitet hierbei insbeson-
dere mit dem schulpsychologischen Dienst und der Berufsberatung zusammen.

§ 59 Abs. 2 Satz 1 (Schulleiterinnen und Schulleiter)

Die Schulleiterin oder der Schulleiter
1. leitet die Schule und vertritt sie nach außen,
2. ist verantwortlich für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule,
3. sorgt für die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Schule,
4. wirkt im Rahmen der personellen Ressourcen darauf hin, dass der Unterricht unge-
kürzt erteilt wird,
5. ist verantwortlich dafür, dass alle Vorbereitungen zum Unterrichtsbeginn des neuen
Schuljahres abgeschlossen sind und
6. nimmt das Hausrecht wahr.
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3.3.3 Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung für gebun-

dene und offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganz-

tags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I 

v. 23. 12. 2010

Ziffer 7. 7 (Das Personal)

Das Personal legt vor Aufnahme seiner Tätigkeit ein erweitertes Führungszeugnis vor
(§ 30a Absatz 1 Bundeszentralregistergesetz). Bei Personen, die in Begleitung mitwirken
und bei Schülerinnen und Schülern kann auf ein erweitertes Führungszeugnis verzichtet
werden. Im Übrigen gilt § 72 a SGB VIII.

3.3.4 Gemeinsamer Runderlass des Innenministeriums, des Justizministeri-

ums, des  Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, des Minis-

teriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration und des

Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 31.8.2007 zur „Zusam-

menarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung der Jugendkriminalität“ 

(BASS 18 – 03 Nr. 1)

Hinweis: Dieser Gem. Rd.Erl. wird zurzeit überarbeitet und in Kürze wieder in novel-
lierter Fassung in Kraft treten. 

Ziffer 2.2 (Schule)

Erziehung und Bildung in der Schule zielen auf die Entwicklung einer selbst- und sozi-
alverantwortlichen Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen. Dazu bedarf es der brei-
ten und kontinuierlichen Unterstützung aller, die an der Erziehung beteiligt sind. So
kann gemeinsam präventiv gearbeitet werden.
Themen der Kriminalprävention, insbesondere zur Vermeidung von Gewalt und
 Drogenkonsum bzw. Erläuterungen des Betäubungsmittelrechts, sollen verstärkt im Un-
terricht behandelt werden. Dazu können von der Polizei oder dem Jugendamt durchge-
führte Multiplikatorenveranstaltungen besucht werden. Lehramtsanwärterinnen und
-anwärter sollten Gelegenheit erhalten, die Zusammenarbeit mit der Polizei und dem
Jugendamt kennen zu lernen. Vertrauensbildend sind regelmäßige anlassunabhängige
Besuche oder Sprechstunden der Polizei und des Jugendamts in den Schulen.
Zur Sicherung des Kontakts mit der Polizei und dem Jugendamt bestellt jede Schullei-
tung eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner. Die Ansprechpartnerinnen
und -partner bewerten zusammen mit den von der Polizei und dem Jugendamt benann-
ten Personen regelmäßig, mindestens einmal im Schulhalbjahr, ihre Zusammenarbeit.
Besteht gegen Schülerinnen oder Schüler der Verdacht einer strafbaren Handlung, hat
die Schulleitung zu prüfen, ob pädagogische Maßnahmen ausreichen oder ob wegen der
Schwere der Tat eine Anzeige an die Polizei oder die Staatsanwaltschaft erfolgen muss.
Eine Strafanzeige ist insbesondere zu erstatten, wenn der Schulleitung Tatsachen be-
kannt werden, die Anhaltspunkte dafür sein können, dass folgende Straftaten an der
Schule oder im unmittelbaren Umfeld davon begangen wurden oder bevorstehen: Straf-
taten gegen das Leben, Sexualdelikte, Raubdelikte (wie das „Abziehen“ von Sachen
unter Gewaltanwendung), schwere und gefährliche Körperverletzung, besonders
schwere Fälle von Bedrohung, Sachbeschädigung oder Nötigung; darüber hinaus bei
politisch motivierten Straftaten, Verstößen gegen das Waffengesetz, Einbruchsdiebstäh-
len, gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr und dem Besitz, dem Handel oder
der sonstigen Weitergabe von Betäubungsmitteln. Die Lehrkräfte sind verpflichtet, die
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Schulleitungen zu unterrichten, wenn sie Kenntnis von solchen oder vergleichbaren
Straftaten erhalten. Die Erziehungsberechtigten sind zu benachrichtigen.
Sind Schülerinnen oder Schüler an einer strafbaren Handlung beteiligt, so darf die Schule
nicht Aufgaben der Strafverfolgung übernehmen. Auf die Bedeutung der Mitwirkung der
Schulleitung nach Einleitung eines Jugendstrafverfahrens wird hingewiesen. Gemäß Ju-
gendgerichtsgesetz soll die Schule bei den Ermittlungen im Rahmen des Vorverfahrens,
soweit möglich, gehört werden. Strafbare Handlungen, die von Schülerinnen oder Schü-
lern außerhalb der Schule begangen wurden, können nur dann zu Erziehungs- und Ord-
nungsmaßnahmen nach dem Schulgesetz führen, wenn ein schulischer Bezug erkennbar
ist (z.B. Mitschülerinnen oder Mitschüler gefährdet sind).
Besteht hinreichender Verdacht, dass eine Schülerin oder ein Schüler vernachlässigt
oder misshandelt wurde oder wird, informiert die Schulleitung das zuständige Jugend-
amt. Hierzu übermittelt die Schulleitung den Sachverhalt in der Regel zunächst pseudo-
nymisiert an das Jugendamt. Dieses prüft, ob ein Einschreiten des Jugendamtes
erforderlich ist. Wird dies bejaht, so fordert es die persönlichen Angaben zu den betrof-
fenen Schülerinnen und Schülern sowie Personensorgeberechtigten bei der Schule an.
In anderen Fällen unterbleibt die Weitergabe dieser Daten. Lehrkräfte, die einen derar-
tigen Verdacht haben, informieren die Schulleitung.

4 KINDER PSYCHISCH KRANKER ELTERN –
RECHTLICHE GRUNDLAGEN

4.1 Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) – Gesetzliche Krankenversicherung -
§ 20 Abs. 1 (Prävention und Selbsthilfe)

Die Krankenkasse soll in der Satzung Leistungen zur primären Prävention vorsehen, die die in
den Sätzen 2 und 3 genannten Anforderungen erfüllen. Leistungen zur Primärprävention sollen
den allgemeinen Gesundheitszustand verbessern und insbesondere einen Beitrag zur Vermin-
derung sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheitschancen erbringen. Der Spitzenverband
Bund der Krankenkassen beschließt gemeinsam und einheitlich unter Einbeziehung unabhän-
gigen Sachverstandes prioritäre Handlungsfelder und Kriterien für Leistungen nach Satz 1, ins-
besondere hinsichtlich Bedarf, Zielgruppen, Zugangswegen, Inhalten und Methodik.

4.2 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – Rehabilitation und Teilhabe be-
hinderter Menschen –
§ 26 SGB (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation)

(1) Zur medizinischen Rehabilitation behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen
werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um 
1. Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu
mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder
2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu über-
winden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug von
laufenden Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern.
(2) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen insbesondere 
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1. Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, soweit deren
Leistungen unter ärztlicher Aufsicht oder auf ärztliche Anordnung ausgeführt werden, ein-
schließlich der Anleitung, eigene Heilungskräfte zu entwickeln,
2. Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder,
3. Arznei- und Verbandmittel,
4. Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapie,
5. Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung,
6. Hilfsmittel,
7. Belastungserprobung und Arbeitstherapie.
(3) Bestandteil der Leistungen nach Absatz 1 sind auch medizinische, psychologische und
pädagogische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um die in Ab-
satz 1 genannten Ziele zu erreichen oder zu sichern und Krankheitsfolgen zu vermeiden, zu
überwinden, zu mindern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere 
1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung,
2. Aktivierung von Selbsthilfepotentialen,
3. mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von Partnern und
Angehörigen sowie von Vorgesetzten und Kollegen,
4. Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten,
5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, unter
anderem durch Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten und im Umgang mit Kri-
sensituationen,
6. Training lebenspraktischer Fähigkeiten,
7. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen der medizinischen Re-
habilitation.

§ 33 SGB (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben)

(1) Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die
Erwerbsfähigkeit behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend
ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen
und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.
(2) Behinderten Frauen werden gleiche Chancen im Erwerbsleben gesichert, insbesondere
durch in der beruflichen Zielsetzung geeignete, wohnortnahe und auch in Teilzeit nutzbare
Angebote. …

§ 41 Abs. 1 (Leistungen im Arbeitsbereich)

Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen erhal-
ten behinderte Menschen, bei denen 
1. eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder
2. Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Weiterbildung oder berufliche Ausbildung
(§ 33 Abs. 3 Nr. 2 bis 4) wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder
noch nicht wieder in Betracht kommen und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß
an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

4.3 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe –
§ 16 SGB (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie)

(1) Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistun-
gen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Sie sollen
dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsver-
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antwortung besser wahrnehmen können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsi-
tuationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können.
(2) Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere
1. Angebote der Familienbildung, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen
von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen, die
Familie zur Mitarbeit in Erziehungseinrichtungen und in Formen der Selbst- und Nachbar-
schaftshilfe besser befähigen sowie junge Menschen auf Ehe, Partnerschaft und das Zusam-
menleben mit Kindern vorbereiten,
2. Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger
Menschen,
3. Angebote der Familienfreizeit und der Familienerholung, insbesondere in belastenden
Familiensituationen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der Kinder einschlie-
ßen.
(3) Müttern und Vätern sowie schwangeren Frauen und werdenden Vätern sollen Beratung
und Hilfe in Fragen der Partnerschaft und des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Bezie-
hungskompetenzen angeboten werden.
(4) Das Nähere über Inhalt und Umfang der Aufgaben regelt das Landesrecht.

§ 27 (Hilfe zur Erziehung)

(1) Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendli-
chen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des
Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Ent-
wicklung geeignet und notwendig ist.
(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. Art und
Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das
engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden. Die Hilfe ist in
der Regel im Inland zu erbringen; sie darf nur dann im Ausland erbracht werden, wenn dies
nach Maßgabe der Hilfeplanung zur Erreichung des Hilfezieles im Einzelfall erforderlich ist.
(2a) Ist eine Erziehung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses erforder-
lich, so entfällt der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht dadurch, dass eine andere un-
terhaltspflichtige Person bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen; die Gewährung von Hilfe
zur Erziehung setzt in diesem Fall voraus, dass diese Person bereit und geeignet ist, den
Hilfebedarf in Zusammenarbeit mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Maßgabe
der §§ 36 und 37 zu decken.
(3) Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit ver-
bundener therapeutischer Leistungen. Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- und Beschäftigungs-
maßnahmen im Sinne des § 13 Absatz 2 einschließen.
(4) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufenthalts in einer Einrichtung
oder einer Pflegefamilie selbst Mutter eines Kindes, so umfasst die Hilfe zur Erziehung auch
die Unterstützung bei der Pflege und Erziehung dieses Kindes.

§ 28 (Erziehungsberatung)

Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen sollen Kinder,
Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung in-
dividueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der
Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen. Dabei sollen
Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen zusammenwirken, die mit unterschiedlichen me-
thodischen Ansätzen vertraut sind.
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4.4 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) – Sozialhilfe –
§ 54 (Leistungen der Eingliederungshilfe)

(1) Leistungen der Eingliederungshilfe sind neben den Leistungen nach den §§ 26, 33, 41
und 55 des Neunten Buches insbesondere
1. Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen
Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung
hierzu; die Bestimmungen über die Ermöglichung der Schulbildung im Rahmen der allge-
meinen Schulpflicht bleiben unberührt,
2. Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschließlich des Be-
suchs einer Hochschule,
3. Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit,
4. Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten nach § 56,
5. nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten
Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben.
Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben entspre-
chen jeweils den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung oder der
Bundesagentur für Arbeit.
(2) Erhalten behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Menschen in einer stationären
Einrichtung Leistungen der Eingliederungshilfe, können ihnen oder ihren Angehörigen zum
gegenseitigen Besuch Beihilfen geleistet werden, soweit es im Einzelfall erforderlich ist.
(3) Eine Leistung der Eingliederungshilfe ist auch die Hilfe für die Betreuung in einer Pflege-
familie, soweit eine geeignete Pflegeperson Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht in
ihrem Haushalt versorgt und dadurch der Aufenthalt in einer vollstationären Einrichtung der
Behindertenhilfe vermieden oder beendet werden kann. Die Pflegeperson bedarf einer Er-
laubnis nach § 44 des Achten Buches. Diese Regelung tritt am 31. Dezember 2018 außer Kraft.

5 MOBBING/CYBERMOBBING

5.1 Gesetzliche  Grundlagen

5.1.1 Strafgesetzbuch (StGB)

§ 46a (Täter-Opfer-Ausgleich, Schadenswiedergutmachung)

Hat der Täter
1. in dem Bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen (Täter-Opfer-Aus-
gleich), seine Tat ganz oder zum überwiegenden Teil wiedergutgemacht oder deren Wie-
dergutmachung ernsthaft erstrebt oder
2. in einem Fall, in welchem die Schadenswiedergutmachung von ihm erhebliche per-
sönliche Leistungen oder persönlichen Verzicht erfordert hat, das Opfer ganz oder zum
überwiegenden Teil entschädigt, so kann das Gericht die Strafe nach § 49 Abs. 1 mildern
oder, wenn keine höhere Strafe als Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis
zu dreihundertsechzig Tagessätzen verwirkt ist, von Strafe absehen.

§ 185 (Beleidigung)

Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und,
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wenn die Beleidigung mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 186 (Üble Nachrede)

Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche
denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen
geeignet ist, wird, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist, mit Freiheitsstrafe bis
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich oder durch Verbreiten
von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.

§ 187 (Verleumdung)

Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache be-
hauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentli-
chen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich, in
einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen ist, mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 201 Abs. 1, 2 und 4 (Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes)

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt 
1. das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt
oder
2. eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht.
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt 
1. das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich gesprochene Wort eines an-
deren mit einem Abhörgerät abhört oder
2. das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. 1 abgehörte nichtöf-
fentlich gesprochene Wort eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt
nach öffentlich mitteilt.
Die Tat nach Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die öffentliche Mitteilung geeignet ist,
berechtigte Interessen eines anderen zu beeinträchtigen. Sie ist nicht rechtswidrig, wenn
die öffentliche Mitteilung zur Wahrnehmung überragender öffentlicher Interessen ge-
macht wird.
(4) Der Versuch ist strafbar.

§ 201a (Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnah-

men)

(1) Wer von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick
besonders geschützten Raum befindet, unbefugt Bildaufnahmen herstellt oder überträgt
und dadurch deren höchstpersönlichen Lebensbereich verletzt, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine durch eine Tat nach Absatz 1 hergestellte Bildauf-
nahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht.
(3) Wer eine befugt hergestellte Bildaufnahme von einer anderen Person, die sich in einer
Wohnung oder einem gegen Einblick besonders geschützten Raum befindet, wissentlich
unbefugt einem Dritten zugänglich macht und dadurch deren höchstpersönlichen Lebens-
bereich verletzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(4) Die Bildträger sowie Bildaufnahmegeräte oder andere technische Mittel, die der Täter
oder Teilnehmer verwendet hat, können eingezogen werden. § 74a ist anzuwenden.
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§ 223 (Körperverletzung)

(1) Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 224 (Gefährliche Körperverletzung)

(1) Wer die Körperverletzung 
1. durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen,
2. mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs,
3. mittels eines hinterlistigen Überfalls,
4. mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich oder
5. mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung
begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schwe-
ren Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 226 (Schwere Körperverletzung)

(1) Hat die Körperverletzung zur Folge, dass die verletzte Person 
1. das Sehvermögen auf einem Auge oder beiden Augen, das Gehör, das Sprechvermögen
oder die Fortpflanzungsfähigkeit verliert,
2. ein wichtiges Glied des Körpers verliert oder dauernd nicht mehr gebrauchen kann oder
3. in erheblicher Weise dauernd entstellt wird oder in Siechtum, Lähmung oder geistige
Krankheit oder Behinderung verfällt,
so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.
(2) Verursacht der Täter eine der in Absatz 1 bezeichneten Folgen absichtlich oder wis-
sentlich, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von
einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.

§ 229 (Fahrlässige Körperverletzung)

Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung einer anderen Person verursacht, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 230 (Strafantrag)

(1) Die vorsätzliche Körperverletzung nach § 223 und die fahrlässige Körperverletzung
nach § 229 werden nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, daß die Strafverfolgungsbehörde
wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten
von Amts wegen für geboten hält. Stirbt die verletzte Person, so geht bei vorsätzlicher
Körperverletzung das Antragsrecht nach § 77 Abs. 2 auf die Angehörigen über.
(2) Ist die Tat gegen einen Amtsträger, einen für den öffentlichen Dienst besonders Ver-
pflichteten oder einen Soldaten der Bundeswehr während der Ausübung seines Dienstes
oder in Beziehung auf seinen Dienst begangen, so wird sie auch auf Antrag des Dienst-
vorgesetzten verfolgt. Dasselbe gilt für Träger von Ämtern der Kirchen und anderen Re-
ligionsgesellschaften des öffentlichen Rechts.

§ 240 (Nötigung)

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem emp-
findlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
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(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des
Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 
1. eine andere Person zu einer sexuellen Handlung nötigt,
2. eine Schwangere zum Schwangerschaftsabbruch nötigt oder
3. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger missbraucht.

§ 241 (Bedrohung)

(1) Wer einen Menschen mit der Begehung eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende
Person gerichteten Verbrechens bedroht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer wider besseres Wissen einem Menschen vortäuscht, daß
die Verwirklichung eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person gerichteten Ver-
brechens bevorstehe.

§ 242 (Diebstahl)

(1) Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die
Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 249 (Raub)

(1) Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit ge-
genwärtiger Gefahr für Leib oder Leben eine fremde bewegliche Sache einem anderen
in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen,
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren.

§ 253 (Erpressung)

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem emp-
findlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt und dadurch
dem Vermögen des Genötigten oder eines anderen Nachteil zufügt, um sich oder einen
Dritten zu Unrecht zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des
Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr.
Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder
als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung einer Erpressung
verbunden hat.

§ 303 (Sachbeschädigung)

(1) Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht
nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert.
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5.1.2 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

§ 20 Abs. 1 (Berichtigung von Daten; Widerspruchsrecht)

Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Wird festgestellt,
dass personenbezogene Daten, die weder automatisiert verarbeitet noch in nicht auto-
matisierten Dateien gespeichert sind, unrichtig sind, oder wird ihre Richtigkeit von dem
Betroffenen bestritten, so ist dies in geeigneter Weise festzuhalten.

5.1.3 Telemediengesetzes (TMG)

§ 7 (Allgemeine Grundsätze)

(1) Diensteanbieter sind für eigene Informationen, die sie zur Nutzung bereithalten, nach
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.
(2) Diensteanbieter im Sinne der §§ 8 bis 10 sind nicht verpflichtet, die von ihnen übermit-
telten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen,
die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sper-
rung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben auch im
Falle der Nichtverantwortlichkeit des Diensteanbieters nach den §§ 8 bis 10 unberührt.
Das Fernmeldegeheimnis nach § 88 des Telekommunikationsgesetzes ist zu wahren.

5.1.4 Kunsturhebergesetz (KunstUrhG)

§ 22 Satz 1 

Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur
Schau gestellt werden. 

§ 23 

(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau ge-
stellt werden: 
1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte;
2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen
Örtlichkeit erscheinen;
3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die darge-
stellten Personen teilgenommen haben;
4. Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Schau-
stellung einem höheren Interesse der Kunst dient.
(2) Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und Schaustellung,
durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist,
seiner Angehörigen verletzt wird.

§ 33 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen
den §§ 22, 23 ein Bildnis verbreitet oder öffentlich zur Schau stellt.
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.

5.1.5 Schulgesetz NRW (SchulG NRW)

§ 53 Abs. 3 (Erzieherische Einwirkungen, Ordnungsmaßnahmen)

Ordnungsmaßnahmen sind
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1. der schriftliche Verweis,
2. die Überweisung in eine parallele Klasse oder Lerngruppe,
3. der vorübergehende Ausschluss vom Unterricht von einem Tag bis zu zwei Wochen
und von sonstigen Schulveranstaltungen,
4. die Androhung der Entlassung von der Schule,
5. die Entlassung von der Schule,
6. die Androhung der Verweisung von allen öffentlichen Schulen des Landes durch die
obere Schulaufsichtsbehörde,
7. die Verweisung von allen öffentlichen Schulen des Landes durch die obere Schulauf-
sichtsbehörde. […]

5.2 Gemeinsamer Runderlass d. Ministeriums für Inneres und Kommunales, d. Jus-
tizministeriums, d. Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und
Alter, d. Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport u. d. Minis-
teriums für Schule und Weiterbildung v. 22.8.2014 zur „Zusammenarbeit bei
der Verhütung und Bekämpfung der Jugendkriminalität“ (BASS 18 – 03 Nr. 1)

Zu BASS 18 – 03 Nr. 1
Zusammenarbeit

bei der Verhütung und Bekämpfung
der Jugendkriminalität

Gem. RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales – 424-62.19.02,
d. Justizministeriums – 4210-III.94, d. Ministeriums für Gesundheit,
Emanzipation, Pflege und Alter – 214-0390.5.2., d. Ministeriums für

Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport – 313-6004.1.9 
u. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung – 622.6.08.08.04-50724

v. 22. 8. 2014 (MBl. NRW. S. 493)

Inhaltsübersicht
1 Präambel
2 Netzwerke der Prävention
3 Übermittlung personenbezogener Daten
3.1 Jugendämter
3.2 Schule
3.2.1 Aufgaben der Schule
3.2.2 Ansprechpersonen
3.2.3 Straftaten an der Schule oder im unmittelbaren Umfeld                                      
3.2.4  Information der Erziehungsberechtigten                                                               
3.2.5 Information und Anhörung der Schule im Ermittlungsverfahren                         
3.2.6 Gefährdung des Kindeswohls                                                                               
3.3 Polizeibehörden                                                                                                     
3.3.1 Allgemeines                                                                                                           
3.3.2 Zusammenarbeit mit den Jugendämtern                                                               
3.3.3 Polizeiliche Bearbeitung der Jugendkriminalität                                                   
3.3.4 Zusammenarbeit mit Schulen                                                                                
3.3.5 Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften                                                    
3.4 Justizbehörden
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3.4.2 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte für den Ort                                                
3.4.3 Jugendstrafverfahren                                                                                             
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3.4.5 Familiengerichtliche Verfahren                                                                             
3.5 Untere Gesundheitsbehörden                                                                                
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4 Besondere Formen der Zusammenarbeit                                                               
4.1 Fallkonferenzen                                                                                                     
4.2 Häuser des Jugendrechts                                                                                        
5 Wesentliche Erlasse                                                                                               
6 Geltungsdauer                                                                                                       

1 Präambel
Delinquentes Verhalten ist in der Entwicklung von Jugendlichen ein über-
wiegend episodenhaftes Phänomen, dessen Ursachen u.a. in Störungen
des Sozialisationsprozesses liegen und das durch geschlechtsspezifische
Unterschiede gekennzeichnet ist. Ziel bei der Verhütung und Bekämpfung
der Jugendkriminalität ist insbesondere, der Entwicklung und Verfestigung
delinquenter Verhaltensweisen entgegenzuwirken. Kriminalpräventive
Maßnahmen sollen dabei möglichst früh ansetzen und die jeweiligen Le-
bensumstände sowie individuellen Problemlagen der Kinder und Jugend-
lichen berücksichtigen. Die Eltern beziehungsweise Personensorgebe-
rechtigten und das soziale Umfeld sind in geeigneter Weise einzubezie-
hen.
Die vertrauensvolle und kontinuierliche Zusammenarbeit der mit Kindern
und Jugendlichen befassten Institutionen und Einrichtungen ist wesentli-
che Voraussetzung für wirksame Präventions- und Interventionsmaßnah-
men und für angemessene Maßnahmen im Rahmen von Strafverfahren.
Neben der Vermeidung von Straftaten durch frühzeitige Vermittlung in ge-
eignete Hilfen kommen einer schnellen Aufklärung von Straftaten, der zeit-
nahen Reaktion auf Straftaten und der Berücksichtigung der berechtigten
Ansprüche potentieller und konkreter Opfer eine besondere Bedeutung zu.

2 Netzwerke der Prävention
Anhaltende frühkindliche Verhaltensauffälligkeiten (z.B. aggressives Ver-
halten, soziales Rückzugsverhalten) können auch Indikatoren für eine spä-
tere Suchtentwicklung, Delinquenz und gewalttätiges Verhalten sein. Da-
her sollten erste Maßnahmen der Primärprävention sehr früh, möglichst
bereits im Vorschulalter, durchgeführt werden, um einem negativen Ent-
wicklungsverlauf effektiv vorzubeugen.
In den Kommunen arbeiten bereits eine Vielzahl von Institutionen wie Ju-
gendhilfe, Sucht- und Drogenhilfe, Schule, Kindergärten, Polizei, Kirchen,
Vereine und andere Organisationen zusammen, um Kindern und Jugend-
lichen in Risiko- und Gefährdungslagen geeignete Hilfen anzubieten. Die-
se Zusammenarbeit der Verantwortungsträger in Städten und Gemeinden
im Rahmen von Netzwerken ist weiter zu intensivieren.
Die Jugendämter sollten dabei eine koordinierende Rolle übernehmen. Sie
sollen die anderen Institutionen bei der Zusammenarbeit im Netzwerk be-
raten und unterstützen sowie auf die Vereinbarung von Zielen und Leitlini-
en der Netzwerkpartner hinwirken.

3 Übermittlung personenbezogener Daten
Die folgenden Ausführungen zur Zusammenarbeit enthalten selbst keine
Rechtsgrundlagen zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener
Daten der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Eltern beziehungsweise
Personensorgeberechtigten. Die zur Zusammenarbeit angehaltenen Stel-
len sind daher verpflichtet, im Einzelfall zu prüfen, ob eine Datenübermitt-
lung zulässig ist.
3.1 Jugendämter

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwick-
lung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmt und eigenverant-
wortlich handelnden sozial kompetenten Persönlichkeit. In diesem
Kontext ist es unter anderem Aufgabe der Jugendämter, junge
Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern, ihnen sowie ihren Fami-
lien Beratung und erforderliche Hilfen anzubieten und zu gewäh-
ren, Familien zu unterstützen und von den Kindern und Jugendli-
chen Gefährdungen abzuwenden. Hierbei wirken die Jugendämter
in den Feldern des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und
Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Sep-

Umfangreiche Überarbeitung des RdErl. von 2007
Was sich inhaltlich bei der Neufassung geändert hat, können Sie in die-
ser Ausgabe von Schule NRW unter Nachrichten auf Seite 527 nachle-
sen.
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tember 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 29. August 2013 (BGBl. I S. 3464) geändert worden ist
(SGB VIII), bei der Prävention mit. Sie arbeiten zudem gem. § 81
SGB VIII mit anderen Stellen, die der Erziehung, Bildung, Beratung
und der Hilfe dienen, sowie der Polizei zusammen. Die Jugendge-
richtshilfe ist Teil des Jugendamtes. Die Träger der freien Jugend-
hilfe (Wohlfahrtsverbände, Jugendeinrichtungen, Jugendorganisa-
tionen etc.) und die Kirchen nehmen bei Präventionsmaßnahmen
und bei den Hilfen eine besondere Rolle ein. Sie sind wichtige Part-
ner bei der Förderung junger Menschen.
Darüber hinaus haben Kinder und Jugendliche in schwierigen Le-
benslagen Anspruch auf rechtzeitige und verlässliche Hilfe durch
die Jugendämter. Hierzu müssen in sozial belasteten Regionen
und für Familien mit besonderen Risikofaktoren niedrigschwellige
Angebote bereitgestellt werden.
Zur Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen, insbesondere
des Jugendschutzgesetzes, arbeiten die Jugendämter mit den ört-
lichen Polizei- und Ordnungsbehörden zusammen.

3.2 Schule
3.2.1 Aufgaben der Schule

Erziehung und Bildung in der Schule zielen auf die Entwicklung
einer selbst- und sozialverantwortlichen Persönlichkeit der Kinder
und Jugendlichen. Dazu bedarf es der breiten und kontinuierlichen
Unterstützung aller, die an der Erziehung beteiligt sind.
Themen der Kriminalprävention, insbesondere zur Vermeidung
von Gewalt und Drogenkonsum beziehungsweise Erläuterungen
des Betäubungsmittelrechts, sollen verstärkt im Unterricht behan-
delt werden. Dazu können von Polizei, Jugendamt sowie Einrich-
tungen der Sucht- und Drogenhilfe angebotene Veranstaltungen
besucht werden. Vertrauensbildend sind regelmäßige anlassunab-
hängige Besuche oder Sprechstunden der Polizei und des Jugen-
damts in den Schulen.
Lehramtsanwärterinnen und -anwärter sollen Gelegenheit erhal-
ten, die Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Jugendamt so-
wie den Sucht- und Drogenberatungsstellen kennen zu lernen.

3.2.2 Ansprechpersonen
Zur Sicherung des Kontakts mit der Polizei und dem Jugendamt
bestellt jede Schulleitung eine feste Ansprechperson, möglichst
aus der Schulleitung, der erweiterten Schulleitung oder aus dem
Personenkreis der Beratungslehrkräfte. Die Ansprechpersonen
bewerten zusammen mit den von der Polizei und dem Jugendamt
benannten Personen mindestens einmal jährlich ihre Zusammen-
arbeit.

3.2.3 Straftaten an der Schule oder im unmittelbaren Umfeld
Besteht gegen Schülerinnen oder Schüler der Verdacht der Bege-
hung eines Verbrechens, so hat die Schulleitung die Strafverfol-
gungsbehörden zu benachrichtigen.
Soweit sich der Verdacht einer sonstigen strafbaren Handlung
(Vergehen) ergibt, hat die Schulleitung zu prüfen, ob pädagogi-
sche/schulpsychologische Unterstützung, erzieherische Einwir-
kungen beziehungsweise Ordnungsmaßnahmen ausreichen oder
ob wegen der Schwere der Tat eine Benachrichtigung der Polizei
oder der Staatsanwaltschaft erforderlich ist. Dies ist regelmäßig
der Fall bei
– gefährlichen Körperverletzungen,
– Einbruchsdiebstählen,
– Verstößen gegen das Waffengesetz,
– Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz
– gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr,
– erheblichen Fällen von Bedrohung, Sachbeschädigung oder

Nötigung
sowie
– politisch motivierten Straftaten.
Bei der Abwägung hat die Schule sowohl die Täter- als auch die
Opferinteressen zu berücksichtigen. In Fällen des Verdachts auf
Vergehen, wie Besitz oder nicht gewerbsmäßige Weitergabe von
geringfügigen Mengen von Betäubungsmitteln soll möglichst die
Sucht- und Drogenberatungsstelle einbezogen werden. Dies er-
folgt auf der Grundlage einer Erörterung des Einzelfalls unter Ge-
währleistung der Anonymität der/des Betroffenen. Die Drogen- und
Suchtberatungsstelle unterstützt die Schulleitung bei der Abwä-
gung, ob bei einem Vergehen von der Benachrichtigung der Straf-
verfolgungsbehörden abgesehen werden kann und ob und ggf.
welche weitergehenden Hilfen in dem konkreten Einzelfall ange-
zeigt sind.
Der Erziehungsauftrag der Schule (§ 2 Schulgesetz NRW) wird
durch die Benachrichtigung der Polizei oder der Staatsanwalt-
schaft nicht berührt. Insbesondere ist die Schule auch nach Hinzu-
ziehung der Polizei oder Staatsanwaltschaft berechtigt, die in § 53
Schulgesetz NRW vorgesehenen erzieherischen Einwirkungen
und Ordnungsmaßnahmen zu verhängen. Weitere pädagogische /
schulpsychologische Unterstützung kann sinnvoll sein. Strafbare
Handlungen, die von Schülerinnen oder Schülern außerhalb der

Schule begangen werden, können jedoch nur dann zu Erziehungs-
und Ordnungsmaßnahmen nach dem Schulgesetz führen, wenn
ein schulischer Bezug erkennbar ist (zum Beispiel Mitschülerinnen
oder Mitschüler betroffen sind).
Die Aufgaben der Strafverfolgung obliegen ausschließlich den
Strafverfolgungsbehörden.
Die Polizei ist darüber hinaus zu benachrichtigen, soweit der
Schulleitung oder einer Lehrperson zureichende tatsächliche An-
haltspunkte auf bevorstehende erhebliche Straftaten vorliegen.

3.2.4 Information der Erziehungsberechtigten
Sofern die Schule Polizei oder Staatsanwaltschaft informiert hat,
obliegt die Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten der tat-
verdächtigen Personen beziehungsweise der Opfer ausschließlich
der Polizei, um Ermittlungsmaßnahmen nicht zu gefährden. An-
sonsten informiert die Schule in eigener Zuständigkeit die Erzie-
hungsberechtigten der tatverdächtigen Personen und die Erzie-
hungsberechtigten der Opfer, soweit es sich um Schülerinnen oder
Schüler der Schule handelt. Den Erziehungsberechtigten der Op-
fer wird damit die Geltendmachung von zivilrechtlichen Ansprü-
chen oder die eigene Strafanzeige ermöglicht.

3.2.5 Information und Anhörung der Schule im Ermittlungsverfahren
Die Strafverfolgungsbehörden hören gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 Ju-
gendgerichtsgesetz (JGG) die Schule zur Feststellung der Lebens-
und Familienverhältnisse, des Werdegangs, des bisherigen Ver-
haltens der oder des Beschuldigten und aller übrigen Umstände
an, die zur Beurteilung seiner seelischen, geistigen und charakter-
lichen Eigenart dienen können, sofern die Schülerin oder der Schü-
ler dadurch nicht unerwünschte Nachteile, namentlich den Verlust
ihres beziehungsweise seines Ausbildungsplatzes zu besorgen
hat. Gemäß Nr. 33 der Anordnung über Mitteilungen in Strafsa-
chen (MiStra) werden die Leiterin beziehungsweise der Leiter der
Schule zudem über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und
die Erhebung der öffentlichen Klage unterrichtet, wenn aus Grün-
den der Schulordnung, insbesondere zur Wahrung eines geordne-
ten Schulbetriebes oder zum Schutz anderer Schülerinnen und
Schüler, sofortige Maßnahmen geboten sein können.
Soweit seitens der Schule die Strafverfolgungsbehörden informiert
wurden, informiert sie diese auch über erzieherische Einwirkungen
und Ordnungsmaßnahmen, damit diese im Strafverfahren berück-
sichtigt werden können.

3.2.6 Gefährdung des Kindeswohls
Bestehen gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls
einer Schülerin oder eines Schülers, hat die Lehrkraft, die diese in
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit wahrgenommen hat, zur Ge-
fährdungseinschätzung Anspruch auf Beratung durch eine inso-
weit erfahrene Fachkraft des öffentlichen Jugendhilfeträgers. Sie
darf die erforderlichen Daten zu diesem Zwecke anonymisiert
übermitteln. Lehrkräfte, die einen derartigen Verdacht haben, infor-
mieren die Schulleitung unverzüglich. Sofern ein Gespräch mit der
Schülerin oder dem Schüler und den Personensorgeberechtigten
keinen Erfolg verspricht – u.a. soll hierbei auf die Inanspruchnah-
me von Hilfen hingewirkt werden – und eine Gefährdung auf ande-
re Weise nicht abzuwenden ist und somit ein Tätigwerden des Ju-
gendamtes als erforderlich erachtet wird, ist die Lehrkraft bezie-
hungsweise die Schulleitung befugt, das Jugendamt zu informie-
ren und die erforderlichen Daten mitzuteilen. Vorab sind die Betrof-
fenen hierüber in Kenntnis zu setzen, sofern damit der wirksame
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt
wird. Für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sowie
staatliche anerkannte Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter be-
ziehungsweise staatlich anerkannte Sozialpädagoginnen und -
pädagogen, die in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit ebenfalls
gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung feststel-
len, gilt dies entsprechend.
Soweit in diesem Zusammenhang der Verdacht einer Straftat ge-
gen andere Personen besteht, ist – auch mit Blick auf die Verhin-
derung der Fortsetzung dieser Straftat – bereits seitens der Schule
die Information der Strafverfolgungsbehörden zu prüfen.

3.3 Polizeibehörden
3.3.1 Allgemeines

Polizeiliche Konzepte zur Reduzierung der Kinder- und Jugendkri-
minalität umfassen Prävention, Opferschutz und die Vermittlung
von Opferhilfe ebenso wie Maßnahmen der Strafverfolgung. Vor-
rangiges Ziel ist, die Entstehung krimineller Karrieren frühzeitig zu
erkennen und ihre Verfestigung zu verhindern. Von besonderer
Bedeutung sind dabei Intensivtäterprojekte und die schnelle Auf-
klärung von Straftaten. Hierzu arbeitet die Polizei insbesondere mit
Schulen, Jugendämtern, freien Trägern der Jugendhilfe, Ord-
nungsbehörden und Justizbehörden eng zusammen.

3.3.2 Zusammenarbeit mit den Jugendämtern
Der Kontakt zu den Jugendämtern sollte besonders eng sein. Sie
werden über jugendgefährdende Orte sowie über gefährdete Kin-
der und Jugendliche unterrichtet. Das Jugendamt ist unverzüglich
zu verständigen, wenn erzieherische Maßnahmen schon während
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der polizeilichen Ermittlungen notwendig erscheinen. Die Bewäh-
rungshilfe sollte bereits informiert werden, wenn aufgrund polizeili-
cher Feststellungen zu befürchten ist, dass von ihr Betreute wieder
in die Kriminalität abzugleiten drohen.
Die Polizei unterstützt die Ordnungs- und Jugendbehörden bei der
Überwachung der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes, um
Gefährdungen zu verhindern, die das körperliche, geistige oder
seelische Wohl von Kindern und Jugendlichen bedrohen.
Bei Gefährdungen für Kinder und Jugendliche trifft die Polizei die
unaufschiebbar notwendigen Maßnahmen im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit. Sie wirkt auf intervenierende Maßnahmen originär zu-
ständiger Behörden hin.

3.3.3 Polizeiliche Bearbeitung der Jugendkriminalität
In allen Polizeibezirken begleiten zum Zwecke des Jugendschut-
zes speziell geschulte Beamtinnen und Beamte die örtlichen Maß-
nahmen zur Verhütung und Bekämpfung der Jugendkriminalität
und regen Verbesserungen an. Zu diesem Zweck halten sie Ver-
bindung zu den Dienststellen ihrer Behörde, die Sachverhalte be-
arbeiten, an denen Kinder und Jugendliche als Tatverdächtige,
Opfer oder Gefährdete beteiligt sind.
Gerade der erste Kontakt von tatverdächtigen Kindern und Ju-
gendlichen mit den Strafverfolgungsbehörden kann wesentlichen
Einfluss auf ihre zukünftige Entwicklung haben. Die Bearbeitung
von Jugendsachen erfolgt daher durch besonders geschulte und
mit der Jugendkriminalität vertraute Polizeibeamtinnen oder Poli-
zeibeamte (Jugendsachbearbeiterinnen und Jugendsachbearbei-
ter).

3.3.4 Zusammenarbeit mit Schulen
Die Polizei bietet allen Schulen bilateral oder im Rahmen von Ord-
nungspartnerschaften aktive Kooperationsformen an, die auf die
Verhinderung von Straftaten durch Schülerinnen und Schüler so-
wie eine Verbesserung des Schutzes von Schülerinnen und Schü-
lern sowie Lehrerinnen und Lehrern vor Straftaten gerichtet sind.
In diesem Rahmen prüft sie regelmäßig auch ihre Beteiligung an
kriminalpräventiven Schulprojekten. Die Zusammenarbeit von Po-
lizei und Schulen bedingt eine Atmosphäre des Vertrauens und der
gegenseitigen Gesprächsbereitschaft. Erfordert die Sicherheitsla-
ge an einer Schule polizeiliches Einschreiten, sind auch mit der
Schulleitung abgestimmte Maßnahmen der Kriminalprävention
und der Strafverfolgung in Betracht zu ziehen.
Die Strafverfolgungspflicht der Polizei bleibt unberührt.
Für die Zusammenarbeit mit den Schulen benennen die Kreispoli-
zeibehörden feste Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner.
Für diese Aufgabe kommen insbesondere Beamtinnen und Beam-
te des polizeilichen Bezirksdienstes in Betracht. Sie bewerten ge-
meinsam mit den von der Schule und dem Jugendamt benannten
Personen mindestens einmal jährlich ihre Zusammenarbeit.
Die Jugendsachbearbeiterinnen und Jugendsachbearbeiter über-
mitteln der Schulleitung den Sachverhalt, soweit
– der Tatverdacht sich gegen einen Schüler oder eine Schülerin

richtet, und
– auf Grund der Art der Straftat oder sonstiger konkreter Anhalts-

punkte die Gefahr besteht, dass der oder die Tatverdächtige in-
nerhalb oder außerhalb der Schule zum Nachteil von
Mitschülerinnen oder Mitschülern, Lehrerinnen oder Lehrern,
sonstigen in der Schule beschäftigten Personen oder Personen
der Elternvertretung eine Straftat begehen wird, und

– die Kenntnis des Sachverhalts für die Schulleitung erforderlich
ist, damit sie im Rahmen ihrer Aufgaben die Gefahr abwehren
kann.

Spätestens bei Abschluss der polizeilichen Ermittlungen überprüft
die Polizei, ob der Tatverdacht und die Gefahrenprognose fortbe-
stehen. Änderungen sind der Schulleitung mitzuteilen.
Die Schulleitungen dürfen die übermittelten Daten ausschließlich
zu Zwecken der ihr obliegenden Gefahrenabwehr verwenden. Ei-
ne Weitergabe ist nur innerhalb des Lehrerkollegiums oder an Auf-
sichtsstellen statthaft, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben er-
forderlich ist.

3.3.5 Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften
Ermittlungsverfahren gegen jugendliche und heranwachsende
Tatverdächtige, bei denen aufgrund ihrer persönlichen Entwick-
lung sowie der Art, Schwere und Anzahl der ihnen zur Last geleg-
ten Taten eine umgehende strafrechtliche Reaktion geboten ist,
sind vorrangig durchzuführen. Die hierzu notwendigen Verfahrens-
abläufe stimmen die Kreispolizeibehörden mit den zuständigen
Staatsanwaltschaften ab.

3.4 Justizbehörden
3.4.1 Aufgaben der Justizbehörden

Die Justizbehörden – Staatsanwaltschaften und Gerichte – werden
Kraft ihres gesetzlichen Auftrags erst tätig, wenn zureichende tat-
sächliche Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen. Ihre Maßnah-
men und Reaktionen orientieren sich dabei vor allem an dem Er-
ziehungsgedanken auf der Grundlage der besonderen Bestim-

mungen des Jugendgerichtsgesetzes. Bereits im Ermittlungsver-
fahren wird die Jugendgerichtshilfe in das Verfahren eingebunden.
In Jugendverfahren sollen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
beziehungsweise Amtsanwältinnen und Amtsanwälte sowie Rich-
terinnen und Richter tätig sein, die erzieherisch befähigt und in der
Jugenderziehung erfahren sind. Richterinnen und Richter auf Pro-
be und Beamtinnen und Beamte auf Probe sollen im ersten Jahr
nach ihrer Ernennung nicht zur Jugendstaatsanwältin oder zum Ju-
gendstaatsanwalt bestellt werden.

3.4.2 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte für den Ort
Um kriminelle Karrieren einzelner Jugendlicher vor Ort frühzeitig
zu erkennen und schnell und angemessen reagieren zu können, ist
die Bearbeitung der Jugendstrafverfahren bei allen Staatsanwalt-
schaften des Landes der Staatsanwältin beziehungsweise dem
Staatsanwalt für den Ort übertragen worden. Sie stehen als stän-
dige Ansprechpersonen den Beschäftigten aller in ihrem Bezirk tä-
tigen Behörden, insbesondere den Jugendsachbearbeiterinnen
und Jugendsachbearbeitern der Polizei, den Jugendämtern und
den Schulen, zur Verfügung.

3.4.3 Jugendstrafverfahren
Der Erziehungsgedanke spiegelt sich insbesondere auch in den
vielfältigen, abgestuften Reaktionsmöglichkeiten wider. Durch zeit-
nahe und erzieherische Maßnahmen, etwa die Durchführung eines
Täter-Opfer-Ausgleichs oder eines sozialen Trainingskurses (zum
Beispiel in Form eines Anti-Gewalt-Trainings), leisten die Justizbe-
hörden gleichzeitig einen Beitrag zur Verhütung weiterer Strafta-
ten.
Nach Durchführung der Ermittlungen obliegt den Jugendstaatsan-
wältinnen und Jugendstaatsanwälten die Entscheidung, ob ein
Tatnachweis zu führen ist und ob unter den Voraussetzungen des
§ 45 Jugendgerichtsgesetz (JGG) von der Verfolgung abgesehen
werden kann. Dabei ist besonderes Augenmerk auf die Durchfüh-
rung erzieherischer Maßnahmen gemäß § 45 Abs. 2 JGG zu rich-
ten. Kommt ein Absehen von der Verfolgung aus erzieherischen
Gründen nicht in Betracht, wird zeitnah Anklage erhoben oder An-
trag auf Entscheidung im Vereinfachten Jugendverfahren gestellt.
Sind in einem Ermittlungsverfahren gegen eine Jugendliche oder
einen Jugendlichen die Voraussetzungen für den Erlass eines
Haftbefehls gegeben, prüft die Jugendstaatsanwältin oder der Ju-
gendstaatsanwalt regelmäßig, ob der Zweck der Untersuchungs-
haft nicht durch eine vorläufige Anordnung über die Erziehung oder
durch andere Maßnahmen erreicht oder zur Haftvermeidung vor-
rangig die einstweilige Unterbringung in einem Heim der Jugend-
hilfe angeordnet werden kann (§§ 71, 72 Jugendgerichtsgesetz).
Über die betreffenden Einrichtungen der Jugendhilfe wird die Ju-
stiz regelmäßig informiert.
Die Jugendgerichte führen die Jugendverfahren mit Blick auf den
Erziehungsgedanken unter Beachtung des Beschleunigungsge-
bots und der besonderen Bestimmungen des JGG durch. Sie ord-
nen - falls eine Einstellung nach § 47 JGG nicht in Betracht kommt
- Erziehungsmaßregeln und dort insbesondere Weisungen an.
Wenn diese nicht ausreichen, wird die Straftat mit Zuchtmitteln
(zum Beispiel Arbeitsauflage oder Jugendarrest) geahndet. Die Ju-
gendstrafe ist ultima ratio jugendstrafrechtlicher Rechtsfolgen. Sie
darf nur verhängt werden, wenn andere Maßnahmen zur Erzie-
hung im Hinblick auf schädliche Neigungen und/oder zum Aus-
gleich schwerer Schuld nicht ausreichen (§ 5 Absatz 2 i.V.m. § 17
Absatz 2 Jugendgerichtsgesetz). Jugendarrest neben zur Bewäh-
rung ausgesetzter Jugendstrafe kann zur Verdeutlichung des Un-
rechts und der Folgen erneuter Straftaten oder zur Verbesserung
der Erfolgsaussichten für eine erzieherische Einwirkung der Be-
währungszeit und deren Bewältigung angeordnet werden.

3.4.4 Vollstreckung jugendstrafrechtlicher Sanktionen
Für die zeitnahe Vollstreckung der erkannten Maßnahme ist Sorge
zu tragen. Die Arrestvollstreckung ist gemäß § 85 Abs. 1 JGG
i.V.m. § 90 Abs. 2 S. 2 JGG unmittelbar nach Rechtskraft des Ur-
teils und vor Urteilsabsetzung an den Jugendrichter am Ort des
Vollzugs abzugeben, dem die weitere Vollstreckung und die Voll-
zugsleitung obliegt. Bei einer Jugendstrafe mit Bewährung sieht
das JGG obligatorisch die Unterstellung unter eine Bewährungs-
helferin oder einen Bewährungshelfer vor. Dadurch ist sicherge-
stellt, dass die Jugendrichterin oder der Jugendrichter regelmäßig
über den Verlauf der Bewährungszeit unterrichtet ist und auf mög-
liches Fehlverhalten umgehend reagieren kann.
Der Vollzug des Jugendarrestes und der Jugendstrafe wird erzie-
herisch gestaltet. Der Jugendstrafvollzug geht deshalb durch diffe-
renzierte Angebote auf den individuellen Förderbedarf der Gefan-
genen ein. Die Förderung richtet sich in besonderem Maße auf die
Bereiche der schulischen Bildung und der beruflichen Qualifizie-
rung. Zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt wird mit den Arbeits-
agenturen und sonstigen Einrichtungen eng zusammengearbeitet.
Die Entlassung wird individuell vorbereitet.
Bei der Vollstreckung von Jugendarrest oder Jugendstrafe an
Schultagen soll die Vollstreckungsleitung regelmäßig zugleich mit
der Ladung die Schulleitung davon unterrichten, wo und in welcher
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Zeit die Vollstreckung erfolgt. Dem Jugendlichen kann auch aufge-
geben werden, die Ladung der Schulleitung vorzulegen und die
Kenntnisnahme bescheinigen zu lassen.

3.4.5 Familiengerichtliche Verfahren
Verantwortung für die Verhütung von Jugendkriminalität trifft im
Übrigen nicht nur die Strafgerichte. Jugendkriminalität kann Aus-
druck von Verwahrlosungszuständen in elterlicher Mitverantwor-
tung sein. Gemäß § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuches haben
die Familiengerichte eine Gefährdung des Kindeswohls durch er-
forderliche Maßnahmen abzuwenden, wenn die Eltern nicht gewillt
oder in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden.

3.5 Untere Gesundheitsbehörden
Bei konkreten Anhaltspunkten für das Vorliegen einer psychischen
Störung oder schweren Verhaltensauffälligkeit empfiehlt es sich,
die speziellen Dienste – wie den jugendpsychiatrischen und/oder
den jugend- und schulärztlichen Dienst – der unteren Gesundheits-
behörden zu informieren.
Suchtgefährdete oder suchtkranke Jugendliche sollten auf Hilfe-
möglichkeiten der Suchtberatungsstellen hingewiesen werden.

3.6 Ordnungsbehörden
Zur Verhütung der Jugendkriminalität werden die Ordnungsbehör-
den insbesondere bei der Überwachung jugendgefährdender Orte
unter den Gesichtspunkten des Jugendschutzes sowie der Einhal-
tung gaststätten- und gewerberechtlicher Vorschriften tätig.

4 Besondere Formen der Zusammenarbeit
4.1 Fallkonferenzen

Bei herausragenden Straftaten oder Gefahrenlagen sowie bei Kin-
dern und Jugendlichen, die als Mehrfach- oder Intensivtäterinnen
und -täter auffällig werden, ist eine besonders enge Zusammenar-
beit der betroffenen Behörden und Institutionen notwendig. Sowohl
fallübergreifende Konferenzen als auch einzelfallbezogene Fall-
konferenzen, an denen die jeweils betroffenen Institutionen teil-
nehmen, fördern und vereinfachen den Informationsaustausch.
Zugleich ermöglichen sie, auf den jeweiligen Einzelfall ausgerich-
tete Maßnahmen zu vereinbaren.

4.2 Häuser des Jugendrechts
In „Häusern des Jugendrechts“ sind Polizei, Staatsanwaltschaft
und Jugendgerichtshilfe gemeinsam tätig. Die enge Zusammenar-
beit fördert den Informationsaustausch und ermöglicht es, tatver-
dächtige Jugendliche ihrer jeweiligen Situation und Persönlichkeit
angemessen zu behandeln. Gerade Jugendliche, die als Mehr-
fach- oder Intensivtäterinnen oder -täter auffällig werden, können
in „Häusern des Jugendrechts für Intensivtäter“ eng begleitet wer-

den. Der Entwicklung und Verfestigung krimineller Karrieren im Ju-
gendalter wird mittels abgestufter Maßnahmen in direkter Abstim-
mung zwischen Polizei, Jugendgerichtshilfe und Staatsanwalt-
schaft individuell entgegengewirkt. Alle Maßnahmen orientieren
sich dabei insbesondere am Erziehungsgedanken des Jugend-
strafrechts.

5 Wesentliche Erlasse
Für die Verhütung und Bekämpfung der Jugendkriminalität bestehen über
diesen Erlass hinaus zahlreiche spezifische Regelungen, darunter:

– „Polizeiliche Kriminalprävention“ (RdErl. d. Innenministeriums –
42-62.02.01 – v. 28. 9. 2006; RdErl. d. Ministerium für Inneres
und Kommunales – 424-62.02.01 – v. 15. 11. 2011)

– „Bearbeitung von Jugendsachen“ (PDV 382) RdErl. d. Innenmi-
nisteriums v. 7. 12. 1995 (n. v.) – IVC2-1591 – SMBl. NRW.
2054)

– „Haftentscheidungshilfe im Jugendstrafverfahren“ (Gem.
RdErl. d. Justizministeriums – 4210-IIIA.87, d. Ministeriums für
Arbeit, Gesundheit und Soziales – IVB2 6150 u. d. Innenminis-
teriums – IVD2-6591/2.7 – v. 3. 5. 1995 – JMBl. NRW. S. 133)

– „Diversionsrichtlinien“ (Gem. RdErl. d. Justizministeriums –
4210-III79, d. Innenministeriums – 42-6591/2.4, d. Ministeriums
für Schule, Jugend und Kinder – 322-6.08.08.04-7863 u. d. Mi-
nisteriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie – III-
2-1122 v. 13. 7. 2004)

– „Täter-Opfer-Ausgleich im Jugendstrafverfahren“ (Gem. RdErl.
d. Justizministeriums, d. Ministeriums für Arbeit, Gesundheit
und Soziales u. d. Innenministeriums v. 14. 3. 1995 – SMBl.
NRW. 451)

– Zuständigkeiten „Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich
der Jugendwohlfahrt nach dem Jugendschutzgesetz, dem So-
zialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe – und dem Ju-
gendfreiwilligendienstegesetz (Jugendwohlfahrtszuständig-
keitsverordnung – ZuVO JuWo)“ vom 10. November 2009 (GV.
NRW. S. 586)

– Netzwerke gegen Gewalt „Netzwerke gegen Gewalt an
Schulen und im schulischen Umfeld; Einrichtung von Arbeits-
gemeinschaften bei den Kreisen und kreisfreien Städten"
(Gem. RdErl. des Kultusministeriums u. d. Innenministeriums v.
16. 2. 1994, – Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvor-
schriften NRW (BASS) 12 – 21 Nr. 9)

6 Geltungsdauer
Dieser Erlass tritt mit Wirkung vom 1. September 2014 in Kraft und mit Ab-
lauf des 31. August 2019 außer Kraft.
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Durch den Aufbau und die Pflege eines Beratungsservices unterstützen 
sie Schulen und Schulträger bei der Auswahl von Medien und bei der Pla-
nung von Unterricht.
Im Rheinland unterstützt das LVR-Zentrum für Medien und Bildung in Ab-
stimmung mit den Bezirksregierungen Düsseldorf und Köln die fachliche 
Arbeit der  Kompetenzteams.
In Westfalen unterstützt das LWL-Medienzentrum für Westfalen in Abstim-
mung mit den Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold und Münster die 
fachliche Arbeit der Kompetenzteams.

4. Bezirksregierungen und Schulämter
Als Fachaufsicht für die Bildungs-, Unterrichts- und Erziehungsarbeit der 
Schulen setzen die Bezirksregierungen und Schulämter auf der Grundlage 
der geltenden Richtlinien und Lehrpläne die Aufgaben der Lehrerfortbil-
dung um.

5. Medienberaterinnen und Medienberater
Zur Medienberaterin und zum Medienberater können solche Lehrerinnen 
und Lehrer der öffentlichen Schulen bestellt werden, die aufgrund ihrer 
Ausbildung und beruflichen Tätigkeit dafür besonders geeignet sind. Bei 
der Bestellung soll der kommunale Sachaufwandsträger beteiligt werden.
Im Rahmen der den Bezirksregierungen nach Maßgabe des Haushalts-
plans dafür zugewiesenen Stellen können die Medienberaterinnen und 
Medienberater eine Freistellung vom Unterricht bis zur vollen Höhe der Un-
terrichtsverpflichtung erhalten. Soweit sie Aufgaben des kommunalen Be-
reichs wahrnehmen, geschieht dies im Rahmen einer Nebentätigkeit auf 
Veranlassung des Dienstvorgesetzten. Die Bezirksregierungen legen in 
Absprache mit dem Sachaufwandsträger den Umfang der Freistellung 
fest.
Den Medienberaterinnen und Medienberatern, die in vollem Umfang von 
ihrer Unterrichtsverpflichtung freigestellt sind, wird Urlaub gemäß der Frei-
stellungs- und Urlaubsverordnung NRW (FrUrlV NRW) gewährt. Der Ur-
laub soll in der Regel während der Ferienzeit in Abstimmung mit dem 
Sachaufwandsträger genommen werden. Die Medienberaterinnen und 
Medienberater sind zur Fort- und Weiterbildung verpflichtet. Ihnen ist Ge-
legenheit zur Teilnahme an entsprechenden Veranstaltungen zu geben.
Bei Bewerbungen von Medienberaterinnen und Medienberatern auf andere 
Stellen im Schuldienst sind ihre spezifischen Erfahrungen und Kenntnisse 
angemessen zu würdigen.

* bereinigt

5.3 Runderlass „Unterstützung für das Lernen mit Medien“ des Ministeriums für
Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen vom
08.03.2001 (BASS 16 – 13 Nr. 4) 

6 FÖRDERUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN MIT
MIGRATIONSGESCHICHTE – RELEVANTE ERLASSE 

6.1 Runderlass „Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsge-
schichte, insbesondere im Bereich der Sprachen“ des Ministeriums für Schule
und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 21.12.2009 (BASS 13
– 63 Nr. 3)

16 – 13 Nr. 4
Unterstützung

für das Lernen mit Medien
RdErl. d. Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung

v. 8. 3. 2001 (ABl. NRW. 1 S. 98) *
1. Unterstützung für Schulen und Schulträger

Die einzelne Schule soll entsprechend den pädagogischen Bedürfnissen 
und ausgehend von der bereits vorhandenen Ausstattung ein Medienkon-
zept aufstellen, das sich am Schulprogramm orientiert und auch ein schul-
spezifisches Qualifizierungskonzept enthält. Dem Schulträger kann dieses 
Konzept als Orientierungspunkt für seine Medienentwicklungsplanung die-
nen.
Medienberatung NRW und Lehrerfortbildung arbeiten zusammen, um ein 
effizientes, dezentral organisiertes Beratungs- und Fortbildungsangebot 
zu schaffen.
Bei der Unterstützung für das Lernen mit Medien wirken zusammen
– die Kompetenzteams (vgl. Nr. 2),
– das LVR-Zentrum für Medien und Bildung und das LWL-Medienzen-

trum für Westfalen und
– die Bezirksregierungen und die Schulämter.

2. Kompetenzteams
Kompetenzteams werden in allen kreisfreien Städten und Kreisen von den 
Schulämtern gebildet. Sie sollen vor Ort Beratung und Qualifizierung aus 
einer Hand bieten.
Die Kompetenzteams unterstützen vor Ort die Schulen, die Schulämter 
und die Schulträger bei allen Fragen des Lernens mit Medien, insbesonde-
re zu den Themen
– Infrastruktur und Ausstattung, technischer Support,
– Auswahl und Einsatz von Medien, Medienkonzeptentwicklung in der 

Schule,
– Medienentwicklungsplanung der Schulträger,
– Fortbildungsplanung,
– Kooperation mit Bildungspartnern,
– Evaluation.
Sie führen vor Ort Fortbildungen durch.

3. LVR-Zentrum für Medien und Bildung und
 LWL-Medienzentrum für Westfalen

Das LVR-Zentrum für Medien und Bildung und das LWL-Medienzentrum 
für Westfalen koordinieren die Arbeit der Medienberatung NRW. Sie erar-
beiten für die Medienberatung NRW Orientierungshilfen zur Ausstattung 
der Schulen.



Anke Hein
Armut, soziale Ungleichheit, Kindeswohlgefährdung

© Ritterbach Verlag GmbH, Frechen. ISBN 978-3-86837-146-8. www.schul-welt.de

Re
ih

e:
 P

ro
fe

ss
io

na
lit

ät
 w

ei
te

re
nt

w
ic

ke
ln

 –
W

irk
sa

m
ke

it 
st

är
ke

n

51

darf möglich. Mit Schuljahresbeginn müssen diese Schülerinnen und 
Schüler den Vorbereitungsklassen oder wenn möglich den Regelklas-
sen zugewiesen werden.

2.2 Die Entscheidung über die Zuweisung in eine Vorbereitungsklasse 
trifft die Schulaufsichtsbehörde auf Vorschlag der Schulleiterin oder 
des Schulleiters und nach Beratung der Eltern.

2.3 Vorbereitungsklassen sind Teil der Schule, an der diese eingerichtet 
werden; das gilt auch dann, wenn sie im Gebäude einer anderen 
Schule untergebracht sind. In einer Vorbereitungsklasse sollen nicht 
mehr als zwei Jahrgänge unterrichtet werden. Bei Auffangklassen 
kann hiervon abgewichen werden.

2.4 Unterrichtssprache ist Deutsch. In den Vorbereitungsklassen richtet 
sich die Gesamtzahl der Schülerwochenstunden nach der für die je-
weilige Jahrgangsstufe vorgesehenen Stundenzahl. Der Schwerpunkt 
der gesamten Unterrichtsarbeit liegt auf dem Erlernen der deutschen 
Sprache in Wort und Schrift. Der Deutschunterricht soll zehn bis zwölf 
Wochenstunden umfassen. Der Unterricht beginnt mit dem Lese-
Schreib-Lehrgang in der deutschen Sprache. Auch der sonstige Un-
terricht dient vorrangig dem Erlernen der deutschen (Fach-)Sprache. 
Auf musischen Unterricht und Sport darf nicht verzichtet werden.

2.5 Eine zeitweilige gemeinsame Unterrichtsführung in Deutsch und in der 
Herkunftssprache ist im Rahmen der verfügbaren Lehrerstunden mög-
lich, wenn hierdurch kein Unterrichtsausfall an anderer Stelle entsteht.

2.6 Die Entscheidung über den Übergang in diejenige Regelklasse, die 
der Leistungsfähigkeit der Schülerin oder des Schülers entspricht, trifft 
die Klassenkonferenz der Vorbereitungsklasse. Ein von der Klassen-
konferenz zu erstellendes Gutachten wird der aufnehmenden Schule 
zugeleitet.

3. Besondere Bestimmungen für Schulen
der Sekundarstufe I und Berufskollegs

3.1 Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte, die erst im 
Laufe der Sekundarstufe I in die deutsche Schule eintraten und nach 
dem Besuch der Vorbereitungsklasse in Bezug auf ihre Deutschkennt-
nisse noch nicht die Voraussetzungen für den Übergang in eine Re-
gelklasse erfüllen, werden in besonderen Lerngruppen zusammen-
gefasst und auf der Grundlage der Richtlinien und Lehrpläne mit dem 
Ziel gefördert, einen Schulabschluss zu erreichen, der ihren spezifi-
schen Voraussetzungen entspricht.

3.2 Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte in einer Fachklasse des du-
alen Systems oder in einem ausbildungsvorbereitenden Bildungsgang 
eines Berufskollegs mit nicht ausreichenden deutschen Sprachkennt-
nissen erhalten zusätzliche Förderung.

3.3 Zum Eintritt in vollzeitschulische Bildungsgänge des Berufskollegs, mit 
Ausnahme der ausbildungsvorbereitenden Bildungsgänge, müssen 
die Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte die hierfür geltenden 
Aufnahmebedingungen erfüllen und deutsche Sprachkenntnisse 
nachweisen, die die Teilnahme am Unterricht ermöglichen. Jugendli-
chen mit Zuwanderungsgeschichte kann im Rahmen eines gesonder-
ten Verfahrens zur zusätzlichen Feststellung des Leistungsstandes 
nach dem Besuch eines ausbildungsvorbereitenden Bildungsganges 
der Besuch eines weiterführenden Bildungsganges des Berufskollegs 
nach Beschluss der Klassenkonferenz ermöglicht werden.

4. Herkunftssprache anstelle
einer zweiten oder dritten Pflichtfremdsprache

Sofern die organisatorischen, curricularen und personellen Voraussetzun-
gen es zulassen, kann an Schulen der Sekundarstufe I nach Maßgabe des 
§ 5 APO-S I die Herkunftssprache anstelle einer zweiten oder dritten 
Fremdsprache angeboten werden. In der gymnasialen Oberstufe gilt § 7 
Abs. 6 APO-GOSt (BASS 13 – 32 Nr. 3.1). 
In einem Schulversuch gemäß § 25 Abs. 1 SchulG wird „Unterricht in der 
Herkunftssprache an Hauptschulen als zweite Fremdsprache“ eingeführt. 
Nähere Hinweise hierzu enthält der Runderlass des Ministeriums für Schu-
le und Weiterbildung (BASS 13 – 21 Nr. 7).

5. Unterricht in der Herkunftssprache
(Muttersprachlicher Unterricht)

5.1 Der Unterricht in der Herkunftssprache (Muttersprache im Sinne von 
§ 2 Abs. 10 SchulG, § 5 APO-S I) ist ein zusätzliches Angebot, das für 
die am meisten in Nordrhein-Westfalen gesprochenen Herkunftsspra-
chen von Schülerinnen und Schülern mit einer Zuwanderungsge-
schichte nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen und organisatori-
schen Möglichkeiten und unter staatlicher Schulaufsicht an den 
Schulen eingerichtet wird.

5.2 Herkunftssprachlicher Unterricht wird in der Primarstufe dort angebo-
ten, wo die Anzahl der Kinder einer gemeinsamen Herkunftssprache 
die Bildung einer mindestens 15 Schülerinnen und Schüler umfassen-
den Lerngruppe dauerhaft ermöglicht. Wird an der Schule die Lern-
gruppengröße auch bei jahrgangsübergreifendem Unterricht nicht 
erreicht, informiert die Schule hierüber die Schulaufsichtsbehörde. 
Dort werden Kooperationsmöglichkeiten mit benachbarten Schulen 
geprüft, damit bei ausreichender Gruppengröße schulübergreifende 
Lerngruppen eingerichtet werden können. Über Ausnahmen entschei-
det die Schulaufsichtsbehörde. Der herkunftssprachliche Unterricht 
ergänzt mit in der Regel fünf Wochenstunden den Unterricht in Regel-
klassen und Vorbereitungsklassen der Primarstufe. Die Schule infor-
miert die Eltern der Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsge-

Der Erlass wurde gegenüber der letzten BASS geändert.

13 – 63 Nr. 3
Unterricht

für Schülerinnen und Schüler
mit Zuwanderungsgeschichte,

insbesondere im Bereich der Sprachen
RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung

v. 21. 12. 2009 (ABl. NRW. 2/10 S. 93) *
Nach § 1 Schulgesetz (SchulG – BASS 1 – 1) hat jeder junge Mensch ein 
Recht auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung. Alle 
Schülerinnen und Schüler, die auf Dauer im Land Nordrhein-Westfalen 
wohnen, ihre Ausbildungs- oder Arbeitsstätte haben oder die sich unter 
den in § 34 SchulG geregelten Voraussetzungen hier vorübergehend auf-
halten, unterliegen der Schulpflicht. Neben den deutschen Schülerinnen 
und Schülern mit der Familiensprache Deutsch gibt es Schülerinnen und 
Schüler mit Zuwanderungsgeschichte, ob deutscher oder nichtdeutscher 
Nationalität. Dazu gehören ausländische und ausgesiedelte Schülerinnen 
und Schüler sowie diejenigen deutschen Schülerinnen und Schüler, deren 
Eltern im Ausland geboren sind und/oder deren Familiensprache nicht 
Deutsch ist.
Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte werden in Nord-
rhein-Westfalen schon vor Schuleintritt sprachlich gefördert. Soweit sie 
aber aus unterschiedlichen Gründen (etwa kurze Verweildauer im Land) 
dennoch bei ihrem Eintritt in die Schule noch nicht über die notwendigen 
deutschen Sprachkenntnisse verfügen, stehen das Erlernen und die Be-
herrschung der deutschen Sprache an erster Stelle vor jeder anderen Ziel-
setzung des Unterrichts.
Der gemeinsame Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne 
Zuwanderungsgeschichte schafft gegenseitiges Verständnis und leistet ei-
nen besonderen Beitrag für die schulische und gesellschaftliche Integrati-
on der Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte. Darum hat 
gemeinsamer Unterricht Vorrang vor jeder getrennten Form.
Für die Kinder und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte sind die 
mitgebrachten Herkunftssprachen und die Kultur der Herkunftsländer Teil 
ihrer Identität; sie sind für ihre Persönlichkeitsentwicklung von besonderer 
Bedeutung. Überdies ist Mehrsprachigkeit ein kultureller Reichtum in einer 
immer stärker zusammenwachsenden Welt.
Darum wird durch das Land Nordrhein-Westfalen an den allgemeinbilden-
den Schulen Unterricht in den am meisten gesprochenen Herkunftsspra-
chen angeboten.
In der Sekundarstufe I kann nach Maßgabe des § 5 APO-S I (BASS 13 – 
21 Nr. 1.1) Unterricht in der Herkunftssprache anstelle einer zweiten oder 
dritten Pflichtfremdsprache angeboten werden. 
Ergänzend hierzu hat zum Schuljahr 2009/2010 im Rahmen der Qualitäts-
offensive Hauptschule ein Schulversuch „Unterricht in der Herkunftsspra-
che an Hauptschulen als zweite Fremdsprache“ (BASS 13 – 21 Nr. 7) be-
gonnen.
Der Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte 
wird wie folgt geordnet:

1. Regelklassen 
1.1 Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte besuchen 

grundsätzlich Regelklassen in der von ihnen besuchten Schule und 
nehmen grundsätzlich am gesamten Unterricht teil. Sie erhalten bei 
Bedarf zusätzlichen Förderunterricht in Deutsch und werden individu-
ell gefördert.

1.2 Um Schülerinnen und Schüler ihrer Leistungsfähigkeit entsprechend 
bestmöglich zu fördern, ist in Klassen mit hohem Anteil von Schülerin-
nen und Schülern mit Sprachschwierigkeiten im Deutschen eine zeit-
weilige äußere Differenzierung möglich. 

1.3 Klassen, die ausschließlich von Schülerinnen und Schülern mit Zu-
wanderungsgeschichte besucht werden, sollen grundsätzlich vermie-
den werden. Sie dürfen von der Schulaufsichtsbehörde nur in beson-
ders gelagerten Einzelfällen zugelassen werden. Auch in diesen Klas-
sen gelten die allgemeinen Richtlinien und Lehrpläne. Die Unterrichts-
sprache ist Deutsch. In jedem Fall sind gemeinsame Veranstaltungen 
mit Regelklassen durchzuführen. Hinsichtlich des herkunftssprachli-
chen Unterrichts wird auf Nr. 5 verwiesen. 

2. Vorbereitungsklassen 
2.1 Für schulpflichtige Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsge-

schichte, deren Kenntnisse in der deutschen Sprache die Teilnahme 
am Unterricht einer Regelklasse noch nicht ermöglichen, werden bei 
Bedarf Vorbereitungsklassen eingerichtet. Dieses ist in allen Schulfor-
men möglich. Ziel der Vorbereitungsklasse ist die schnellstmögliche 
Eingliederung der Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsge-
schichte in die ihrem Alter oder ihrer Leistungsfähigkeit entsprechende 
Regelklasse. Sie sollen in der deutschen Sprache so intensiv und in-
dividuell gefördert werden, dass ihre Verweildauer in der Vorberei-
tungsklasse in der Regel zwei Jahre nicht überschreitet. Ein vorzeiti-
ger Übergang ist anzustreben (vgl. auch 6.2).
Für Schülerinnen und Schüler, die während des Schuljahres den 
Schulbesuch aufnehmen, ist die Bildung von Auffangklassen bei Be-
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schichte in die ihrem Alter oder ihrer Leistungsfähigkeit entsprechende 
Regelklasse. Sie sollen in der deutschen Sprache so intensiv und in-
dividuell gefördert werden, dass ihre Verweildauer in der Vorberei-
tungsklasse in der Regel zwei Jahre nicht überschreitet. Ein vorzeiti-
ger Übergang ist anzustreben (vgl. auch 6.2).
Für Schülerinnen und Schüler, die während des Schuljahres den 
Schulbesuch aufnehmen, ist die Bildung von Auffangklassen bei Be-
darf möglich. Mit Schuljahresbeginn müssen diese Schülerinnen und 
Schüler den Vorbereitungsklassen oder wenn möglich den Regelklas-
sen zugewiesen werden.

5.3 In den Schulen der Sekundarstufe I wird der herkunftssprachliche Un-
terricht sukzessive in ein Fremdsprachenangebot umgewandelt. Aus-
schlaggebend für die Einrichtung eines solchen Angebots ist, dass 
ausreichend große Lerngruppen zustande kommen. Die Schule infor-
miert die Eltern der Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsge-
schichte hierüber beim Übergang in die Sekundarstufe I. Solange das 
Fremdsprachenangebot nicht eingerichtet ist, kann herkunftssprachli-
cher Unterricht stattfinden, wenn in der Sekundarstufe I mindestens 18 
Schülerinnen und Schüler gleicher Herkunftssprache dauerhaft teil-
nehmen. Wird an der Schule die Lerngruppengröße auch bei jahr-
gangsübergreifendem Unterricht nicht erreicht, informiert die Schule 
hierüber die Schulaufsichtsbehörde. Dort werden Kooperationsmög-
lichkeiten mit benachbarten Schulen geprüft, damit bei ausreichender 
Gruppengröße schul- oder schulformübergreifende Lerngruppen ein-
gerichtet werden können. Über Ausnahmen entscheidet die Schulauf-
sichtsbehörde.

5.4 Teilnehmerverzeichnis, Versäumnislisten, Arbeitspläne und Lehrbe-
richte werden in deutscher Sprache geführt.

5.5 Über die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht wird eine Be-
scheinigung gemäß Anlage ausgestellt. Die Leistungsbewertung wird 
im Zeugnis vermerkt (s. Nr. 6.4).

5.6 Die Anmeldung muss innerhalb derselben Schulstufe nicht jährlich 
wiederholt werden. Sie verpflichtet während des  laufenden Schuljah-
res zur regelmäßigen Teilnahme.

5.7 Die den herkunftssprachlichen Unterricht erteilenden Lehrkräfte sind 
verpflichtet, die Eltern zu Beginn des Schuljahres zu Beratungen ein-
zuladen und sie über die Unterrichtsgestaltung zu informieren. Hierbei 
ist den Eltern Gelegenheit zu geben, aus ihrer Mitte eine Sprecherin 
oder einen Sprecher zu wählen.

6. Prüfungen und Zeugnisse
6.1 Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte erhalten 

Zeugnisse wie deutsche Schülerinnen und Schüler.
6.2 Bei Schülerinnen und Schülern mit Zuwanderungsgeschichte, die erst 

seit kurzer Zeit in Deutschland sind, sollen bei der Beurteilung der 
Schülerleistungen sprachlich bedingte Erschwernisse des Lernens 
angemessen berücksichtigt und im Zeugnis erläutert werden. Die 
Klassenkonferenz als Versetzungskonferenz kann gemäß der Pro-
gnoseklausel in § 7 Abs. 4 Satz 2 AO-GS (BASS 13 – 11 Nr. 1.1) und 
in § 21 Abs. 3 APO-S I sowie in mehrjährigen Bildungsgängen des Be-
rufskollegs gemäß § 10 Absatz 3 Allgemeiner Teil der Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des Berufs-
kollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – APO-BK – 
BASS 13 – 33 Nr. 1.1) in eigener pädagogischer Verantwortung fest-
stellen, ob eine Versetzung trotz Nichterfüllung der Anforderungen 
möglich ist.

6.3 Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig am herkunftssprachlichen 
Unterricht teilgenommen haben, legen am Ende ihres Bildungsgangs 
in der Sekundarstufe I eine Sprachprüfung nach § 5 Abs. 3 APO-S I 
auf der Anspruchsebene des angestrebten Abschlusses ab. Die Teil-
nahme an der Sprachprüfung ist für alle Schülerinnen und Schüler ver-
bindlich. Die Sprachprüfungen sind abzustellen auf den Hauptschul-
abschluss, den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und den mittle-
ren Schulabschluss (Fachoberschulreife). Für die Sprachprüfung sind 
die Verfahrensregeln zu beachten, die für die Sprachprüfung (Fest-
stellungsprüfung) anstelle von Pflichtfremdsprachen oder Wahlpflicht-
fremdsprachen gelten (Runderlass vom 10. 3. 1992 – BASS 13 – 61 
Nr. 1). Die Prüfungsinhalte beziehen sich auf die Kenntnisse und Fä-
higkeiten, die der herkunftssprachliche Unterricht vermittelt. Das Er-
gebnis der Prüfung wird im Abschlusszeugnis bescheinigt. Dabei wird 
unter „Leistungen“ die Prüfungsnote und unter „Bemerkungen“ ange-
geben, dass die Note auf einer Sprachprüfung nach der Teilnahme am 
herkunftssprachlichen Unterricht beruht und auf welcher Anspruchs-
höhe sie abgelegt wurde. Bei der Vergabe der Abschlüsse gemäß §§ 
38 bis 40 APO-S I kann eine mindestens gute Leistung in der Sprach-
prüfung eine mangelhafte Leistung in einer Fremdsprache ausglei-
chen. Sofern die Sprachprüfung nicht bestanden wurde, kann eine 
Bescheinigung über die Teilnahme am Unterricht in der Herkunfts-
sprache ohne Leistungsnote ausgestellt werden. Bei Erreichen einer 
mindestens ausreichenden Gesamtnote in der Sprachprüfung auf 
dem Anspruchsniveau des mittleren Schulabschlusses kann diese 
Sprache in der gymnasialen Oberstufe als fortgeführte Fremdsprache 
belegt werden (siehe auch: Nummer 11, Runderlass vom 10. 3. 1992 
– BASS 13 – 61 Nr. 1).

6.4 Die im herkunftssprachlichen Unterricht erteilte Leistungsnote wird in 
das Zeugnis wie folgt unter Bemerkungen aufgenommen: 

______________________________________________________
hat am Unterricht in der Herkunftssprache in (Sprache)
______________________________________________________
teilgenommen. Ihre/Seine Leistungen werden mit
____________________________________________ bewertet.
In den Zeugnissen der Schuleingangsphase der Grundschule wird 
statt der Leistungsnote eine Aussage über die Lernentwicklung im her-
kunftssprachlichen Unterricht bei „Hinweise zu den Lernbereichen/
Fächern“ aufgenommen.

7. Lehrkräfte
7.1 Den herkunftssprachlichen Unterricht und den herkunftssprachlichen 

Unterricht anstelle einer zweiten oder dritten Pflichtfremdsprache er-
teilen grundsätzlich Lehrkräfte, die die entsprechende Befähigung für 
ein Lehramt nach deutschem Recht in dem Fach des herkunftssprach-
lichen Unterrichts besitzen.

7.2 Es können auch Lehrkräfte mit einer Befähigung für ein Lehramt nach 
deutschem Recht herkunftssprachlichen Unterricht erteilen, die statt 
der Lehrbefähigung für das ausgeschriebene Fach des herkunfts-
sprachlichen Unterrichts die geforderte Sprachqualifikation gemäß der 
Kompetenzstufe C 1 nach dem Gemeinsamen europäischen Refe-
renzrahmen für Sprachen „Lernen, lehren, beurteilen“ des Europara-
tes (GeR) nachweisen und ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer 
didaktischen und methodischen Fortbildung „Herkunftssprachenlehr-
kräfte an Grundschulen und Schulen der Sekundarstufe I“ gemäß 
Runderlass zur Fort- und Weiterbildung vom 6. 4. 2014 (BASS 20 – 22 
Nr. 8 Anlage 1 Nr. IX) schriftlich verbindlich erklärt haben. Die Ver-
pflichtung zur Teilnahme an der Fortbildungsmaßnahme entfällt, wenn 
die Lehrkraft bereits eine Lehrbefähigung für eine Fremdsprache er-
worben hat. Die Lehrkräfte werden entsprechend ihrer Lehramtsbefä-
higung im regulären Unterricht und im herkunftssprachlichen 
Unterricht eingesetzt.

7.3 Sofern keine Lehrkräfte nach Nr. 7.1 und 7.2 zur Verfügung stehen, 
können ausnahmsweise auch Lehrerinnen und Lehrer zugelassen 
werden, die 
a) über eine ausländische Lehramtsprüfung für das Fach des her-

kunftssprachlichen Unterrichts verfügen oder 
b) über einen deutschen oder ausländischen Hochschulabschluss 

im Fach des herkunftssprachlichen Unterrichts verfügen
c) über eine ausländische Lehramtsprüfung verfügen oder einen 

ausländischen Hochschulabschluss eines Landes der Herkunfts-
sprache in einem anerkannten Lehrfach nachweisen. Hierbei 
müssen die Bewerberinnen und Bewerber die Sprachqualifikation 
gemäß der geforderten Kompetenzstufe C1 GeR nachweisen und 
den Ausführungen im Lehrplan entsprechend (Schule in NRW 
Heft-Nr. 5018) über die funktionalen kommunikativen Kompeten-
zen hinaus auch über die nötigen interkulturellen und methodi-
schen Kompetenzen sowie über die sprachlichen Mittel und 
Sprachbewusstheit verfügen.

In allen Fällen müssen diese
– ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der didaktischen und methodi-

schen Fortbildung „Herkunftssprachenlehrkräfte an Grundschulen 
und Schulen der Sekundarstufe I“ gemäß Nr. 7.2 schriftlich ver-
bindlich erklärt haben.

– an der Orientierungsphase (BASS 20 – 11 Nr. 5) teilnehmen.
Die Schulleiterin oder der Schulleiter gewährleisten darüber hinaus 
schulinterne Maßnahmen zur Einarbeitung in die Aufgaben einer Lehr-
kraft. Außerdem erfolgt in diesen Fällen die Einstellung zum Zwecke 
der Erprobung zunächst befristet bis zur Dauer von maximal zwei Jah-
ren.

7.4 Der herkunftssprachliche Unterricht an der Grundschule kann auch 
von abgeordneten Lehrkräften der Sekundarstufe I mit entsprechen-
der Qualifikation erteilt werden.
Die Einstellung der Lehrkräfte erfolgt nach den Regelungen der Ein-
stellungserlasse für Lehrerinnen und Lehrer in den öffentlichen Schul-
dienst. Hinweise zur Beschäftigung der Lehrkräfte im Tarifbeschäfti-
gungsverhältnis enthält der Runderlass des Ministeriums für Schule 
und Weiterbildung vom 23. 4. 2007 (BASS 21 – 01 Nr. 11).

7.5 Alle Lehrerinnen und Lehrer aus einem Land außerhalb des deut-
schen Sprachraumes haben deutsche Sprachkenntnisse nachzuwei-
sen, die einen Einsatz im Unterricht und die Wahrnehmung aller 
Lehrertätigkeiten erlauben. Nachweise sind insbesondere:
a) der Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung in deutscher 

Sprache oder
b) das Große Sprachdiplom des Goethe-Instituts mit mindestens der 

Gesamtnote „gut“ oder
c) die erfolgreiche Teilnahme an einem Kolloquium, das vom Lan-

desprüfungsamt für Erste Staatsprüfungen für Lehrämter an 
Schulen durchgeführt wird oder

d) ein anderer durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung 
zugelassener Sprachnachweis.

Im Übrigen sind von ausländischen Lehrkräften, die herkunftssprach-
lichen Unterricht erteilen, die Anforderungen des Gemeinsamen 
Runderlasses des Ministeriums für Schule und Weiterbildung und des 
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Innenministeriums zu Aufenthaltsgenehmigungen für ausländische 
Lehrkräfte an deutschen Schulen vom 2. 7. 2008 (BASS 21 – 08 Nr. 
1.1) zu erfüllen. Gastlehrerprogramme bleiben hiervon unberührt.

8. Konsulatsunterricht
8.1 Bestandteil der nordrhein-westfälischen Integrationspolitik ist der her-

kunftssprachliche Unterricht. Die Durchführung von herkunftssprachli-
chem Unterricht für Kinder und Jugendliche, die öffentliche Schulen 
besuchen, ist Aufgabe des Landes. Der Unterricht wird von Lehrkräf-
ten erteilt, die Bedienstete des Landes Nordrhein-Westfalen sind. Die 
staatlichen Vorgaben über die Unterrichtsinhalte sowie die staatliche 
Schulaufsicht gewährleisten lehrplangerechten Unterricht.

8.2 Werden für Sprachen Bedarfe angemeldet, für die bisher in Nordrhein-
Westfalen kein herkunftssprachlicher Unterricht angeboten wird und 
auch ein solches Angebot wegen zu kleiner Lerngruppen oder man-
gels qualifizierter Lehrkräfte in absehbarer Zeit nicht eingerichtet wer-
den kann, bleibt es den ausländischen Konsulaten unbenommen, 
hierfür Konsulatsunterricht als außerschulische Angebote einzurich-
ten. Gleiches gilt, wenn über die bestehenden Herkunftssprachange-
bote hinaus Bedarfe entstehen, die mit den vorhandenen Ressourcen 
des Landes nicht abgedeckt werden können. Dieser Sprachunterricht 
bedarf keiner Genehmigung der Schulaufsicht.

8.3 Sofern Konsulatsunterricht auf der Grundlage des Lehrplans des Lan-
des Nordrhein-Westfalen erteilt wurde, dies der Schulaufsicht durch 
das Konsulat bescheinigt wird und die Schülerinnen und Schüler im 
Verlauf ihrer Schullaufbahn regelmäßig teilgenommen haben, können 
sie an der nordrhein-westfälischen Abschlussprüfung des herkunfts-
sprachlichen Unterrichts am Ende der Klasse 10 auf der Anspruchs-
ebene des angestrebten Abschlusses teilnehmen (s. Nr. 6.3). Hierzu 
setzt sich das Konsulat mit der örtlich zuständigen Bezirksregierung 
ins Benehmen. Die Note kann in das Zeugnis aufgenommen werden. 
Mit einer erfolgreich absolvierten Prüfung auf dem Anspruchsniveau 
des mittleren Schulabschlusses erwerben die Schülerinnen und Schü-
ler die Berechtigung, gegebenenfalls in der gymnasialen Oberstufe 
am Unterricht in der Herkunftssprache als fortgeführte Fremdsprache 
teilzunehmen.

8.4 Ermöglichen Konsulate den Erwerb von international anerkannten 
Sprachzertifikaten, die sich am Gemeinsamen europäischen Refe-
renzrahmen für Sprachen orientieren, wird das erworbene Zertifikat 
mit dem Niveau des GeR auf das Zeugnis unter „Bemerkungen“ auf-
genommen. Mit einem internationalen Sprachzertifikat erhalten die 
Schülerinnen und Schüler einen aussagefähigen und für die berufliche 
Perspektive bedeutsamen Nachweis ihrer Sprachkompetenz.

8.5 Für den Fall, dass Konsulate Sprachunterricht anbieten wollen, prüft 
die Schulaufsicht, ob er in einer Schule mit Ganztagsangeboten statt-
finden kann. Im Zusammenwirken mit der Schule kann der Sprachun-
terricht als Betreuungsmaßnahme durchgeführt werden. Die Zusam-
menarbeit kann auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung 
zwischen dem Schulträger, der Schule und dem Konsulat ausgestaltet 
werden. Das außerschulische Angebot gilt dann als schulische Veran-
staltung, so dass für die Schülerinnen und Schüler gesetzlicher Unfall-
versicherungsschutz besteht.

Anlage

Bescheinigung
über die Teilnahme am Unterricht in der Herkunftssprache

__________________________________________________________________
Vor- und Zuname

hat im 1./2. Halbjahr des Schuljahres 20_____/_____ mit wöchentlich____Stunden

am Unterricht in der Herkunftssprache
in ________________________________________________________ (Sprache)

teilgenommen.

Der Unterricht entsprach den Anforderungen der Klasse _____________________

Versäumte Stunden: ____________________ , davon unentschuldigt: __________

Ihre/Seine Leistungen werden mit _______________________________________

bewertet.*)

Hinweise: __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_______________________________
Ort, Datum (Siegel der Schule)

_______________________________
Schulleiter/in

_______________________________
Lehrer/in

______________
*) Für Schülerinnen und Schüler der Schuleingangsphase der Grundschule entfällt die Leistungsnote. Aus-

sagen über die Lernentwicklung im Unterricht in der Herkunftssprache sind unter „Hinweise“ aufzuneh-
men.

8.6 Das Land wirbt bei den Schulträgern dafür, dass den Konsulaten für 
ihren Sprachunterricht die Schulräume möglichst unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt werden.

* Bereinigt. Eingearbeitet:
RdErl. v. 8. 6. 2011 (ABl. NRW. S. 373); RdErl. v. 12. 4. 2014 (ABl. NRW. S. 234)

14 – 21 Nr. 4
Vielfalt gestalten –

Teilhabe und Integration durch Bildung;
Verwendung von Integrationsstellen

RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung
v. 29. 6. 2012 (ABl. NRW. S. 429)

1. Grundlagen und Auftrag
1.1 Das Zusammentreffen von Menschen fordert einen wertschätzenden 

und sensiblen Umgang mit kultureller Differenz und Vielfalt. Dies ist 
eine Grundvoraussetzung zur Herstellung von Chancengleichheit und 
Bildungsgerechtigkeit. Integration orientiert sich daher als Quer-
schnittsaufgabe an den Bedarfen und Potenzialen der Menschen mit 
Migrationshintergrund in ihren verschiedenen Lebenslagen sowie an 
den Prinzipien des „Diversity Management“, der Interkulturalität, der 
Mehrsprachigkeit, der individuellen Förderung.

1.2 Ziel der Verwendung von Integrationsstellen ist Teilhabe und Integra-
tion durch Bildung, insbesondere im Hinblick auf interkulturelle Unter-
richts- und Schulentwicklung und durchgängige Sprachbildung. Die 
Stellen sollen dazu beitragen, die Bildungschancen von Kindern und 
Jugendlichen zu verbessern, um möglichst früh die Grundlagen für 
eine erfolgreiche Schullaufbahn sowie einen erfolgreichen Lebens- 
und Berufsweg zu schaffen, Übergänge möglichst erfolgreich zu ge-
stalten und Demokratie und interkulturelle Verständigung in Schule 

und Gesellschaft zu stärken. Dies geschieht im Rahmen der Bildungs-
kette vom Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Schule 
über die schulische und außerschulische Bildung bis hin zum Über-
gang von der Schule in eine Berufsausbildung, ein Studium oder einen 
Beruf.

1.3 Integration geschieht vor Ort im Zusammenwirken der unterschiedli-
chen Akteure. Die Schulen arbeiten eng mit anderen Schulen mit ähn-
lichen Zielen sowie mit den kommunalen, regionalen und überregio-
nalen Akteuren der Integrations-, Bildungs-, Familien- und Jugendar-
beit sowie aus Kultur und Sport zusammen. Sie werden von den kom-
munalen Integrationszentren unterstützt.

2. Verwendungszweck der Integrationsstellen
2.1 Das für Schule zuständige Ministerium unterstützt die Schulen nach 

Maßgabe des Haushalts durch die Bereitstellung von zusätzlichen 
Stellen für die Teilhabe und Integration durch Bildung („Integrations-
stellen“).

2.2 Die Integrationsstellen werden von der oberen Schulaufsicht bewirt-
schaftet. Die obere Schulaufsicht stellt sicher, dass bei Bedarf ausrei-
chend Stellenanteile für Bedarfe zur Verfügung stehen, auf die flexibel 
reagiert werden muss, beispielsweise bei unvorhergesehenem Zuzug 
größerer Gruppen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund.

2.3 Die Integrationsstellen werden gleichermaßen für in Nordrhein-West-
falen bereits seit längerer Zeit lebende wie neu zugezogene Kinder 

6.2 Runderlass „Vielfalt gestalten –Teilhabe und Integration durch Bildung; Ver-
wendung von Integrationsstellen“ des Ministeriums für Schule und Weiterbil-
dung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 29.06.2012 (BASS 14 – 21 Nr. 4)
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und Jugendliche mit Migrationshintergrund verwandt, insbesondere in 
Schulen, Wohngebieten und Regionen mit einem hohen Anteil von 
Menschen in wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen.

2.4 Die den Schulen zuzuweisenden Stellen sollen zur Weiterentwicklung 
von Unterricht und Schulleben durch die Initiierung und Stabilisierung 
von interkulturellen Schulentwicklungsprozessen beitragen. Sie sind 
für zusätzliche Lern- und Unterrichtszeit zu verwenden und sollen eng 
mit dem Unterricht, Ganztagsangeboten und herkunftssprachlichem 
Unterricht verknüpft werden. Sie können im Einzelnen insbesondere 
zur durchgängigen sprachlichen Bildung, zur Entwicklung von Erzie-
hungs- und Bildungspartnerschaften zwischen Schule und Elternhaus 
sowie zur interkulturellen Verständigung, auch für Vorhaben gegen 
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus verwendet werden. Die Schulen 
bilden zur Umsetzung ein Team von Lehrkräften und ggf. weiteren 
Fachkräften.

2.5 Die Stellen dürfen nicht für die Abdeckung des Unterrichts im Rahmen 
der Stundentafel und zur Bildung kleinerer Klassen verwendet wer-
den. Unterrichtsstunden und Ergänzungsstunden, die auf der Grund-
lage der Stundentafel angeboten werden, sowie Stellen, die zusätzlich 
für die offene Ganztagsschule im Primarbereich oder den gebundenen 
Ganztag zur Verfügung gestellt werden, dürfen nicht auf die Verwen-
dung der Integrationsstellen angerechnet werden (Vermeidung von 
Doppelfinanzierung).

2.6 Das für Schule zuständige Ministerium kann die Verwendung von bis 
zu 35 Stellen für regionale Vorhaben, Koordination, Unterstützung, 
Beratung und Fortbildung vorsehen, davon bis zu 3 Stellen für landes-
weite Koordinationsaufgaben.

3. Verfahren zur Verwendung
der Integrationsstellen in den Schulen 

3.1 Die Schule stellt bis 30. Oktober eines Jahres, für das Schuljahr 2013/
2014 bis zum 31. Dezember 2012, bei der zuständigen Schulaufsicht 
einen Antrag auf Durchführung eines Vorhabens unter Zuweisung von 
Integrationsstellen. Die Laufzeit eines Vorhabens beträgt in der Regel 
zwei Jahre. Eine Verlängerung ist bei fortbestehender Problemlage 
und gleichzeitig nachweisbarem und absehbarem Erfolg möglich.

3.2 Der Antrag enthält ein schulisches Integrationskonzept mit folgenden 
Elementen:
– eine Darstellung der Ziele und Handlungsfelder des Vorhabens, 
– eine Bestandsaufnahme des schulischen Bedarfs unter Berück-

sichtigung des sozialen und wirtschaftlichen Status aller Schüle-
rinnen und Schüler sowie ihrer Familien, 

– Angaben zur Verknüpfung der mit den Integrationsstellen durch-
geführten Vorhaben mit dem Unterricht in möglichst mehreren 
Fächern und mit außerunterrichtlichen Angeboten, insbesondere 
im Rahmen des Ganztags, 

– Angaben zu den beabsichtigten interkulturellen Prozessen der 
Schul- und Unterrichtsentwicklung,

– Angaben zu dem in der Schule im Vorhaben tätigen Team von 
Lehrkräften und ggf. anderen beteiligten Berufsgruppen,

– Angaben zur Zusammenarbeit beispielsweise mit anderen 
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Trägern der Jugendhilfe, 
Agenturen für Arbeit, Jobcentern, Elternverbänden, Migranten-
selbstor-ganisationen und anderen Einrichtungen und Organisa-
tionen der Kommune und der Zivilgesellschaft,

– Angaben zur Einordnung des Vorhabens im örtlichen Integrati-
onskonzept der Kommune,

– einen Zeit- und Arbeitsplan mit Hinweisen zum innerschulischen 
Transfer nach Ablauf der Laufzeit des Vorhabens,

– einen Beschluss der Schulkonferenz (§ 65 Absatz 2 Nummern 1 
bis 3 SchulG – BASS 1 – 1) und Angaben zur Beteiligung anderer 
schulischer Mitwirkungsgremien (z. B. Lehrerkonferenz, Eltern-
pflegschaft, Ganztagsgremien). 

3.3 Die Anträge können auch von mehreren Schulen gemeinsam als 
Netzwerk gestellt werden.

3.4 Schulen oder Schulnetzwerke, die bereit sind, als Hospitationsschulen 
oder Hospitationsnetzwerke ihre Erfahrungen anderen Schulen wei-
terzugeben, können dafür im Rahmen der Integrationsstellen Stel-
lenanteile im Umfang von 0,25 Stellen pro Schule oder pro 
Schulnetzwerk beantragen. 

3.5 Die Bewilligung erfolgt nach Abschluss einer schriftlichen Zielverein-
barung zwischen Schulaufsicht und Schulleitung auf der Grundlage 
der im Antrag enthaltenen Angaben.

3.6 Die in den Anträgen beschriebenen Ziele sind spezifisch, d.h. eindeu-
tig definiert und so präzise wie möglich, evaluierbar, von den Beteilig-
ten akzeptiert, realistisch und somit im Projektzeitraum umsetzbar, 
terminierbar, ggf. auch mit Zwischenschritten.

3.7 Die Schulen berichten der Schulaufsicht über die Zielerreichung.
4. Verfahren zur Verwendung

der Integrationsstellen für kommunale Koordination 
4.1 Antragsberechtigt sind kreisangehörige Kommunen mit hohem Anteil 

von Familien mit Migrationshintergrund, insbesondere in wirtschaftlich 
und sozial angespannten Lebensverhältnissen, sowie kreisfreie Städ-

te für entsprechende Stadtteile mit Bedarfen, die vom kommunalen In-
tegrationszentrum nicht abgedeckt werden können. 

4.2 Die Kommune stellt bei dem für Schule zuständigen Ministerium bis 
zum 30. Oktober eines Jahres, für das Schuljahr 2013/2014 bis zum 
31. Dezember 2012, einen Antrag auf Durchführung eines Vorhabens 
unter Zuweisung von bis zu 1,0 Integrationsstellen. Die Laufzeit eines 
Vorhabens beträgt bis zu drei Jahre. Eine einmalige Verlängerung um 
bis zu drei Jahre ist möglich.
Der Antrag enthält analog zu den Anträgen der Schulen die auf die je-
weilige Kommune beziehungsweise den jeweiligen Stadtteil und die 
dortigen Schulen bezogenen Angaben, Angaben zur Einbindung des 
Vorhabens in die Arbeit des örtlichen kommunalen Integrationszen-
trums, der örtlichen Jugendhilfeplanung sowie des jeweiligen regiona-
len Bildungsnetzwerks sowie die Bereitschaft zur Übernahme der 
Sachkosten.

4.3 Die Auswahl der zu fördernden Kommunen erfolgt durch das für Schu-
le zuständige Ministerium unter Beteiligung der für Integration, Kinder 
und Jugend zuständigen Ministerien. Die Bewilligung und die Zuwei-
sung der Stellen erfolgt durch die obere Schulaufsicht durch den Ab-
schluss einer schriftlichen Vereinbarung mit der Kommune auf der 
Grundlage der im Antrag enthaltenen Angaben. 

4.4 Für Anträge und Vereinbarungen gilt Nummer 3.6 entsprechend. Das 
Land geht davon aus, dass die Kommune während der Projektlaufzeit 
im Rahmen ihrer haushaltswirtschaftlichen und der haushaltsrechtli-
chen Möglichkeiten bisherige Vorhaben für den gesamten Zeitraum 
beibehält. Sollte dies nicht möglich sein, behält sich das Land vor, die 
von ihm bereit gestellten Stellenanteile abzuziehen. Die Vereinbarung 
enthält darüber hinaus die Bereitschaft der Kommunen zur Beibehal-
tung bisheriger Vorhaben sowie zur Zusammenarbeit, zum Austausch 
und zur unentgeltlichen und gegenseitigen Weitergabe ihrer Erfahrun-
gen im Verbund der kommunalen Integrationszentren (BASS 12 – 21 
Nr. 18).

5. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
auf Landesebene

5.1 Die untere Schulaufsicht und die kommunalen Integrationszentren un-
terstützen und beraten die Schulen und die Kommunen bei Antragstel-
lung, Durchführung und Evaluation sowie beim Aufbau und der 
Weiterentwicklung von örtlichen Netzwerken (Zuständigkeitsverord-
nung Schulaufsicht – BASS 10 – 32 Nr. 47 sowie Kommunale Integra-
tionszentren – BASS 12 – 21 Nr. 18).

5.2 Die landesweite Koordinierungsstelle der Kommunalen Integrations-
zentren unterstützt die untere Schulaufsicht und die Kommunalen In-
tegrationszentren durch einen landesweiten Beratungspool. Hierfür 
werden im Durchschnitt 0,25 Stellen pro Kreis und kreisfreier Stadt zur 
Verfügung gestellt. In diesem Rahmen werden auch Fortbildungsmaß-
nahmen angeboten.

5.3 Grundlage von Fortbildungsmaßnahmen ist die landesweite Maßnah-
me „Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshinter-
grund an allen Schulformen“ (BASS 20 – 22 Nr. 8). Die jeweiligen 
Personen arbeiten mit den örtlichen Kompetenzteams zusammen. 
Hospitationsschulen und Hospitationsnetzwerke nach Nummer 3.4 
werden eingebunden.

5.4 Die Schulen bzw. die Kommunen legen nach Abschluss des Vorha-
bens der oberen Schulaufsicht einen Nachweis über die Verwendung 
der zugewiesenen Stellen vor, der einen Bericht über die erreichten 
Ziele und eine Aufstellung der verwendeten Stellenanteile enthält. Die 
obere Schulaufsicht fasst die Berichte zusammen und stellt ihren Ge-
samtbericht der landesweiten Koordinierungsstelle zur Verfügung.

5.5 Die landesweite Koordinierungsstelle der Kommunalen Integrations-
zentren führt die Berichte der oberen Schulaufsicht zusammen. Die für 
Schule, Kinder und Jugend sowie Integration zuständigen Ministerien 
beraten gemeinsam auf der Grundlage dieser Auswertung über gege-
benenfalls erforderliche Maßnahmen zur weiteren Qualitätsentwick-
lung und Qualitätssicherung.

6. Ersatzschulen:
Die Ersatzschulträger beantragen die Refinanzierung von Integrationsstel-
len bei der zuständigen oberen Schulaufsichtsbehörde. Für genehmigte 
Ersatzschulen gelten Nummern 2 und 3 dieses Erlasses entsprechend; an 
die Stelle der Schulleitung in den Nummern 3.5 bis 3.7 tritt der Schulträger. 
Im Übrigen gelten die Festlegungen des für das jeweilige Haushaltsjahr 
geltenden Bewirtschaftungserlasses für Kapitel 05 490 – Haushalt der Er-
satzschulen.
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6.3 Gemeinsamen Runderlass „Kommunale Integrationszentren“ des Ministeriums
für Schule und Weiterbildung und des Ministeriums für Arbeit, Integration und
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.06.2012 (BASS 12 – 21 Nr. 18)

12 – 21 Nr. 18
Kommunale

Integrationszentren
Gem. RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung
und des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales

v. 25. 6. 2012 (ABl. NRW. S. 375)

1. Grundlagen und Auftrag
1.1 Integration orientiert sich als Querschnittsaufgabe an den Bedarfen 

der Menschen mit Migrationshintergrund in ihren verschiedenen Le-
benslagen sowie an den Prinzipien der Interkulturalität, der Mehrspra-
chigkeit, des „Diversity Management“ und des Potenzialansatzes.
Integration geschieht vor Ort. Den Kommunen und Kreisen kommt da-
her bei der Integration eine entscheidende Bedeutung zu. Die unter-
schiedlichen Akteure müssen vor Ort eng zusammenwirken, um das 
Zusammenleben in Vielfalt erfolgreich zu gestalten. 

1.2 Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die Kommunen bei dieser 
Aufgabe und fördert bei Kreisen und kreisfreien Städten die Einrich-
tung von Kommunalen Integrationszentren sowie einer landesweiten 
Koordinierungsstelle (§ 7 Teilhabe- und Integrationsgesetz). 

1.3 Die Kommunalen Integrationszentren haben vorrangig den Auftrag, 
durch Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen Ein-
richtungen des Regelsystems in der Kommune im Hinblick auf die In-
tegration von Menschen mit Migrationshintergrund zu sensibilisieren 
und zu qualifizieren.

1.4 Die Kommunalen Integrationszentren tragen dazu bei, die Bildung-
schancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern, um möglichst 
früh die Grundlagen für einen erfolgreichen Lebens- und Berufsweg zu 
schaffen. Sie orientieren sich an der Bildungskette von der frühen För-
derung über den Elementarbereich, die Schule und die außerschuli-
sche Kinder- und Jugendarbeit bis zum Übergang von der Schule in 
eine Berufsausbildung, ein Studium oder einen Beruf.

1.5 Handlungsfelder der Kommunalen Integrationszentren sind Bildung 
(insbesondere sprachliche und interkulturelle), Erziehung und Betreu-
ung und darüber hinaus z.B. Beschäftigung, Kultur, Sport, politische 
Partizipation, bürgerschaftliches Engagement, soziale Arbeit im 
Flüchtlingsbereich, Gesundheit sowie die Pflege älterer Menschen. 

1.6 Die Beratungs- und Unterstützungsleistungen der Kommunalen Inte-
grationszentren beziehen sich gleichermaßen auf in Nordrhein-West-
falen bereits seit längerer Zeit lebende wie neu zugezogene 
Menschen mit Migrationshintergrund.

2. Voraussetzung für die Einrichtung und den Betrieb
Voraussetzung für die Einrichtung und den Betrieb eines Kommunalen In-
tegrationszentrums sind ein durch den Rat der Stadt oder durch den Kreis-
tag in Abstimmung mit den betroffenen kreisangehörigen Gemeinden ver-
abschiedetes Integrationskonzept und die Landesförderung gemäß Gem. 
RdErl. d. MSW u.d. MAIS „Richtlinien für die Förderung Kommunaler Inte-
grationszentren“ (BASS 11 – 02 Nr. 10). Die Antrag stellende Gebietskör-
perschaft beteiligt von Anfang an die untere Schulaufsicht, die örtliche 
Schulverwaltung, die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe, die 
Wohlfahrtsverbände, ihre Mitwirkungsgremien nach § 27 GO sowie – je 
nach Arbeitsschwerpunkten – weitere örtliche Partner. Das Land kann ge-
gebenenfalls mit dem kommunalen Träger des Kommunalen Integrations-
zentrums eine Zielvereinbarung abschließen.

3. Aufgaben
3.1 Die Kommunalen Integrationszentren unterstützen und beraten städ-

tische Ämter und Dienststellen, Schulen, andere Bildungseinrichtun-
gen, Kindertageseinrichtungen, Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
sowie weitere regionale Einrichtungen und Organisationen.

3.2 Die Aufgaben der Kommunalen Integrationszentren umfassen im 
Rahmen der jeweiligen kommunalen Beschlüsse folgende Angebots-
formen der systemischen Organisationsberatung und Unterstützung 
und die Beratung von näher zu bestimmenden Personengruppen:
– die Koordination, Bündelung und Mitsteuerung von örtlichen Inte-

grationsangeboten,
– die Koordination, Unterstützung und Weiterentwicklung von Netz-

werken,
– die partnerschaftlich orientierte Initiierung und Entwicklung von 

Konzepten, Projekten und Maßnahmen zur Integrationsarbeit in 
kommunalen Handlungsfeldern und zu schulischen und außer-
schulischen Bildungs- und Förderangeboten,

– die Förderung der Mitwirkung in Vereinen und der Beteiligung an 
örtlichen politischen Planungs- und Entscheidungsverfahren,

– die Beratung und Unterstützung von Schulen und außerschuli-
schen Einrichtungen bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags und bei der Beteiligung von Eltern, Kindern und Ju-
gendlichen, 

– die Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und 
deren Eltern, z.B. beim Seiteneinstieg, zu Bildungs- und Ausbil-
dungswegen, Ganztagsangeboten, außerschulischen Angeboten 
und Übergängen, 

– die Beratung und Unterstützung von Schulen bei der Ausgestal-
tung von Ganztagsangeboten (RdErl. d. MSW – BASS 12 – 63 Nr. 
2), 

– die Beratung und Unterstützung von Schulen bei der Verwen-
dung der Integrationsstellen (RdErl. d. MSW – BASS 14 – 01 Nr. 
4), 

– die Beratung und Unterstützung von Schulen bei der Umsetzung 
herkunftssprachlichen Unterrichts (RdErl. d. MSW – BASS 13 – 
63 Nr. 3),  

– die Vermittlung von Beratung und Unterstützung von Eltern sowie 
die Zusammenarbeit mit ihnen bei der Erziehung ihrer Kinder,

– die Entwicklung und Erprobung innovativer Konzepte von Spiel-, 
Lehr- und Lernmaterialien,

– die Qualifizierung und Fortbildung von Lehrkräften und außerun-
terrichtlich oder außerschulisch tätigen pädagogischen und sozi-
alpädagogischen Fachkräften anderer Träger,

– die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Fach-
gesprächen und Konferenzen,

– den Erfahrungstransfer und die Mitwirkung an überregionalen Ak-
tivitäten der landesweiten Koordinierungsstelle und des Verbun-
des.

4. Gemeinsame Aufgabenwahrnehmung 
4.1 Die Beratungs- und Unterstützungsleistungen der Kommunalen Inte-

grationszentren werden gemeinsam von Lehrkräften, sozialpädagogi-
schen/sozialwissenschaftlichen Fachkräften und Verwaltungskräften 
wahrgenommen. Lehrkräfte und Fachkräfte haben ihre Arbeits-
schwerpunkte in den Bereichen der schulischen und außerschuli-
schen Bildung. Alle in den Kommunalen Integrationszentren tätigen 
Personen sollen verbindlich, verlässlich und vertrauensvoll zusam-
menarbeiten.

4.2 In jedem Kommunalen Integrationszentrum arbeiten in der Regel auf 
zwei Vollzeitstellen jeweils mindestens zwei vom Land frei gestellte 
Lehrkräfte, darunter mindestens eine Lehrkraft mit voller Stundenzahl 
und höchstens zwei Lehrkräfte mit halber Stundenzahl.

4.3 Darüber hinaus arbeiten in jedem Kommunalen Integrationszentrum 
3,5 vom Land geförderte kommunale Bedienstete (3 Fachkräfte und 
eine ½ Verwaltungsassistenzkraft). 

4.4 Bei der Besetzung der Stellen wird eine angemessene Vertretung von 
Personen mit Migrationshintergrund angestrebt.

4.5 Die untere Schulaufsicht unterstützt die Kommunalen Integrationszen-
tren gemäß § 7 Absatz 1 Teilhabe- und Integrationsgesetz sowie im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit für „Information, Beratung und Koordina-
tion der Schulen in allgemeinen schulfachlichen Angelegenheiten der 
Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Zuwanderungsge-
schichte“ sowie der „Zusammenarbeit mit örtlichen Diensten kommu-
naler und freier Träger zur Unterstützung der Schulen“ (Zuständig-
keitsverordnung Schulaufsicht – BASS 10 – 32 Nr. 47) bei Aufgaben-
wahrnehmung und Einsatzmanagement. Sie ist in Konfliktfällen An-
sprechinstitution des jeweiligen kommunalen Trägers des Kommuna-
len Integrationszentrums.

4.6 Der Einsatz der in den Kommunalen Integrationszentren tätigen Per-
sonen wird vom Land und der Kommune über ein gemeinsames örtli-
ches Einsatzmanagement gesteuert. Gegenstand des Einsatzmana-
gements sind die strategische Planung und Zielvereinbarungen zu 
Aufgaben- und Angebotsschwerpunkten sowie die Abstimmung der 
Interessen der Kommunen, in Abstimmung mit den betroffenen kreis-
angehörigen Kommunen und des Landes. Die Schwerpunkte der Ar-
beit werden im Benehmen mit den örtlichen Partnern in der Regel 
jeweils für einen Zeitraum von zwei Jahren festgelegt.

5. Einstellungsvoraussetzungen, Leitung,
Dienst- und Fachaufsicht

5.1 Die sozialpädagogischen/sozialwissenschaftlichen Fachkräfte müs-
sen ein Studium der Sozialen Arbeit, Sozialwissenschaften oder der 
Pädagogik/Erziehungswissenschaften abgeschlossen oder eine min-
destens gleichwertige Qualifikation erworben haben. Über Ausnah-
men entscheidet der Anstellungsträger im Benehmen mit dem 
zuständigen Ministerium.

5.2 Die Verwaltungsfachkräfte müssen mindestens einen Fachhochschul-
abschluss oder Bachelorabschluss in einem einschlägigen Studien-
gang vorweisen (Verwaltungswirtin oder Verwaltungswirt) oder über 
eine gleichwertige Qualifikation verfügen. Als Verwaltungsfachkräfte 
können auch Personen eingestellt werden, die mindestens einen 
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Fachhochschulabschluss oder Bachelorabschluss in einem anderen 
Fach haben und über Erfahrungen in der kommunalen Integrationsar-
beit verfügen. Über Ausnahmen entscheidet der Anstellungsträger im 
Benehmen mit dem zuständigen Ministerium. 

5.3 Die Assistenzkräfte müssen mindestens eine abgeschlossene Ausbil-
dung zur oder  zum Verwaltungsfachangestellten oder zur oder zum 
Fachangestellten für Bürokommunikation oder eine vergleichbare 
Qualifikation vorweisen. Über Ausnahmen entscheidet der Anstel-
lungsträger im Benehmen mit der Bewilligungsbehörde. 

5.4 Die Leitung eines Kommunalen Integrationszentrums kann durch eine 
Lehrkraft, eine sozialpädagogische Fachkraft oder eine Verwaltungs-
fachkraft übernommen werden. Die stellvertretende Leitung ist mit ein-
er oder einem Angehörigen der jeweils anderen Bereiche zu besetzen. 

5.5 Die Dienst- und Fachaufsicht über die in einem Kommunalen Integra-
tionszentrum tätigen Personen liegt beim jeweiligen Anstellungsträ-
ger. Der jeweilige Anstellungsträger hält die in eigener Anstellungs-
trägerschaft stehenden Personen über Dienstanweisung dazu an, sich 
beim operativen Einsatz vor Ort an die Anordnungen der Leitung zu 
halten. Anträge auf Urlaub, Dienstreisen oder Dienstbefreiung werden 
unabhängig von der Anstellungsträgerschaft von der jeweiligen Lei-
tung genehmigt.

6. Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen
6.1 Die Kommunalen Integrationszentren kooperieren mit den vom Land 

geförderten Integrationsstrukturen und mit Migrantenorganisationen. 
6.2 Die Kommunalen Integrationszentren erfüllen ihre Aufgaben in Ab-

stimmung und arbeitsteilig mit jeweilig anderen örtlichen Akteuren, wie 
z.B. Akteuren im Ausbildungskonsens und den regionalen Bildungs-
netzwerken. Sie können je nach der örtlich geltenden Arbeitsteilung 
und den örtlichen Bedarfslagen eigene Profile ausbilden und beteili-
gen sich an den örtlichen Abstimmungsprozessen.

6.3 Die Abstimmung mit anderen Akteuren ist Aufgabe der Leitung des 
Kommunalen Integrationszentrums. Diese stellt sicher, dass die 
Schwerpunktsetzung und Arbeitsplanung in Abstimmung mit den Kon-
zepten der kommunalen Integrations-, Bildungs-, Familien- und Ju-
gendarbeit erfolgt. Es sind dabei die Schulaufsicht, der örtliche Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe und die örtlichen oder regionalen Träger 
der Integrationsarbeit zu beteiligen. Weiterhin ist eine Beteiligung 
auch anderer regionaler Akteure (wie z.B. Einrichtungen der freien 
Wohlfahrtspflege, die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe, die 
Einrichtungen des organisierten Sports, lokale Freiwilligenagenturen/-
zentren, die Agenturen für Arbeit, Jobcenter oder die Ausländerbehör-
den) anzustreben.

6.4 Die Kommunalen Integrationszentren arbeiten mit Einrichtungen der 
Fort- und Weiterbildung zusammen, beispielsweise mit den Kompe-
tenzteams für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern.

7. Landesweite Koordinierungsstelle
7.1 Das Land unterstützt die Kommunalen Integrationszentren gemäß § 7 

Abs. 3 Teilhabe- und Integrationsgesetz durch eine landesweite Koor-
dinierungsstelle. 

7.2 Kernaufgaben der Koordinierungsstelle sind 
– die Beratung der Kommunen bei der Einrichtung eines kommuna-

len Integrationszentrums und der Erstellung eines Integrations-
konzepts,

– die Zusammenarbeit mit dem Land bei Konzeption, Umsetzung, 
Programm-Controlling und Evaluation der Arbeit der Kommuna-
len Integrationszentren, 

– die Unterstützung von Kommunen, Schulaufsicht und Bildungs-
einrichtungen bei der Konzeption, Umsetzung und Evaluation ein-
er umfassenden Bildungsförderung entlang der Bildungskette,

– Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung sowie Professionali-
sierung und Qualifizierung für den Verbund und

– Öffentlichkeitsarbeit für den Verbund.
7.3 Die Koordinierungsstelle wirkt darauf hin, dass alle Kommunalen Inte-

grationszentren den möglichst gleichen qualitativen Standard errei-
chen und sorgt dafür, dass
– der Austausch der Kommunalen Integrationszentren untereinan-

der in inhaltlichen und organisatorischen Fragen sichergestellt 
wird,

– die Kommunalen Integrationszentren angemessen nach außen 
gegenüber dem Land, der Öffentlichkeit und weiteren überregio-
nal wirkenden Partnern vertreten werden und

– aktuelle Bedarfe und Impulse aufgegriffen und für den Verbund 
der Kommunalen Integrationszentren aufbereitet werden.

7.4 Die Koordinierungsstelle erfüllt ihre Aufgaben in Zusammenarbeit mit 
anderen landesweiten Unterstützungseinrichtungen und mit den Ein-
richtungen anderer gesellschaftlicher Akteure.

7.5 Die für Schule und Integration zuständigen Ministerien verständigen 
sich über die Ausstattung der Koordinierungsstelle mit Personal und 
Sachmitteln, die Verantwortungsbereiche, die Wahrnehmung von Lei-
tungsaufgaben, über die jährliche Arbeits- und Finanzplanung sowie 
ggf. über die Zuweisung weiterer Aufgaben.

8. Verbund
Die Kommunalen Integrationszentren bilden einen Verbund. Sie arbeiten 
bei der Entwicklung und Erprobung von Verfahren und Konzepten im Ver-
bund zusammen. Sie sind zur Zusammenarbeit, zum Austausch und zur 
unentgeltlichen und gegenseitigen Weitergabe ihrer Erfahrungen ver-
pflichtet. Die Geschäftsführung des Verbundes liegt bei der landesweiten 
Koordinierungsstelle.

9. Finanzierung
9.1 Für den Einsatz der Lehrkräfte werden Stellen im Einzelplan des Lan-

deshaushaltes des für Schule zuständigen Ministeriums zur Verfü-
gung gestellt. 

9.2 Die Finanzierung der Personalkosten für die sozialpädagogischen 
Fachkräfte und die Verwaltungskräfte regeln die Richtlinien für die 
Förderung Kommunaler Integrationszentren – Gem. RdErl. d. MSW 
und d. MAIS (BASS 11 – 02 Nr. 10).

9.3 Die Finanzierung der Kosten der landesweiten Koordinierungsstelle 
erfolgt unabhängig von der in Nummer 9.2 genannten Richtlinien.

10. Übergangsregelung
Die Überführung der Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien in Kommunale Integrati-
onszentren regelt ein gesonderter Erlass des für Integration zuständigen 
Ministeriums.

11. Inkrafttreten
Dieser RdErl. tritt zum 1. 5. 2012 in Kraft und gilt bis zum 31. 12. 2017.

7 BILDUNGS- UND ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFT
 ZWISCHEN SCHULE UND ELTERNHAUS –
RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Schulgesetz NRW (SchulG NRW)
§ 2 (Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule)

(1) Die Schule unterrichtet und erzieht junge Menschen auf der Grundlage des Grundgeset-
zes und der Landesverfassung. Sie verwirklicht die in Artikel 7 der Landesverfassung be-
stimmten allgemeinen Bildungs- und Erziehungsziele.
(2) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen
Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Die Jugend soll erzogen werden
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im Geist der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur
Achtung vor der Überzeugung des anderen, zur Verantwortung für Tiere und die Erhaltung
der natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur Völkergemeinschaft
und zur Friedensgesinnung.
(3) Die Schule achtet das Erziehungsrecht der Eltern. Schule und Eltern wirken bei der Ver-
wirklichung der Bildungs- und Erziehungsziele partnerschaftlich zusammen.
(4) Die Schule vermittelt die zur Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags erfor-
derlichen Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Werthaltungen und berücksichtigt
dabei die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler. Sie fördert die Ent-
faltung der Person, die Selbstständigkeit ihrer Entscheidungen und Handlungen und das
Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl, die Natur und die Umwelt. Schülerinnen
und Schüler werden befähigt, verantwortlich am sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftli-
chen, beruflichen, kulturellen und politischen Leben teilzunehmen und ihr eigenes Leben
zu gestalten. Schülerinnen und Schüler werden in der Regel gemeinsam unterrichtet und
erzogen (Koedukation).
(5) Die Schülerinnen und Schüler sollen insbesondere lernen
1. selbstständig und eigenverantwortlich zu handeln,
2. für sich und gemeinsam mit anderen zu lernen und Leistungen zu erbringen,
3. die eigene Meinung zu vertreten und die Meinung anderer zu achten,
4. in religiösen und weltanschaulichen Fragen persönliche Entscheidungen zu treffen und
Verständnis und Toleranz gegenüber den Entscheidungen anderer zu entwickeln,
5. Menschen unterschiedlicher Herkunft vorurteilsfrei zu begegnen, die Werte der unter-
schiedlichen Kulturen kennenzulernen und zu reflektieren sowie für ein friedliches und dis-
kriminierungsfreies Zusammenleben einzustehen,
6. die grundlegenden Normen des Grundgesetzes und der Landesverfassung zu verstehen
und für die Demokratie einzutreten,
7. die eigene Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Ausdrucksfähigkeit sowie musisch-künst-
lerische Fähigkeiten zu entfalten,
8. Freude an der Bewegung und am gemeinsamen Sport zu entwickeln, sich gesund zu er-
nähren und gesund zu leben,
9. mit Medien verantwortungsbewusst und sicher umzugehen.
(6) Die Schule wahrt Offenheit und Toleranz gegenüber den unterschiedlichen religiösen,
weltanschaulichen und politischen Überzeugungen und Wertvorstellungen. Sie achtet den
Grundsatz der Gleichberechtigung der Geschlechter und wirkt auf die Beseitigung beste-
hender Nachteile hin. Sie vermeidet alles, was die Empfindungen anders Denkender ver-
letzen könnte. Schülerinnen und Schüler dürfen nicht einseitig beeinflusst werden.
(7) Die Schule ermöglicht und respektiert im Rahmen der freiheitlich demokratischen
Grundordnung unterschiedliche Auffassungen. Schulleiterinnen und Schulleiter und Leh-
rerinnen und Lehrer nehmen ihre Aufgaben unparteilich wahr.
(8) Der Unterricht soll die Lernfreude der Schülerinnen und Schüler erhalten und weiter
fördern. Er soll die Schülerinnen und Schüler anregen und befähigen, Strategien und Me-
thoden für ein lebenslanges nachhaltiges Lernen zu entwickeln. Drohendem Leistungsver-
sagen und anderen Beeinträchtigungen von Schülerinnen und Schülern begegnet die Schule
unter frühzeitiger Einbeziehung der Eltern mit vorbeugenden Maßnahmen.
(9) Schülerinnen und Schüler mit Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen werden
besonders gefördert, um ihnen durch individuelle Hilfen ein möglichst hohes Maß an schu-
lischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger Le-
bensgestaltung zu ermöglichen.
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(10) Die Schule fördert die Integration von Schülerinnen und Schülern, deren Muttersprache
nicht Deutsch ist, durch Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache. Dabei achtet und
fördert sie die ethnische, kulturelle und sprachliche Identität (Muttersprache) dieser Schü-
lerinnen und Schüler. Sie sollen gemeinsam mit allen anderen Schülerinnen und Schülern
unterrichtet und zu den gleichen Abschlüssen geführt werden.
(11) Besonders begabte Schülerinnen und Schüler werden durch Beratung und ergänzende
Bildungsangebote in ihrer Entwicklung gefördert.
(12) Die Absätze 1 bis 11 gelten auch für Ersatzschulen.

§ 42 (Allgemeine Rechte und Pflichten aus dem Schulverhältnis)

(1) Die Aufnahme der Schülerin oder des Schülers in eine öffentliche Schule begründet ein
öffentlich-rechtliches Schulverhältnis. Aus ihm ergeben sich für alle Beteiligten Rechte und
Pflichten. Dies erfordert ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit.
(2) Schülerinnen und Schüler haben das Recht, im Rahmen dieses Gesetzes an der Gestal-
tung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule mitzuwirken und ihre Interessen wahr-
zunehmen. Sie sind ihrem Alter entsprechend über die Unterrichtsplanung zu informieren
und an der Gestaltung des Unterrichts und sonstiger schulischer Veranstaltungen zu betei-
ligen.
(3) Schülerinnen und Schüler haben die Pflicht daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der
Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann. Sie sind insbesondere verpflichtet,
sich auf den Unterricht vorzubereiten, sich aktiv daran zu beteiligen, die erforderlichen Ar-
beiten anzufertigen und die Hausaufgaben zu erledigen. Sie haben die Schulordnung einzu-
halten und die Anordnungen der Lehrerinnen und Lehrer, der Schulleitung und anderer dazu
befugter Personen zu befolgen.
(4) Eltern wirken im Rahmen dieses Gesetzes an der Gestaltung der Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit der Schule mit. Sie sorgen dafür, dass ihr Kind seine schulischen Pflichten er-
füllt. Eltern sollen sich aktiv am Schulleben, in den Mitwirkungsgremien und an der
schulischen Erziehung ihres Kindes beteiligen.
(5) In Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen sollen sich die Schule, Schülerinnen und
Schüler und Eltern auf gemeinsame Erziehungsziele und -grundsätze verständigen und
wechselseitige Rechte und Pflichten in Erziehungsfragen festlegen.
(6) Die Sorge für das Wohl der Schülerinnen und Schüler erfordert es, jedem Anschein von
Vernachlässigung oder Misshandlung nachzugehen. Die Schule entscheidet rechtzeitig über
die Einbeziehung des Jugendamtes oder anderer Stellen.
(7) Außerunterrichtliche Veranstaltungen der Schule, die kein Unterricht in anderer Form
sind, sind grundsätzlich so zu organisieren, dass kein Unterricht ausfällt. Nachprüfungen
finden vor Unterrichtsbeginn des neuen Schuljahres statt.
(8) Die Schulkonferenz kann eine einheitliche Schulkleidung empfehlen, sofern alle in der
Schulkonferenz vertretenen Schülerinnen und Schüler zustimmen

8 ZUSAMMENARBEIT IN EINEM MULTIPROFESSIONELLEN
TEAM 

8.1 Runderlass Beratungstätigkeit von Lehrerinnen und Lehrern in der Schule des
Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 08.12.1997 (BASS 12 – 21 Nr. 4)
Hinweis: Dieser Runderlass wird zurzeit novelliert.
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8.2 Runderlass Beschäftigung von Fachkräften für Schulsozialarbeit in Nordrhein-
Westfalen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 23.01.2008
(BASS 21 – 13 Nr. 6)

12 – 21 Nr. 4
Beratungstätigkeit

von Lehrerinnen und Lehrern in der Schule
RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung 

v. 8. 12. 1997 (GABl. NW. 1 1998 S. 3) *
1. Beratungstätigkeit in der Schule

1.1 Beratungstätigkeit in der Schule ist grundsätzlich ebenso wie Unter-
richten, Erziehen und Beurteilen Aufgabe aller Lehrerinnen und Lehrer 
(§ 5 Abs. 1  und § 9 Abs. 1 und 3 ADO – BASS 21 – 02 Nr. 4). Sie be-
zieht sich vor allem auf
– die Beratung von Schülerinnen und Schülern sowie von Erzie-

hungsberechtigten über Bildungsangebote, Schullaufbahnen und 
berufliche Bildungswege einschließlich der Berufs- und Studien-
orientierung,

– die Beratung von Schülerinnen und Schülern sowie Erziehungs-
berechtigten bei Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkei-
ten.

1.2 In Schulen, in denen die Schulkonferenz  Bedarf für eine Ergänzung 
und Intensivierung der Beratungstätigkeit der Lehrerinnen und Lehrer 
feststellt, kann die Schulleiterin oder der Schulleiter im Benehmen mit 
der Lehrerkonferenz Beratungslehrerinnen und -lehrer beauftragen 
(§ 33 Abs. 1 ADO). Voraussetzung für die Auswahl ist in der Regel 
eine nachgewiesene Beratungskompetenz.1)

Beratungslehrerinnen und -lehrer arbeiten vor allem in den Bereichen
– Beratung von Schülerinnen und Schülern und Erziehungsberech-

tigten über präventive und fördernde Maßnahmen beispielsweise 
im Hinblick auf die Lösung von Lern- und Verhaltensproblemen 
und die Förderung besonderer Begabungen, 

– Beratung von Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtig-
ten sowie von Partnern im dualen System bei der Vorbereitung 
des Übergangs in weiterführende Bildungsgänge sowie ins Be-
rufsleben,

– Beratung von Lehrerinnen und Lehrern zur Vorbereitung und Un-
terstützung schulischer Maßnahmen zur Förderung von Interes-
sen und Begabungen der Schülerinnen und Schüler, auch im 
Rahmen des AO-SF-Verfahrens (vgl. BASS 13 – 41 Nr. 2.1/Nr. 
2.2), 

– Beratung von Lehrerinnen und Lehrern zur Vorbeugung und Be-
wältigung von Lern- und Verhaltensproblemen sowie darin be-
gründeten Konflikten in der Schule,

– Herstellen von Kontakten zu außerschulischen Einrichtungen (§ 9 
Abs. 2 ADO).

1.3 Die Beratungstätigkeit der Lehrerinnen und Lehrer kann durch Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in Schulpsychologie, Sozialpädagogik, So-
zialarbeit und Berufsberatung sowie durch weitere Angebote (z. B. 
Erziehungsberatungsstellen, Regionale Arbeitsstellen zur Förderung 
ausländischer Kinder und Jugendlicher, Organisationen der Wirt-
schaft) unterstützt werden (§ 5 Abs. 2 SchulG – BASS 1 – 1).

1.4 Pro angefangene 200 Schülerinnen und Schüler kann für Beratungs-
lehrerinnen und -lehrer eine Anrechnungsstunde gewährt werden. Für 
Schulen mit besonderen Problemlagen kann erweiterte Beratungska-
pazität (pro angefangene 100 Schülerinnen und Schüler eine Stunde) 
zugelassen werden. Beratungslehrerinnen und -lehrer können bis zu 
fünf Stunden ihrer Unterrichtsverpflichtung für ihre Tätigkeit verwen-
den. Über die Gewährung der Anrechnungsstunden beschließt die 
Lehrerkonferenz. Eine Erhöhung der Stellenzuweisung für die Schule 
ist damit nicht verbunden, da dieser Tatbestand bei der Berechnung 
der Grundstellen bereits berücksichtigt ist (Nr. 7.1.3 AVO-RL – BASS 
11 – 11 Nr. 1.1).

1.5 Einzelhilfe im Rahmen der Beratungstätigkeit von Lehrerinnen und 
Lehrern im Sinne des Erlasses setzt die Zustimmung der zu Beraten-
den voraus. Die den Lehrerinnen und Lehrern zur Kenntnis gelangten 
personenbezogenen Daten unterliegen der Verschwiegenheitspflicht. 
Die für den Schulbereich geltenden datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen sind zu beachten.

2. Schuleigenes Beratungskonzept
Wirksame Beratung ist auf die Zusammenarbeit aller Beteiligten angewie-
sen. Den Schulen wird empfohlen, zur Organisation, Koordination und in-
haltlichen Schwerpunktsetzung ihrer Beratungstätigkeiten ein schuleige-
nes Beratungskonzept als Teil ihres Schulprogramms zu entwickeln.
Das schuleigene Beratungskonzept ist Ergebnis eines schulinternen Dis-
kussions- und Einigungsprozesses. Es enthält verbindliche Zielvereinba-
rungen und Verfahrensabsprachen und zeigt, wie unterschiedliche päd-
agogische, psychologische und soziale Beratungsangebote innerhalb und 
außerhalb der Schule genutzt werden können.
Das schuleigene Beratungskonzept wird von der Schulkonferenz verab-
schiedet und bei Bedarf fortgeschrieben (§ 65 Abs. 2 Nr. 13 SchulG).

3. Schlussvorschriften
Den Ersatzschulen wird empfohlen, entsprechend zu verfahren.

* bereinigt
1) s. auch BASS 20 – 22 Nr. 55

21 – 13 Nr. 6
Beschäftigung

von Fachkräften für Schulsozialarbeit
in Nordrhein-Westfalen

RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung 
v. 23. 1. 2008 (ABl. NRW. S. 97, S. 142) *

1. Grundlagen
1.1 Die Nachfrage nach Angeboten der Schulsozialarbeit ist ange-

sichts der zunehmenden Komplexität von Erziehung und Bildung in 
einem dynamischen und leistungsorientierten Schulwesen, das 
auf den Prinzipien soziale Gerechtigkeit, pädagogische Freiheit 
und staatliche Verantwortung beruht, in den letzten Jahren stetig 
gestiegen.
§ 7 Abs. 3 des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes verpflichtet 
die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, im Rahmen einer 
integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ein zwi-
schen allen Beteiligten abgestimmtes Konzept über Schwerpunkte 
und Bereiche des Zusammenwirkens und über die Umsetzungs-
schritte zu entwickeln. Korrespondierend dazu bestimmt § 80 
Abs. 1 SchulG (BASS 1 – 1), dass die Schulentwicklungsplanung 
und die Jugendhilfeplanung aufeinander abzustimmen sind.
Um die im Rahmen der schulbezogenen Jugendsozialarbeit der 
örtlichen Träger der Kinder und Jugendhilfe bereits angebotenen 
Maßnahmen und die bereits angebotenen Maßnahmen und die 
bereits bestehenden Angebote der Kommunen im Bereich der 
Schulsozialarbeit im Bedarfsfall noch zu verstärken, können die 
Schulen in Nordrhein-Westfalen auch Fachkräfte für Schulsozial-

arbeit auf veranschlagten Lehrerplanstellen und -stellen befristet 
oder unbefristet beschäftigen. Dies ist unabhängig von den im Lan-
deshaushalt bei den einzelnen Schulkapiteln ausgebrachten Stel-
len für Schulsozialarbeit seit 2007 mit dem Haushaltsgesetz zuge-
lassen.
Die unbefristete Einstellung von Fachkräften für Schulsozialarbeit 
auf Stellen des Landes Nordrhein-Westfalen an Schulen einer 
Kommune oder eines Kommunalverbandes oder eines sonstigen 
Trägers (z. B. Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung) soll 
grundsätzlich in dem Umfang erfolgen, wie die jeweilige Kommune 
oder der jeweilige Kommunalverband oder der jeweilige sonstige 
Träger gleichzeitig sozialpädagogisches Personal für Schulsozial-
arbeit aus eigenen Mitteln zur Verfügung stellt oder sozialpädago-
gisches Personal des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhil-
fe oder eines Trägers der freien Jugendhilfe für die jeweilige Schu-
le zur Verfügung steht. Ein bestehendes Angebot im Bereich der 
Schulsozialarbeit soll aufrecht erhalten und mit dem zusätzlichen 
Angebot vernetzt werden.
Bei Kommunen oder Kommunalverbänden mit Haushaltssiche-
rungskonzept (insbesondere wenn sie wegen eines ungenehmig-
ten Haushaltssicherungskonzepts in der vorläufigen Haushaltsfüh-
rung verbleiben) soll jedes kommunale Engagement bezüglich der 
Schulsozialarbeit berücksichtigt und bei Lastenverteilung zwi-
schen Kommune oder Kommunalverband und dem Land ange-
rechnet werden.

1.2 Die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet nach Beratung in 
der Lehrerkonferenz und in der Schulkonferenz gemäß § 65 Abs. 
1 SchulG, ob bei der Bezirksregierung ein Antrag auf Öffnung einer 
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Lehrerstelle für die Beschäftigung einer Fachkraft für Schulsozial-
arbeit gestellt werden soll.

1.3 Fachkräfte für Schulsozialarbeit arbeiten in gemeinsamer Verant-
wortung mit den Lehrkräften der Schule insbesondere an der sozi-
alen und kulturellen Integration sowie an der individuellen Förde-
rung der Schülerinnen und Schüler und tragen so zu einem umfas-
senden Bildungs- und Erziehungsangebot bei, das sich an dem je-
weiligen Bedarf der Schule, der Kinder bzw. Jugendlichen und der 
Eltern orientiert.

1.4 Schulsozialarbeit soll wie die Jugendsozialarbeit insbesondere da-
zu beitragen, individuelle und gesellschaftliche Benachteiligungen 
durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen auszugleichen. 
Sie ist insbesondere ausgerichtet auf
– Mitwirkung bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation 

von systemisch angelegten Förderkonzepten und Angeboten 
zur Vorbeugung, Vermeidung und Bewältigung von Lern-
schwierigkeiten, Lernstörungen und Verhaltensstörungen so-
wie zu besonderen Begabungen

– Mitwirkung bei der Gestaltung des Übergangs von der Schule 
in den Beruf

– sozialpädagogische Hilfen für Schülerinnen und Schüler in der 
Regel in Form offener Freizeitangebote oder Projektarbeit

– in Einzelfällen spezielle Hilfen für Kinder, Jugendliche und de-
ren Familien in Kooperation mit dem örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe und mit anderen auf dem Gebiet der Kinder- 
und Jugendhilfe tätigen Trägern

– die Entfaltungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen im 
schulischen und außerschulischen Kontext

– Gemeinwesenarbeit für Kinder und Jugendliche und mit ihnen
– Entwicklung spezieller Maßnahmen zur Verbesserung der so-

zialen Kompetenz von Schülerinnen und Schülern.
Jede Schule setzt innerhalb des ersten halben Jahres Schwer-
punkte innerhalb dieses Aufgabenkatalogs.

1.5 Geeignete Fachkräfte für Schulsozialarbeit sind:
– Absolventinnen und Absolventen mit einem Bachelorabschluss 

der Studienrichtungen/Studiengänge Sozialarbeit und/oder So-
zialpädagogik

– Absolventinnen und Absolventen mit einem Masterabschluss 
der Studienrichtungen/Studiengänge Sozialarbeit und/oder So-
zialpädagogik 

– Diplom Sozialarbeiterinnen oder Diplom Sozialarbeiter
– Diplom Sozialpädagoginnen oder Diplom Sozialpädagogen.
Die geforderte Tätigkeit kann auch von Personen mit gleichwerti-
gen Fähigkeiten und Erfahrungen wahrgenommen werden. In der 
Regel werden Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs 
Diplom-Pädagogik oder eines vergleichbaren Masterabschlusses 
mit dem Studienschwerpunkt Sozialpädagogik oder soziale Arbeit 
und einer mindestens zweijährigen erfolgreichen praktischen Be-
rufstätigkeit in der Funktion einer sozialpädagogischen Fachkraft 
oder einer Fachkraft für Sozialarbeit im Berufsfeld Schule oder Kin-
der- und Jugendhilfe diese Voraussetzungen erfüllen.

2. Voraussetzungen für die Besetzung von Lehrerstellen
mit Fachkräften für Schulsozialarbeit

und Umfang der Beschäftigungsmöglichkeiten
2.1 Die Beschäftigung von Fachkräften für Schulsozialarbeit auf Stel-

len des Landes darf nur zugelassen werden, sofern es im Bereich 
des Schulträgers ein abgestimmtes sozialräumlich bezogenes 
Handlungskonzept der örtlichen Jugendhilfe – Jugendamt oder 
freier Träger – gibt. Förderschulen und Berufskollegs in der Träger-
schaft der Landschaftsverbände sowie Berufskollegs in der Trä-
gerschaft der Landwirtschaftskammer, der Industrie- und Handels-
kammer und öffentliche Berufskollegs, die von sonstigen Trägern 
(z. B. Stiftung) unterhalten werden, sind von dieser Bedingung aus-
genommen.

2.2 Unabhängig von den im Landeshaushalt ausgebrachten Stellen für 
Fachkräfte für Schulsozialarbeit können Schulen mit einer Stellen-
zahl von bis zu 100 Stellen in der Regel bis zu eine Lehrerstelle 
und Schulen mit einer Stellenzahl von mehr als 100 der zuvor ge-
nannten Stellen bis zu zwei Lehrerstellen mit Fachkräften für 
Schulsozialarbeit besetzen. Die Erteilung des vorgesehenen Un-
terrichts gemäß Stundentafel, von Vertretungsunterricht und die 
Erfüllung weiterer Aufgaben, für die die Schule zweckgebundene 
Stellenzuweisungen erhält, muss gewährleistet bleiben. An Ganz-
tagsschulen gemäß § 9 Abs. 1 SchulG sind Stellenanteile oder 
Stellen des Ganztagszuschlags in Anspruch zu nehmen.

2.3 Das Arbeitsverhältnis ist in der Regel unbefristet zu begründen. In 
begründeten Einzelfällen (z. B. zur Durchführung eines zeitlich be-
fristeten Projektes) sind auch befristete Verträge möglich.

2.4 Dem Antrag auf Öffnung einer Lehrerstelle für die Beschäftigung 
einer Fachkraft für Schulsozialarbeit an die zuständige Schulauf-
sichtsbehörde sind beizufügen:
– ein Konzept als Teil des Schulprogramms, aus dem die stand-

ortspezifischen Gründe für die Notwendigkeit, die inhaltliche 

Ausgestaltung der Schulsozialarbeit und Schnittstellen der Zu-
sammenarbeit mit außerschulischen Trägern, z. B. den Trä-
gern der Jugendsozialarbeit, der Jugendarbeit und zum 
allgemeinen schulpsychologischen Dienst ersichtlich sind

– die Kooperationsvereinbarung mit der örtlichen Jugendhilfe mit 
festen Kooperationszeiten

– eine Stellungnahme der Kommune oder des Kommunalverban-
des und eine Stellungnahme des örtlichen Trägers der öffentli-
chen Jugendhilfe.

2.5 Die Schulleiterin oder der Schulleiter stellt das Einvernehmen mit 
der Schulaufsicht her; letztere prüft, ob die Voraussetzungen der 
Nrn. 1.1 Abs. 4, 1.2 sowie der Nrn. 2.1 - 2.3 gegeben sind. Die nach 
§ 88 SchulG zuständige Schulaufsichtsbehörde prüft die Hand-
lungskonzepte der Schulen. Die Bezirksregierung prüft auch, ob ei-
ne freie und besetzbare Stelle verfügbar ist und die budgetmäßi-
gen Voraussetzungen vorliegen.
Den Ersatzschulen wird empfohlen, ihre Handlungskonzepte über 
ihre Träger der staatlichen Schulaufsicht vorzulegen.

3. Arbeitsrechtliche Hinweise
3.1 Auf die im Landesdienst stehenden Fachkräfte für Schulsozialar-

beit finden die Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentli-
chen Dienst der Länder (TV-L) Anwendung. Die Sonderregelun-
gen für Beschäftigte als Lehrkräfte (§ 44 TV-L) gelten nicht. Die 
Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 10 (s. Teil II  Abschnitt 
20.4 der Anlage A zum TV-L). Als Fachkräfte für Schulsozialarbeit 
beschäftigte Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs 
Diplom-Pädagogik oder eines vergleichbaren Masterabschlusses 
mit dem Studienschwerpunkt Sozialpädagogik oder soziale Arbeit 
werden ebenfalls in die Entgeltgruppe 10 eingruppiert. Eine höhere 
Eingruppierung ist nicht möglich, da bei einem Einsatz als Fach-
kraft für Schulsozialarbeit keine der Hochschulausbildung entspre-
chende Tätigkeit ausgeübt wird.

3.2 Die Stellen können je nach schulfachlichem Bedarf als Vollzeit- 
oder Teilzeitstellen ausgeschrieben werden. Soweit zwingende 
dienstliche Belange dem nicht entgegenstehen, ist bei der Aus-
schreibung von Vollzeitstellen gemäß § 8 Abs. 6 LGG ein Hinweis 
auf die Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung aufzunehmen.

3.3 Arbeitsverträge sind nach den von der Geschäftsstelle der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder erstellten Mustern zu vereinbaren. 
Die Vereinbarung von Teilzeitbeschäftigung erfolgt danach nicht 
mit festen Stundenzahlen, sondern mit Bruchteilen der regelmäßi-
gen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten.

3.4 Die Zuständigkeit für die Bearbeitung von Personalangelegenhei-
ten der Fachkräfte für Schulsozialarbeit richtet sich nach dem 
RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 
23. 4. 2007 (BASS 10 – 32 Nr. 32). Die Stellenausschreibung und 
das Auswahlverfahren erfolgen grundsätzlich in analoger Anwen-
dung der Vorschriften zum Ausschreibungsverfahren der Lehre-
reinstellung. Die Bestimmungen der §§ 81 und 82 SGB IX in Ver-
bindung mit der Richtlinie zur Durchführung der Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX) im öffentlichen Dienst im 
Lande Nordrhein-Westfalen (BASS 21 – 06 Nr. 1) sind zu beach-
ten.

3.5 Die Probezeit für neu eingestellte Fachkräfte für Schulsozialarbeit 
beträgt sechs Monate (§ 2 Abs. 4 TV-L). Die zuständige Schulauf-
sicht stellt vor Ablauf der Probezeit auf der Grundlage einer Stel-
lungnahme der Schulleiterin oder des Schulleiters fest, ob sich die 
Fachkraft für Schulsozialarbeit bewährt hat.

3.6 Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit richtet sich nach dem 
Anhang zu § 6 TV-L (zurzeit 39 Stunden 50 Minuten). Über die re-
gelmäßige Arbeitszeit hinaus auf Anordnung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters geleistete Überstunden (z. B. aus Anlass von 
Schulveranstaltungen, Konferenzen, Hausbesuchen) sind unter 
Berücksichtigung der besonderen Bedingungen an Schulen in Ab-
sprache mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter grundsätzlich 
durch entsprechende Arbeitsbefreiung in den Schulferien auszu-
gleichen.

3.7 Die Fachkräfte für Schulsozialarbeit nehmen den ihnen nach dem 
TV-L zustehenden Urlaub in den Ferien. Ferienzeiten, die über den 
Urlaubsanspruch hinausgehen, dienen der Arbeit mit Schülerinnen 
und Schülern oder Schülergruppen im Rahmen von freiwilligen Fe-
rienangeboten, der Fort- und Weiterbildung, der Vor- und Nachbe-
reitung von Projekten im Rahmen des Unterrichts oder der Öffnung 
von Schule sowie der Wahrnehmung anderer dienstlicher Ver-
pflichtungen, z. B. Abstimmungsprozesse mit der örtlichen Ju-
gendhilfe zur Ausgestaltung der Schul- und Jugendsozialarbeit.

3.8 Die im Landesdienst stehenden Fachkräfte für Schulsozialarbeit 
unterliegen dem Direktionsrecht der jeweiligen Schulleitung, die 
auch die Einhaltung der vereinbarten Arbeitszeit sicherzustellen 
hat. Bei Einsatz einer Fachkraft in verschiedenen Schulen wird die 
Federführung bei der Ausübung des Direktionsrechts von der zu-
ständigen Schulaufsicht festgelegt.

3.9 Das Gebot der Schweigepflicht gemäß § 203 Strafgesetzbuch – 
Verletzung von Privatgeheimnissen – ist zu beachten.
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4. Hinweise zum Einsatz
Die folgenden Hinweise zum Einsatz der Fachkräfte für Schulsozialarbeit 
dienen als Orientierung für die Planungsprozesse der Schulen und die 
Weiterentwicklung des Schulprogramms. Das konkrete Tätigkeitsprofil sol-
len Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer mit den jeweiligen sozialpädago-
gischen Fachkräften gemeinsam erarbeiten.
Die Erteilung von Unterricht einschließlich von Vertretungsunterricht ist 
ausgeschlossen.
4.1 Fachkräfte für Schulsozialarbeit steuern die Kooperation mit bil-

dungsrelevanten außerschulischen Partnern und vertreten die 
Schule in Netzwerken mit außerschulischen Partnern im Sozial-
raum der Schule und im Lebensraum der Kinder und Jugendlichen. 
Sie wirken bei der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule mit 
und unterstützen sie durch Planung und Durchführung der den Un-
terricht ergänzenden schulischen Angebote. Dazu zählen insbe-
sondere:

4.1.1 schulische Förderprogramme zur Stärkung der Persönlichkeitsent-
wicklung

4.1.2 Hilfen in der Übergangsphase von der Schule zum Beruf (Jugend-
berufshilfe und Berufsvorbereitung) und bei der Förderung zum be-
ruflichen Einstieg

4.1.3 Freizeitangebote
4.1.4 Aktivitäten für feste Schülergruppen (z. B. in Arbeitsgemeinschaf-

ten außerhalb des Unterrichts, Fördergruppen, Gesprächskreisen)
4.1.5 Angebote in Schüleraufenthaltsräumen außerhalb der Unterrichts-

zeiten (z. B. Übermittagsbetreuung und Silentien)
4.1.6 Projekte im Rahmen des Unterrichts, im Rahmen der Öffnung von 

Schule und im Rahmen schulkultureller Veranstaltungen.
4.2 Sozialpädagogische Hilfen

Die Fachkräfte für Schulsozialarbeit richten ihre Angebote an ein-
zelne Schülerinnen und Schüler, Schülergruppen und Eltern so-
wohl vorbeugend als auch bei konkreten Schwierigkeiten, Proble-
men oder Konflikten (z. B. bei Anzeichen von Schulschwänzen) bis 
hin zu Fällen von Kindeswohlgefährdung. Dabei arbeiten sie eng 
mit den Lehrkräften, der Schulleitung, dem Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe, Schulpsychologinnen oder -psychologen und ande-
ren außerschulischen Beratungsinstitutionen zusammen. Im Be-
darfsfall initiieren sie notwendige Maßnahmen der Hilfe zur Erzie-
hung gemäß SGB VIII für Schülerinnen und Schüler und beteiligen 
sich, das Einverständnis aller Beteiligten vorausgesetzt, an dem 
Hilfeplanverfahren gemäß § 36 SGB VIII.

4.3 Sonstiger Einsatz
Sofern Praktikantinnen oder Praktikanten der Fachhochschulen 
und Hochschulen an der Schule eingesetzt werden, obliegt deren 
Betreuung, Anleitung und Beurteilung unbeschadet der Aufgaben 
der Schulleiterin oder des Schulleiters gemäß § 59 SchulG den 
Fachkräften für Schulsozialarbeit.

4.4 Organisatorische Hinweise
Schwerpunkt des Einsatzes ist die Arbeit mit Schülergruppen. Die 
Aufgaben sind in einem in der Regel mindestens für ein Schulhalb-
jahr gültigen Arbeitsplan festzulegen. Die für die Vor- und Nachbe-
reitung der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern erforderliche Zeit 
ist zu berücksichtigen. Der Plan bedarf der Zustimmung der Schul-
leiterin oder des Schulleiters. Die Schule stellt die erforderlichen 
Räume und Einrichtungen zur Verfügung. Sie beteiligt sich an den 
örtlichen Arbeitsgemeinschaften der Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe gem. § 78 SBG VIII.

5. Fortbildung
Die Bezirksregierungen sollen zusammen mit den Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe gemeinsame Veranstaltungen zur Fortbildung und Praxisbe-
ratung der Fachkräfte für Schulsozialarbeit und der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Jugendamtes organisieren und durchführen. Gemeinsame 
Fortbildungsveranstaltungen von den Fachkräften für Schulsozialarbeit 
und Lehrerinnen und Lehrern sind durch die Schulleitung anzustreben.

6. Sozialpädagogische Fachkräfte an Ersatzschulen
Ersatzschulen wird empfohlen, sich entsprechend den Vorgaben dieses 
Runderlasses zu beteiligen, soweit die Bestimmungen auf sie anwendbar 
sind. Die Bezuschussung der Fachkräfte für Sozialarbeit erfolgt entweder 
zulasten der Stellen / Mittel des Grundstellenbedarfs oder der Personalbe-
darfspauschale, in besonders begründeten Einzelfällen auch zulasten der 
nach Maßgabe des Haushalts für Ersatzschulen ausgebrachten Sonder-
kontingente „gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und für be-
sondere Förderaufgaben“.
Das geforderte Engagement des Schulträgers wird durch die jeweils zu er-
bringende Eigenleistung bei der Refinanzierung der Stellen erbracht; Er-
satzschulträger können die Einstellung von Fachkräften für Schulsozialar-
beit im Rahmen ihrer freiwilligen Beteiligung an der Schulentwicklungs- 
und Jugendhilfeplanung von entsprechenden Personalgestellungen durch 
die Kommune abhängig machen.

7. Inkrafttreten
Dieser Runderlass tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

* Bereinigt. Eingearbeitet:
RdErl. v. 25. 4. 2008 (ABl. NRW. S. 246); RdErl. v. 17. 12. 2009 (ABl. NRW. 1/10 S. 41)

Sozialpädagogische Hilfe geschieht insbesondere durch:
4.2.1 Beratung und Begleitung der Kinder und Jugendlichen unter Ein-

beziehung ihres sozialen Umfeldes
4.2.2 Gruppenorientierte Methoden der sozialen Arbeit.

Bei allen Angeboten sozialpädagogischer Hilfe gemäß Nr. 4.2 gilt 
das Prinzip der Freiwilligkeit. Es finden regelmäßig Sprechstunden 
statt.

8.3 Runderlass Aufgaben, Laufbahn, Einstellungsvoraussetzungen und Eingrup-
pierung von Schulpsychologinnen und Schulpsychologen des Ministeriums für
Schule und Weiterbildung vom 08.01.2007 (BASS 21 – 01 Nr. 15)

Der Erlass wurde gegenüber der letzten BASS geändert.

21 – 01 Nr. 15
Aufgaben, Laufbahn,

Einstellungsvoraussetzungen und Eingruppierung
von Schulpsychologinnen und Schulpsychologen

RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung
v. 8. 1. 2007 (ABl. NRW. S. 101) *
1. Einstellungsvoraussetzungen

Die Laufbahn des schulpsychologischen Dienstes ist eine Laufbahn be-
sonderer Fachrichtung des höheren Dienstes im Sinne des § 42 Abs. 1 
Laufbahnverordnung – LVO und Nr. 1.6 der Anlage 3 zur LVO. Es handelt 
sich hierbei um eine gemeinsame Laufbahn im Landesdienst und im 
Dienst der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen. Zugangsvorausset-
zungen für diese Laufbahn sind ein an einer Universität mit der Diplom-
Prüfung oder einem Masterabschluss abgeschlossenes Studium der Psy-
chologie und ein mit einem Mastergrad abgeschlossenes, in einem Akkre-
ditierungsverfahren als ein für den höheren Dienst geeignet eingestuftes 
Studium an einer Fachhochschule.

2. Aufgaben der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen 
Schulpsychologie unterstützt die Schulen, die Lehrerinnen und Lehrer so-
wie in den Schulen tätige pädagogische Fachkräfte bei der Erfüllung ihres 
Bild d E i h f i di S hül i d S hül

Bildungs- und Erziehungsauftrags, sowie die Schülerinnen und Schüler 
sowie die Eltern bei Schulproblemen und Erziehungsfragen mit den Er-
kenntnissen und Methoden der Psychologie. Sie richtet sich mit ihren An-
geboten im Grundsatz an alle Schulen und Schulformen einschließlich der 
Ersatzschulen.
Die Aufgabenbereiche der Schulpsychologie können folgende Angebots-
formen der Beratung einzelner Personen und der systemischen Beratung 
und Unterstützung von Schulen umfassen, im Einzelnen:
– Unterstützung von Schulen bei der Entwicklung, Umsetzung und 

Evaluation von systemisch angelegten Förderkonzepten und Angebo-
ten der Beratung zur Vorbeugung, Vermeidung und Bewältigung von 
Lernschwierigkeiten, Lernstörungen und Verhaltensstörungen sowie 
zu besonderen Begabungen;

– intervenierende Beratung und Krisenintervention bei Störungen des 
allgemeinen Schullebens;

– Unterstützung von Schulen insbesondere in Regionen mit schwierigen 
sozialräumlichen Bedingungen bei der Entwicklung, Umsetzung und 
Evaluation niedrigschwellig angelegter Beratungsangebote für Schü-
lerinnen und Schüler sowie deren Eltern;

– Einzelfallhilfe für Schülerinnen und Schüler zur Vorbeugung und Ver-
meidung von Lernschwierigkeiten und auffälligen Verhaltensweisen 
sowie – wenn erforderlich – zur Intervention auf der Grundlage psy-
chologischer Diagnoseverfahren, sofern die jeweiligen Schülerinnen 
und Schüler nicht spezieller psychotherapeutischer oder medizini-
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scher Behandlung bedürfen, so weit geboten und möglich gemeinsam 
mit den Lehrkräften, den in der Schule tätigen Fachkräften und den El-
tern, auch im Rahmen von Hilfen zur Erziehung im Sinne des 
SGB VIII;

– Schullaufbahnberatung auch im Hinblick auf individuelle Förderung, 
Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitsvorsorge der Schülerin-
nen und Schüler;

– Beratung und Unterstützung von Lehrkräften und in der Schule tätigen 
pädagogischen Fachkräften bei der Lösung von psychosozialen Pro-
blemstellungen;

– Mitwirkung bei der Fortbildung und Supervision von Lehrkräften, ins-
besondere bei denen, die Beratungsaufgaben im Sinne des RdErl. 
„Beratungstätigkeit von Lehrerinnen und Lehrern in der Schule“ 
(BASS 12 – 21 Nr. 4) erfüllen sowie bei der Ausbildung von Schullei-
terinnen und Schulleitern; 

– Zusammenarbeit mit anderen Beratungsdiensten zur Beratung und 
Förderung von Schülerinnen und Schülern, insbesondere mit Einrich-
tungen der Jugendhilfe und der örtlichen Erziehungsberatung sowie 
Initiierung und ggf. auch Koordination von mit diesen Diensten abge-
stimmten Hilfeleistungen.

3. Organisation; Zusammenarbeit von Schulträger
und Schulaufsicht; Dienst- und Fachaufsicht 

Der Einsatz und die örtliche Anbindung von Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen im Landesdienst sind so vorzunehmen, dass auf der ei-
nen Seite ihre im Grundsatz flexible Einsetzbarkeit in allen Schulen, auf 
der anderen Seite ihr gezielter Einsatz in Schulen mit besonderen Pro-
blemlagen gewährleistet werden können.

Der Einsatz der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen im Landes-
dienst wird über ein örtliches Einsatzmanagement gesteuert. Die Steue-
rung des Einsatzmanagements erfolgt im Rahmen der zur Verfügung ste-
henden Stellen nach Möglichkeit über örtlich abzuschließende Vereinba-
rungen zwischen Schulaufsichtsbehörde, Schulträger und dienstvorge-
setzter Stelle unter Einbeziehung schulpsychologischer Fachkompetenz. 
Ziel ist es, dass die örtlichen Vereinbarungen zu einem gemeinsamen und 
abgestimmten Einsatzmanagement führen sowie dass Schulpsychologin-
nen und Schulpsychologen im Landesdienst und kommunale Schulpsy-
chologinnen und Schulpsychologen vor Ort intensiv miteinander kooperie-
ren.
Die Dienst- und Fachaufsicht über Schulpsychologinnen und Schulpsy-
chologen im Landesdienst liegt bei der oberen Schulaufsichtsbehörde.

4. Eingruppierung 
bei einer Beschäftigung im Tarifbeschäftigungsverhältnis

Die Beschäftigung von Schulpsychologinnen und Schulpsychologen im 
Tarifbeschäftigungsverhältnis erfolgt auf der Grundlage des Tarifvertrags 
für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Sie sind nach Teil I der An-
lage A zum TV-L in Entgeltgruppe 13 TV-L eingruppiert.

* Bereinigt. Eingearbeitet:
RdErl. v. 19. 12. 2013 (ABl. NRW. 2/14 S. 81)

Der Einsatz in Schulen erfolgt jeweils für einen begrenzten Zeitraum und 
jeweils mit einem Teil der Arbeitszeit, sodass die Unterstützung anderer 
Schulen jederzeit möglich ist und auf ad hoc auftretende Bedarfe reagiert 
werden kann. Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sollen ihre An-
gebote in der Regel mit der Hälfte ihrer Arbeitszeit an Schulen durchfüh-
ren.

9 KOOPERATION: SCHULE UND KINDER- UND
 JUGENDHILFE – RECHTLICHE GRUNDLAGEN

9.1 Schulgesetz NRW  (SchulG NRW)
§ 5 Abs. 2 (Öffnung von Schule, Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern) 

Schulen sollen in gemeinsamer Verantwortung mit den Trägern der öffentlichen und der
freien Jugendhilfe, mit Religionsgemeinschaften und mit anderen Partnern zusammenar-
beiten, die Verantwortung für die Belange von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljähri-
gen tragen und Hilfen zur beruflichen Orientierung geben.

§ 9 Abs. 3 (Ganztagsschule, Ergänzende Angebote, Offene Ganztagsschule)

Der Schulträger kann mit Trägern der öffentlichen und der freien Jugendhilfe und anderen
Einrichtungen, die Bildung und Erziehung fördern, eine weitergehende Zusammenarbeit
vereinbaren, um außerunterrichtliche Angebote vorzuhalten (Offene Ganztagsschule).
Dabei soll auch die Bildung gemeinsamer Steuergruppen vorgesehen werden. Die Einbe-
ziehung der Schule bedarf der Zustimmung der Schulkonferenz.

§ 80 Abs. 1 (Schulentwicklungsplanung)

Soweit Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände Schulträgeraufgaben nach § 78 zu
erfüllen haben, sind sie verpflichtet, für ihren Bereich eine mit den Planungen benach-
barter Schulträger abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Sie dient nach
Maßgabe des Bedürfnisses (§ 78 Abs. 4) der Sicherung eines gleichmäßigen und alle
Schulformen und Schularten umfassenden Bildungs- und Abschlussangebots in allen
Landesteilen. Die oberen Schulaufsichtsbehörden beraten die Schulträger dabei und
geben ihnen Empfehlungen. Schulentwicklungsplanung und Jugendhilfeplanung sind
aufeinander abzustimmen.
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9.2 Sozialgesetzbuch – Achtes Buch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe 
§ 81 (Strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrich-

tungen)

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben mit anderen Stellen und öffentlichen Ein-
richtungen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien
auswirkt, insbesondere mit 
1. den Trägern von Sozialleistungen nach dem Zweiten, Dritten, Vierten, Fünften, Sechsten
und dem Zwölften Buch sowie Trägern von Leistungen nach dem Bundesversorgungsge-
setz,
2. den Familien- und Jugendgerichten, den Staatsanwaltschaften sowie den Justizvollzugs-
behörden,
3. Schulen und Stellen der Schulverwaltung,
4. Einrichtungen und Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und sonstigen Einrich-
tungen und Diensten des Gesundheitswesens,
5. den Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes und
Suchtberatungsstellen,
6. Einrichtungen und Diensten zum Schutz gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen,
7. den Stellen der Bundesagentur für Arbeit,
8. Einrichtungen und Stellen der beruflichen Aus- und Weiterbildung,
9. den Polizei- und Ordnungsbehörden,
10. der Gewerbeaufsicht und
11. Einrichtungen der Ausbildung für Fachkräfte, der Weiterbildung und der Forschung

im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse zusammenzuarbeiten.

§ 24 Abs. 4 (Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertages-

pflege) 

Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen
vorzuhalten. [...]

9.3 Kinder- und Jugendförderungsgesetz - (3. AG-KJHG - KJFöG)
§ 7 (Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule)

(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die Träger der freien Jugendhilfe
sollen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Schulen zusammenwirken. Sie sollen sich
insbesondere bei schulbezogenen Angeboten der Jugendhilfe abstimmen.
(2) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe fördern das Zusammenwirken durch
die Einrichtung der erforderlichen Strukturen. Dabei sollen sie diese so gestalten, dass eine
sozialräumliche pädagogische Arbeit gefördert wird und die Beteiligung der in diesem Sozi-
alraum bestehenden Schulen und anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe gesichert ist.
(3) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe wirken darauf hin, dass im Rahmen
einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ein zwischen allen Beteilig-
ten abgestimmtes Konzept über Schwerpunkte und Bereiche des Zusammenwirkens und
über Umsetzungsschritte entwickelt wird.
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10 ERZIEHERISCHE FÖRDERUNG, HILFEN ZUR ERZIEHUNG
UND WEITERE UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN IM
RAHMEN DES SGB VIII – RECHTLICHE GRUNDLAGEN
Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe

§ 1 Abs. 1 und 3 (Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe)

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere 1. junge Men-
schen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benach-
teiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei
der Erziehung beraten und unterstützen, 3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl
schützen, 4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Fa-
milien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

§ 27 (Hilfe zur Erziehung)

(1) Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendli-
chen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des
Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Ent-
wicklung geeignet und notwendig ist.
(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. Art und
Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das
engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden. Die Hilfe ist
in der Regel im Inland zu erbringen; sie darf nur dann im Ausland erbracht werden, wenn
dies nach Maßgabe der Hilfeplanung zur Erreichung des Hilfezieles im Einzelfall erforder-
lich ist.
(2a) Ist eine Erziehung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses erforder-
lich, so entfällt der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht dadurch, dass eine andere un-
terhaltspflichtige Person bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen; die Gewährung von Hilfe
zur Erziehung setzt in diesem Fall voraus, dass diese Person bereit und geeignet ist, den
Hilfebedarf in Zusammenarbeit mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Maßgabe
der §§ 36 und 37 zu decken.
(3) Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit ver-
bundener therapeutischer Leistungen. Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- und Beschäftigungs-
maßnahmen im Sinne des § 13 Absatz 2 einschließen.
(4) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufenthalts in einer Einrichtung
oder einer Pflegefamilie selbst Mutter eines Kindes, so umfasst die Hilfe zur Erziehung auch
die Unterstützung bei der Pflege und Erziehung dieses Kindes.

§ 28 (Erziehungsberatung)

Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen sollen Kinder,
Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung in-
dividueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der
Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen. Dabei sollen
Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen zusammenwirken, die mit unterschiedlichen me-
thodischen Ansätzen vertraut sind.
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§ 29 (Soziale Gruppenarbeit)

Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der
Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. Soziale
Gruppenarbeit soll auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwick-
lung älterer Kinder und Jugendlicher durch soziales Lernen in der Gruppe fördern.

§ 30 (Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer)

Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind oder den Jugendlichen
bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozia-
len Umfelds unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselb-
ständigung fördern.

§ 31 (Sozialpädagogische Familienhilfe)

Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien
in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von
Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und
Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die
Mitarbeit der Familie.

§ 32 (Erziehung in einer Tagesgruppe)

Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugend-
lichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und El-
ternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in
seiner Familie sichern. Die Hilfe kann auch in geeigneten Formen der Familienpflege ge-
leistet werden.

§ 33 (Vollzeitpflege)

Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand
des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Mög-
lichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern
und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder
eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte
Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen und aus-
zubauen.

§ 34 (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform)

Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer
sonstigen betreuten Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von All-
tagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern.
Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen
sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie 
1. eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder
2. die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder
3. eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vor-
bereiten. Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allge-
meinen Lebensführung beraten und unterstützt werden.

§ 35 (Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung soll Jugendlichen gewährt werden, die einer
intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Le-
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bensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den indi-
viduellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.

§ 35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)

(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn
1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem
für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und
2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Be-
einträchtigung zu erwarten ist. Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieses
Buches sind Kinder oder Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu er-
warten ist. § 27 Absatz 4 gilt entsprechend.
(1a) Hinsichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach Absatz 1 Satz 1 Nummer
1 hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme
1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
2. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder
3. eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere Erfah-
rungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt, einzu-
holen. Die Stellungnahme ist auf der Grundlage der Internationalen Klassifikation der
Krankheiten in der vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Informa-
tion herausgegebenen deutschen Fassung zu erstellen. Dabei ist auch darzulegen, ob die
Abweichung Krankheitswert hat oder auf einer Krankheit beruht. Die Hilfe soll nicht von
der Person oder dem Dienst oder der Einrichtung, der die Person angehört, die die Stel-
lungnahme abgibt, erbracht werden.
(2) Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall
1. in ambulanter Form,
2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen,
3. durch geeignete Pflegepersonen und
4. in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet.
(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises sowie die Art der Leis-
tungen richten sich nach § 53 Absatz 3 und 4 Satz 1, den §§ 54, 56 und 57 des Zwölften Bu-
ches, soweit diese Bestimmungen auch auf seelisch behinderte oder von einer solchen
Behinderung bedrohte Personen Anwendung finden.
(4) Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, so sollen Einrichtungen, Dienste und Personen
in Anspruch genommen werden, die geeignet sind, sowohl die Aufgaben der Eingliederungshilfe
zu erfüllen als auch den erzieherischen Bedarf zu decken. Sind heilpädagogische Maßnahmen
für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind, in Tageseinrichtungen für Kinder zu
gewähren und lässt der Hilfebedarf es zu, so sollen Einrichtungen in Anspruch genommen
werden, in denen behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam betreut werden.

§ 36 Abs. 2 (Mitwirkung, Hilfeplan)

Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe voraussichtlich
für längere Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte getroffen werden.
Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie zusammen mit dem Personensor-
geberechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der Fest-
stellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen
Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet
und notwendig ist. Werden bei der Durchführung der Hilfe andere Personen, Dienste oder
Einrichtungen tätig, so sind sie oder deren Mitarbeiter an der Aufstellung des Hilfeplans
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und seiner Überprüfung zu beteiligen. Erscheinen Maßnahmen der beruflichen Eingliede-
rung erforderlich, so sollen auch die für die Eingliederung zuständigen Stellen beteiligt wer-
den.

§ 41 Abs. 1 (Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung)

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigen-
verantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe auf Grund
der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel
nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie
für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.
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